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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums der Finanzen 

Steuervereinfachungsgesetz 2011 

A. Problem und Ziel 

Das geltende Steuerrecht ist geprägt durch das Streben, der Vielfalt des gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Lebens gerecht zu werden. Damit verbunden ist oftmals auch 
eine unübersichtliche Kleinteiligkeit der anzuwendenden Steuergesetze mit der Folge ei-
ner steigenden Beanspruchung des Steuerzahlers bei der Erfüllung seiner steuerlichen 
Pflichten. Der vorliegende Gesetzentwurf zielt gemeinsam mit einer Reihe flankierender 
Maßnahmen darauf ab, die Steuerpraxis zu vereinfachen, vorhersehbarer zu gestalten 
und von unnötiger Bürokratie zu befreien. 

B. Lösung 

Das Besteuerungsverfahren wird vereinfacht und weiter modernisiert. Steuerzahler und 
Steuerverwaltung werden von Erklärungs-, Prüf- und Verwaltungsaufwand entlastet. Das 
Besteuerungsverfahren wird für alle Beteiligten einfacher, transparenter und nachvollzieh-
barer ausgestaltet und steuerbürokratischer Aufwand zurückgeführt. Dem dienen folgende 
Maßnahmen: 

– Anhebung des jährlichen Arbeitnehmer-Pauschbetrags von 920 Euro auf 1 000 Euro, 
§ 9a EStG 

– Verzicht auf die persönlichen Anspruchsvoraussetzungen der Eltern bei der Absetz-
barkeit von Kinderbetreuungskosten, §§ 9c, 10 EStG 

– Wegfall der Einkünfte- und Bezügegrenze für volljährige Kinder beim Familienleis-
tungsausgleich, § 32 EStG 

– Vereinfachung bei der Berechnung der Entfernungspauschale, § 9 Absatz 2 Satz 2 
EStG 

– Reduzierung der Veranlagungsarten für Eheleute, §§ 25, 26a EStG 

– Befreiung von der Pflichtveranlagung bei Arbeitnehmern mit geringem Arbeitslohn bei 
zu hoher Mindestvorsorgepauschale, § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG 

– Wegfall der Einbeziehung der abgeltend besteuerten Kapitaleinkünfte in die Ermitt-
lung der zumutbaren Belastung und des Spendenabzugsvolumens, § 2 Absatz 5b 
EStG 

– Gleichstellung von Stipendien aus unmittelbaren und mittelbaren öffentlichen Mitteln, 
§ 3 Nummer 44 EStG 

– Erfassung von Erstattungsüberhängen von Sonderausgaben im Jahr des Zuflusses, 
§ 10 EStG 
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– Vereinheitlichung der Grenzen bei verbilligter Wohnraumüberlassung und Verzicht 
auf das Erfordernis einer Totalüberschussprognose in diesen Fällen, § 21 EStG 

– Vereinfachung der Besteuerung außerordentlicher Einkünfte aus Forstwirtschaft, 
§§ 34, 34b EStG, §§ 51, 68 EStDV 

– Einführung einer Bagatellgrenze bei der Gebührenpflicht für die verbindliche Aus-
kunft, § 89 AO 

– Einführung einer gesetzlichen Betriebsfortführungsfiktion in den Fällen der Betriebs-
verpachtung und -unterbrechung, § 16 EStG 

– Erleichterungen bei der elektronischen Rechnungsstellung, § 14 UStG 

– Eröffnung der Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung der Veräußerungsanzei-
gen nach § 18 GrEStG 

– Erleichterung der elektronischen Kommunikation mit der Finanzverwaltung, § 87a 
Absatz 6, § 150 Absatz 6 und 7 AO 

– Elektronische Abgabe der Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer, § 6 Ab-
satz 7 ZerlG 

– Einführung eines Feststellungsverfahrens für betriebliches Vermögen bei der Erb-
schaftsteuer, § 153 Absatz 2 BewG, § 13a Absatz 1 ErbStG 

– Eröffnung der Möglichkeit zur gemeinsamen Abgabe von Einkommensteuererklärun-
gen für zwei Jahre, § 25a EStG 

– Erleichterte Nachweisanforderungen für Spenden in Katastrophenfällen, § 51 EStG 

– Meldung von Auslandssachverhalten nur noch einmal jährlich, § 138 Absatz 3 AO 

– Anpassung der besonderen 3-monatigen Steuererklärungsfrist für Land- und Forst-
wirte an die Regelabgabefrist von 5 Monaten, § 149 Absatz 2 AO, § 233a Absatz 2 
AO 

– Verdopplung der für Anzeigen von Vermögensverwahrern und -verwaltern geltenden 
Bagatellgrenze von 5 000 Euro auf 10 000 Euro, § 1 Absatz 4 Nummer 2 ErbStDV 

– Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug bei Gewinnausschüttungen von Ge-
nossenschaften, § 44a EStG 

Zudem wird der Katalog der steuerfreien Einnahmen des § 3 Einkommensteuergesetz um 
solche Befreiungsvorschriften bereinigt, die heute in der Praxis keine Bedeutung mehr 
haben. Dies betrifft folgende Befreiungstatbestände: 

– Entschädigungen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene, § 3 Nummer 19 EStG 

– Zinsen aus Schuldbuchforderungen nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz, § 3 
Nummer 21 EStG 

– Ehrensold nach dem Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, § 3 Nummer 22 
EStG 

– Unterhaltsbeitrag und Maßnahmebeitrag nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz, § 3 Nummer 37 EStG 
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– Bergmannsprämien nach dem Bergmannsprämiengesetz, § 3 Nummer 46 EStG 

– Zuwendungen ehemaliger alliierter Besatzungssoldaten an ihre Ehefrauen, § 3 
Nummer 49 EStG 

Die gesetzlichen Neuregelungen wirken im Verbund mit ebenso wichtigen untergesetzli-
chen Maßnahmen, für die Bund und Länder gemeinsam Weichenstellungen zur Senkung 
des Aufwands für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen bei der Erfüllung ihrer steuerli-
chen Pflichten vorgenommen haben. Zu diesen flankierenden Maßnahmen gehören ins-
besondere die  

– schrittweise Einführung IT-basierter Verfahren für möglichst alle Phasen des Besteu-
erungsprozesses als Alternative zu den papiergestützten Kommunikationswegen 

– Bereitstellung einer elektronischen vorausgefüllten Steuererklärung bei der Einkom-
mensteuer 

– Entbürokratisierung und Flexibilisierung der steuerlichen Förderung der privaten Al-
tersvorsorge 

– anwenderfreundlichere Gestaltung von Steuererklärungsvordrucken 

– zeitnahe Betriebsprüfung 

– Erleichterung der Nachweispflichten bei umsatzsteuerfreien innergemeinschaftlichen 
Lieferungen 

Die gesetzlichen Änderungen und die flankierenden untergesetzlichen Maßnahmen zu-
sammengenommen bilden einen umfassenden Ansatz zur Vereinfachung des Steuer-
rechts und zur Senkung von Erklärungs-, Prüfungs- und Veranlagungsaufwand.  

C. Alternativen 

Keine 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. Euro) 

Kassenjahr Gebietskörper-
schaft 

Volle Jahres-
wirkung 1) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Insgesamt -585 -495 -565 -585 -585 -585 

Bund -266 -510 -565 -585 -585 -585 

Länder und 
Gemeinden2) 

-319 +15 - - - - 

1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten 
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2) Das vorstehende Finanztableau berücksichtigt die vollständige Kompensation der Län-

der und Gemeinden von den mit dem Gesetz verbundenen Steuermindereinnahmen 
durch den Bund. Finanzverfassungsrechtlich kann der Bund hier unmittelbar nur eine 
Entlastung der Länder vornehmen. Der Ausgleich der Gemeinden erfolgt durch die 
Länder. Zusätzlich werden die Länder von den einmaligen Kosten, die der Finanzver-
waltung im Zuge der im Jahressteuergesetz 2010 geregelten Einführung der elektroni-
schen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) durch die schriftliche Übermittlung der 
erstmals gebildeten Lohnsteuerabzugsmerkmale entstehen, entlastet. Zur Veranschau-
lichung der finanziellen Auswirkungen ohne die vorstehenden Kompensationsleistungen 
des Bundes vgl. die Darstellung im allgemeinen Teil der Begründung. 

2. Vollzugsaufwand 

Diverse der im Gesetzesentwurf enthaltenen Regelungen sind geeignet, den Vollzug zu 
vereinfachen und den Vollzugsaufwand zu reduzieren. Insgesamt sind die Auswirkungen 
nicht quantifizierbar. 

E. Sonstige Kosten 

Mögliche einmalige Anpassungskosten der Beteiligten an die neue Rechtslage werden 
von den zu erwartenden dauerhaften Einsparungen bei den Bürokratiekosten insgesamt 
weit übertroffen. 

F. Bürokratiekosten 

Es werden Informationspflichten für 

a) Unternehmen eingeführt / geändert / abgeschafft. 

Anzahl: 3 / 9 / 0 

betroffene Unternehmen: je nach Regelung unterschiedlich (im Einzelnen siehe 
allgemeine Begründung) 

Häufigkeit/Periodizität: je nach Regelung unterschiedlich (im Einzelnen siehe 
allgemeine Begründung) 

erwartete Nettoentlastung: rd. 4,11 Mrd. Euro 

b) Bürgerinnen und Bürger eingeführt / geändert / abgeschafft. 

Anzahl: 2 / 10 / 0 

betroffene Kreise: je nach Regelung unterschiedlich (im Einzelnen siehe 
allgemeine Begründung) 

Häufigkeit/Periodizität: je nach Regelung unterschiedlich (im Einzelnen siehe 
allgemeine Begründung) 

c) die Verwaltung eingeführt / vereinfacht / abgeschafft. 

Anzahl: 0 / 0 / 0 
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Referentenentwurf für ein 



 - 6 - Bearbeitungsstand: 20.12.2010  10:08 Uhr 

Steuervereinfachungsgesetz 2011 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Artikel 2 Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

Artikel 3 Änderung der Abgabenordnung 

Artikel 4 Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

Artikel 5 Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Artikel 6 Änderung der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung 

Artikel 7 Änderung des Bewertungsgesetzes 

Artikel 8 Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 

Artikel 9 Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 

Artikel 10 Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

Artikel 11 Änderung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes 

Artikel 12 Änderung des Zerlegungsgesetzes 

Artikel 13 Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

Artikel 14 Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

Artikel 15 Aufhebung bundesrechtlicher Rechtsvorschriften 

Artikel 16 Inkrafttreten 

Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Oktober 
2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angaben zu „Abschnitt II Unterabschnitt 4b. Kinderbetreuungskosten“ sowie 
zu „§ 9c Kinderbetreuungskosten“ werden gestrichen. 
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b) Nach der Angabe zu § 25 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 25a Gemeinsame Abgabe von Einkommensteuererklärungen für mehrere Jahre“ 

c) Die Angabe zu § 26a wird wie folgt gefasst: 

„§ 26a Einzelveranlagung von Ehegatten“. 

d) Die Angabe zu § 26c wird gestrichen. 

e) Nach der Angabe zu § 32d wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 32e Tarifminderung in bestimmten Fällen der Ehegatten-Veranlagung“. 

f) Die Angabe zu § 34b wird wie folgt gefasst: 

„§ 34b Steuersätze bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen“. 

2. § 2 Absatz 5b Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Satz 1 gilt nicht in den Fällen des § 32d Absatz 2 und 6.“ 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 19, 21, 22 und 37 werden aufgehoben. 

b) In Nummer 44 Satz 1 wird das Wort „unmittelbar“ gestrichen. 

c) Die Nummern 46 und 49 werden aufgehoben. 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Aufwendungen für die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel können angesetzt 
werden, soweit sie den im Kalenderjahr insgesamt als Entfernungspauschale ab-
ziehbaren Betrag übersteigen.“ 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „sowie § 9c Absatz 1 und 3 gelten“ durch 
das Wort „gilt“ ersetzt. 

5. In § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a werden die Wörter „920 Euro; daneben sind 
Aufwendungen nach § 9c Absatz 1 und 3 gesondert abzuziehen;“ durch die Angabe 
„1 000 Euro“ ersetzt. 

6. Abschnitt II Unterabschnitt Abschnitt 4b wird aufgehoben. 

7. § 9c wird aufgehoben. 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. zwei Drittel der Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung eines zum 
Haushalt des Steuerpflichtigen gehörenden Kindes im Sinne des § 32 Ab-
satz 1, welches das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen ei-
ner vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geisti-
gen oder seelischen Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhal-
ten, höchstens 4 000 Euro je Kind. Dies gilt nicht für Aufwendungen für Un-
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terricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie für sportliche und an-
dere Freizeitbetätigungen. Ist das zu betreuende Kind nicht nach § 1 Ab-
satz 1 oder Absatz 2 unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, ist der in 
Satz 1 genannte Betrag zu kürzen, soweit es nach den Verhältnissen im 
Wohnsitzstaat des Kindes notwendig und angemessen ist. Voraussetzung 
für den Abzug der Aufwendungen nach Satz 1 ist, dass der Steuerpflichtige 
für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das 
Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.“ 

b) Nach Absatz 4a wird folgender Absatz 4b eingefügt: 

„(4b) Übersteigen bei den Sonderausgaben nach Absatz 1 Nummer 2 bis 
3a die erstatteten die geleisteten Aufwendungen (Erstattungsüberhang), ist der 
Erstattungsüberhang mit anderen im Rahmen der jeweiligen Nummer anzuset-
zenden Aufwendungen zu verrechnen. Ergibt sich bei Aufwendungen nach Ab-
satz 1 Nummer 4 ein Erstattungsüberhang, ist dieser bei der Ermittlung des Ein-
kommens dem sich nach § 2 Absatz 4 ergebenden Betrag hinzuzurechnen.“ 

9. In § 10c Satz 1 werden die Wörter „den §§ 9c und 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 4, 7 
und 9“ durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 

10. In § 12 werden die Wörter „den §§ 9c, 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 bis 4, 7 und 9“ durch 
die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 2 bis 5, 7 und 9, den“ ersetzt. 

11. Nach § 16 Absatz 3a wird folgender Absatz 3b eingefügt: 

„(3b) In den Fällen der Betriebsunterbrechung und der Betriebsverpachtung im 
Ganzen gilt ein Gewerbebetrieb sowie ein Anteil im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2 oder Nummer 3 nicht als aufgegeben, bis  

1. der Steuerpflichtige die Aufgabe im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 ausdrücklich 
gegenüber dem Finanzamt erklärt hat oder  

2. dem Finanzamt Tatsachen bekannt werden, aus denen sich ergibt, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine Aufgabe im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 
erfüllt sind.  

Die Aufgabe des Gewerbebetriebs oder Anteils im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 
Nummer 2 oder Nummer 3 ist in den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 rückwirkend für 
den vom Steuerpflichtigen gewählten Zeitpunkt anzuerkennen, wenn die Aufgabeer-
klärung spätestens drei Monate nach diesem Zeitpunkt abgegeben wird. Wird die 
Aufgabeerklärung nicht spätestens drei Monate nach dem vom Steuerpflichtigen ge-
wählten Zeitpunkt abgegeben, gilt der Gewerbebetrieb oder Anteil im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 erst in dem Zeitpunkt als aufgegeben, in 
dem die Aufgabeerklärung beim Finanzamt eingeht.“ 

12. § 21 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe „56 Prozent“ wird durch die Angabe „66 Prozent“ ersetzt. 

b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 

„Beträgt das Entgelt bei langfristiger Wohnungsvermietung nicht weniger als 
66 Prozent der ortsüblichen Miete, gilt die Wohnungsvermietung als entgeltlich.“ 

13. § 25 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
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„(3) Die steuerpflichtige Person hat für den Veranlagungszeitraum eine von ihr 
eigenhändig unterschriebene Einkommensteuererklärung abzugeben. Wählen Ehe-
gatten die Zusammenveranlagung (§ 26b), haben sie eine gemeinsame Steuererklä-
rung abzugeben, die von beiden eigenhändig zu unterschreiben ist.“ 

14. Nach § 25 wird folgender § 25a eingefügt: 

„§ 25a 

Gemeinsame Abgabe von Einkommensteuererklärungen für mehrere Jahre 

(1) Die steuerpflichtige Person kann die Einkommensteuererklärungen für zwei 
aufeinander folgende Veranlagungszeiträume (Zweijahreszeitraum) auf Antrag ab-
weichend von § 25 Absatz 3 innerhalb von fünf Monaten nach Ablauf des zweiten 
Veranlagungszeitraums zusammen abgeben, wenn sie in beiden Veranlagungszeit-
räumen voraussichtlich ausschließlich Einkünfte im Sinne des § 2 Absatz 1 Num-
mer 4 bis 7 erzielt; die Summe der nicht einem inländischen Steuerabzug unterlie-
genden jährlichen Einnahmen nach § 20, § 21 und § 22 Nummer 1 Satz 1 und 2 und 
Nummern 2 und 3 darf 13 000 Euro nicht übersteigen. Erzielt die steuerpflichtige Per-
son im Verlauf des ersten Veranlagungszeitraum des Zweijahreszeitraums andere als 
die in Satz 1 genannten Einkünfte oder übersteigt die Summe der Einnahmen nach 
Satz 1 zweiter Halbsatz 13 000 Euro, endet der Zweijahreszeitraum, und die Steuer-
erklärung für diesen Veranlagungszeitraum ist gemäß § 25 Absatz 3 abzugeben. 

(2) Wählen Ehegatten die Zusammenveranlagung (§ 26b), müssen die Voraus-
setzungen des Absatzes 1 von beiden Ehegatten erfüllt werden, und die Summe der 
nicht einem inländischen Steuerabzug unterliegenden jährlichen Einnahmen nach 
§ 20, § 21 und § 22 Nummer 1 Satz 1 und 2 und Nummer 2 und 3 darf 26 000 Euro 
nicht übersteigen.  

(3) Der Antrag ist unter Angabe der im Zweijahreszeitraum voraussichtlich zu 
erwartenden Einkünfte beim Finanzamt zu stellen und kann jederzeit während des 
Zweijahreszeitraums widerrufen werden. 

(4) § 37 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass 

1. als Veranlagungszeitraum im Sinne des § 37 Absatz 3 Satz 3 das letzte Kalen-
derjahr des Zweijahreszeitraums gilt und 

2. § 37 Absatz 5 nicht anzuwenden ist. 

(5) Werden die Einkommensteuererklärungen unter den Voraussetzungen des 
Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 für zwei aufeinander folgende Veranlagungs-
zeiträume zusammen abgegeben, beginnt der Zinslauf für Zinsen nach § 233a der 
Abgabenordnung für den ersten Veranlagungszeitraum des Zweijahreszeitraums erst 
15 Monate nach Ablauf des zweiten Veranlagungszeitraums.“ 

15. § 26 wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 

Veranlagung von Ehegatten  

(1) Ehegatten können zwischen Einzelveranlagung (§ 26a) und Zusammenver-
anlagung (§ 26b) wählen, wenn 
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1. beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 oder 2 
oder des § 1a sind, 

2. sie nicht dauernd getrennt leben und  

3. bei ihnen die Voraussetzungen aus den Nummern 1 und 2 zu Beginn des Veran-
lagungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranlagungszeitraums 
eingetreten sind. 

Hat ein Ehegatte in dem Veranlagungszeitraum, in dem seine alte Ehe aufgelöst wor-
den ist, eine neue Ehe geschlossen und liegen bei ihm und dem neuen Ehegatten die 
Voraussetzungen des Satzes 1 vor, bleibt die alte Ehe für die Anwendung des Sat-
zes 1 unberücksichtigt. 

(2) Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Einzel-
veranlagung wählt. Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide Ehegatten 
die Zusammenveranlagung wählen. Die Wahl wird für den betreffenden Veranla-
gungszeitraum durch Angabe in der Steuererklärung getroffen. Die Wahl der Veran-
lagungsart innerhalb eines Veranlagungszeitraums kann ab Eingang der Steuererklä-
rung bei der zuständigen Finanzbehörde nicht geändert oder widerrufen werden. 

(3) Wird von dem Wahlrecht nach Absatz 2 nicht oder nicht wirksam Gebrauch 
gemacht, so wird unterstellt, dass die Ehegatten die Zusammenveranlagung gewählt 
haben.“ 

16. § 26a wird wie folgt gefasst: 

„§ 26a 

Einzelveranlagung von Ehegatten 

(1) Bei Einzelveranlagung von Ehegatten sind jedem Ehegatten die von ihm be-
zogenen Einkünfte zuzurechnen. Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein deshalb 
zum Teil dem anderen Ehegatten zuzurechnen, weil dieser bei der Erzielung der Ein-
künfte mitgewirkt hat. 

(2) Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßi-
gung nach § 35a werden demjenigen Ehegatten zugerechnet, der die Aufwendungen 
wirtschaftlich getragen hat. Auf gemeinsamen Antrag der Ehegatten werden sie je-
weils zur Hälfte abgezogen. § 26 Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Anwendung des § 10d für den Fall des Übergangs von der Einzelveran-
lagung zur Zusammenveranlagung und von der Zusammenveranlagung zur Einzel-
veranlagung zwischen zwei Veranlagungszeiträumen, wenn bei beiden Ehegatten 
nicht ausgeglichene Verluste vorliegen, wird durch Rechtsverordnung der Bundesre-
gierung mit Zustimmung des Bundesrates geregelt.“ 

17. § 26c wird aufgehoben. 

18. In § 32 Absatz 4 werden die Sätze 2 bis 10 durch folgende Sätze ersetzt: 

„Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung, die nicht in einem Besuch von 
allgemein bildenden Schulen bestanden hat, wird ein Kind in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 nur berücksichtigt, wenn das Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Eine 
Erwerbstätigkeit mit weniger als 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, 
ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne von §§ 8 und 8a des Vierten Bu-
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ches Sozialgesetzbuch und Maßnahmen nach § 16d des Zweiten Buches Sozialge-
setzbuch sind unschädlich.“ 

19. § 32a Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nummer 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) In Satz 2 wird das Wort „getrennt“ durch das Wort „einzeln“ ersetzt. 

20. Nach § 32d wird folgender § 32e eingefügt: 

„§ 32e 

Tarifminderung in bestimmten Fällen der Ehegatten-Veranlagung 

(1) Wird einer der entsprechend der bisher gewählten Veranlagungsart ergan-
genen Einkommensteuerbescheide aufgehoben, geändert oder berichtigt, wird die ta-
rifliche Einkommensteuer, die sich auf Grund der nach § 26 Absatz 2 gewählten Ver-
anlagungsart ergibt, auf gemeinsamen Antrag der Ehegatten um den positiven Unter-
schiedsbetrag nach Absatz 2 gemindert. 

(2) Der Antrag ist zulässig, wenn der Unterschiedsbetrag zwischen der tarifli-
chen Einkommensteuer nach der gewählten Veranlagungsart und der tariflichen Ein-
kommensteuer, die sich bei einer geänderten Ausübung der Wahl der Veranlagungs-
art nach § 26 Absatz 2 ergeben würde, positiv ist. Die Einkommensteuer der einzeln 
veranlagten Ehegatten ist hierbei zusammen zu rechnen. 

(3) Der Antrag ist bis zum Eintritt der Unanfechtbarkeit des Änderungs- oder Be-
richtigungsbescheides schriftlich oder elektronisch zu stellen oder zur Niederschrift zu 
erklären.“ 

21. § 33 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Aufwendungen, die zu den Betriebsausgaben, Werbungskosten oder Sonderausga-
ben gehören, bleiben dabei außer Betracht; das gilt für Aufwendungen im Sinne des 
§ 10 Absatz 1 Nummer 7 und 9 nur insoweit, als sie als Sonderausgaben abgezogen 
werden können.“ 

22. § 33a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter „zu den Bezügen gehören auch die in § 32 
Absatz 4 Satz 4 genannten.“ durch die Wörter „zu den Bezügen gehören auch 
steuerfreie Gewinne nach den §§ 14, 16 Absatz 4, § 17 Absatz 3 und § 18 Ab-
satz 3, die nach § 19 Absatz 2 steuerfrei bleibenden Einkünfte sowie Sonderab-
schreibungen und erhöhte Absetzungen, soweit sie die höchstmöglichen Abset-
zungen für Abnutzung nach § 7 übersteigen.“ ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

23. In § 34 Absatz 2 Nummer 4 wird das Semikolon am Ende durch einen Punkt ersetzt 
und Nummer 5 wird aufgehoben. 

24. § 34b wird wie folgt gefasst: 
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„§ 34b 

Steuersätze bei Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen 

(1) Außerordentliche Holznutzungen sind 

1. Holznutzungen, die aus volks- oder staatswirtschaftlichen Gründen erfolgt sind. 
Sie liegen nur insoweit vor, als sie durch gesetzlichen oder behördlichen Zwang 
veranlasst sind; 

2. Holznutzungen infolge höherer Gewalt (Kalamitätsnutzungen). Sie sind durch 
Eis-, Schnee-, Windbruch oder Windwurf, Erdbeben, Bergrutsch, Insektenfraß, 
Brand oder durch Naturereignisse mit vergleichbaren Folgen verursacht. Hierzu 
gehören nicht die Schäden, die in der Forstwirtschaft regelmäßig entstehen. 

(2) Zur Ermittlung der Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzungen sind von 
den Einnahmen sämtlicher Holznutzungen die damit in sachlichem Zusammenhang 
stehenden Betriebsausgaben abzuziehen. Der nach Satz 1 ermittelte Betrag ist auf 
die einzelnen Holznutzungsarten zu verteilen. Hierzu sind die außerordentlichen 
Holznutzungen zur gesamten Holznutzung ins Verhältnis zu setzen. Bei Gewinner-
mittlung durch Betriebsvermögensvergleich sind die im Wirtschaftsjahr veräußerten 
Holzmengen maßgebend; bei Gewinnermittlung nach den Grundsätzen des § 4 Ab-
satz 3 ist von den Holzmengen auszugehen, die den im Wirtschaftsjahr zugeflosse-
nen Einnahmen zugrunde liegen. Die Sätze 1 bis 4 gelten für entnommenes Holz 
entsprechend. 

(3) Die Einkommensteuer bemisst sich für die Einkünfte aus außerordentlichen 
Holznutzungen im Sinne des Absatzes 1 

1. nach der Hälfte des durchschnittlichen Steuersatzes, der sich ergäbe, wenn die 
tarifliche Einkommensteuer nach dem gesamten zu versteuernden Einkommen 
zuzüglich der dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Einkünfte zu bemessen 
wäre; 

2. soweit sie den Nutzungssatz (§ 68 der Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung) übersteigen, nach dem halben Steuersatz der Num-
mer 1. 

(4) Außerordentliche Einkünfte aus Holznutzungen sind nur unter den folgenden 
Voraussetzungen anzuerkennen: 

1. das im Wirtschaftsjahr veräußerte oder entnommene Holz muss mengenmäßig 
getrennt nach ordentlichen und außerordentlichen Holznutzungen nachgewiesen 
werden; 

2. Schäden infolge höherer Gewalt müssen unverzüglich nach Feststellung des 
Schadensfalls der zuständigen Finanzbehörde mitgeteilt und nach der Aufarbei-
tung mengenmäßig nachgewiesen werden. 

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Steuersätze abweichend von Absatz 3 für ein Wirtschafts-
jahr aus sachlichen Billigkeitsgründen zu regeln, wenn besondere Schadensereignis-
se nach Absatz 1 Nummer 2 zu einer erheblichen und überregionalen Marktstörung 
(§ 1 Absatz 2 des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes) geführt haben und eine Ein-
schlagsbeschränkung nicht angeordnet wurde.“ 

25. In § 35a Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „§ 9c“ durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 
Nummer 5“ ersetzt. 
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26. § 37 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 wird die Angabe „21 Monate“ durch die Angabe „23 Monate“ ersetzt. 

b) In Satz 4 werden die Wörter „des § 9c Absatz 2 und 3,“ gestrichen und die Wörter 
„§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4, 7 und 9“ durch die Wörter „§ 10 Absatz 1 
Nummer 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 

27. § 39a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 2 werden die Wörter „des § 9c Absatz 2 und 3 und des § 10 
Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4, 7 und 9“ durch die Wörter „des § 10 Absatz 1 
Nummer 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 werden die Wörter „des § 9c Absatz 2 und 3 und“ gestrichen 
und die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4, 7 und 9“ durch die Wörter 
„§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „des § 9c Absatz 2 und 3 und“ gestrichen 
und die Wörter „§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4, 7 und 9“ durch die Wörter 
„§ 10 Absatz 1 Nummer 1, 1a, 1b, 4, 5, 7 und 9“ ersetzt. 

28. § 44a wird wie folgt geändert. 

a) Nach Absatz 4a wird folgender Absatz 4b eingefügt: 

„(4b) Werden Kapitalerträge im Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 von einer Genossenschaft an ihre Mitglieder gezahlt, hat sie den Steuer-
abzug nicht vorzunehmen, wenn ihr für das jeweilige Mitglied  

1. eine Nichtveranlagungs-Bescheinigung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 2, 

2. eine Bescheinigung nach Absatz 5 Satz 4, 

3. eine Bescheinigung nach Absatz 7 Satz 4 oder 

4. eine Bescheinigung nach Absatz 8 Satz 3 vorliegt; in diesen Fällen ist ein 
Steuereinbehalt in Höhe von drei Fünfteln vorzunehmen. 

Wird der Genossenschaft ein Freistellungsauftrag erteilt, der auch Kapitalerträge 
im Sinne des Satzes 1 erfasst, oder führt diese einen Verlustausgleich nach 
§ 43a Absatz 3 Satz 2 unter Einbeziehung von Kapitalerträgen im Sinne des Sat-
zes 1 durch, so hat sie den Steuerabzug nicht vorzunehmen, soweit die Kapital-
erträge zusammen mit den Kapitalerträgen, für die nach Absatz 1 kein Steuerab-
zug vorzunehmen ist oder für die die Kapitalertragsteuer nach § 44b zu erstatten 
ist, den mit dem Freistellungsauftrag beantragten Freibetrag nicht übersteigen.“ 

b) In Absatz 7 Satz 2 werden die Wörter „Anteilen an Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaft sowie“ gestrichen.  

c) In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter „, Namensaktien nicht börsennotierter Akti-
engesellschaften und Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“ durch die 
Wörter „und Namensaktien nicht börsennotierter Aktiengesellschaften“ ersetzt. 

29. In § 45b Absatz 2 Satz 1 wird am Ende der Nummer 2 das Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt und wird Nummer 3 aufgehoben. 
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30. In § 46 Absatz 2 Nummer 3 werden vor dem abschließenden Semikolon die Wörter 
„und der im Kalenderjahr insgesamt erzielte Arbeitslohn 10 200 Euro übersteigt oder 
bei Ehegatten, die die Voraussetzungen des § 26 Absatz 1 erfüllen, der im Kalender-
jahr von den Ehegatten insgesamt erzielte Arbeitslohn 19 400 Euro übersteigt“ einge-
fügt. 

31. § 50 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die §§ 10, 10a, 10c, 16 Absatz 4, die §§ 24b, 32, 32a Absatz 6, die §§ 33, 33a, 
33b und 35a sind nicht anzuwenden.“ 

b) In Satz 4 werden die Wörter „§ 9 Absatz 5 Satz 1, soweit er § 9c Absatz 1 und 3 
für anwendbar erklärt,“ gestrichen. 

32. § 51 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c wird wie folgt gefasst: 

„c) über den Nachweis von Zuwendungen im Sinne des § 10b einschließlich erleich-
terter Nachweisanforderungen;“. 

33. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen und 
§ 52a nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2011 
anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 
dass diese Fassung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der 
für einen nach dem 31. Dezember 2010 endenden Lohnzahlungszeitraum ge-
zahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2010 zuflie-
ßen.“ 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Diese Fassung des Gesetzes ist, soweit in den folgenden Absätzen und 
§ 52a nichts anderes bestimmt ist, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2012 
anzuwenden. Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 
dass diese Fassung erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden ist, der 
für einen nach dem 31. Dezember 2011 endenden Lohnzahlungszeitraum ge-
zahlt wird, und auf sonstige Bezüge, die nach dem 31. Dezember 2011 zuflie-
ßen.“ 

c) Nach Absatz 24a Satz 1 in der Fassung des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1768) wird folgender Satz eingefügt: 

„§ 10 Absatz 1 Nummer 5 in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes]) gilt auch für Kinder, die wegen einer vor dem 1. Januar 2007 in der Zeit 
ab Vollendung des 25. Lebensjahres und vor Vollendung des 27. Lebensjahres 
eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande 
sind, sich selbst zu unterhalten.“ 

d) Dem Absatz 34 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 16 Absatz 3a in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S. ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) 
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ist nur auf Aufgaben im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 nach dem ... [einsetzen: 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] anzuwenden.“ 

e) Dem Absatz 50f wird folgender Satz angefügt: 

„§ 37 Absatz 3 in der in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes]) ist erstmals für Besteuerungszeiträume anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2010 beginnen.“ 

f) Nach Absatz 55j Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

„§ 46 Absatz 2 Nummer 3 in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsge-
setzes]) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2010 anzuwenden.“ 

g) Nach Absatz 62 wird folgender Absatz 62a eingefügt: 

„(62a) § 70 Absatz 4 in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung ist 
weiter für Kindergeldfestsetzungen anzuwenden, die Zeiträume betreffen, die vor 
dem 1. Januar 2012 enden.“ 

h) Nach Absatz 67 wird folgender Absatz 68 angefügt: 

„(68) § 25 Absatz 3, §§ 26, 26a, 32a Absatz 6 und § 32e in der Fassung 
des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fund-
stelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) sind erstmals für den Veranla-
gungszeitraum 2013 anzuwenden. § 26c in der am 31. Dezember 2011 gelten-
den Fassung ist letztmals für den Veranlagungszeitraum 2012 anzuwenden.“ 

34. Dem § 52a Absatz 16a wird folgender Satz angefügt:  

„§ 44a Absatz 4b, 7 und 8 und § 45b Absatz 2 in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes]) sind erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die dem Gläubiger 
nach dem 31. Dezember 2011 zufließen.“ 

35. § 70 Absatz 4 wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 

Die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 10. Mai 2000 (BGBl. I S. 717), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 
17. November 2010 (BGBl. I S. 1544) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 51 wird wie folgt gefasst: 

„§ 51 Ermittlung der Gewinne aus Holznutzungen“. 

b) Die Wörter „Zu den §§ 26a bis 26c des Gesetzes“ werden durch die Wörter „Zu 
den §§ 26a und 26b des Gesetzes“ ersetzt. 
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c) Die Angabe zu § 61 wird wie folgt gefasst: 

„§ 61 Antrag auf hälftige Verteilung von Abzugsbeträgen im Fall des § 26a des Gesetzes“. 

d) Die Angabe zu § 68 wird wie folgt gefasst: 

„§ 68 Nutzungssatz, Betriebsgutachten, Betriebswerk“. 

2. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden nach den Wörtern „eingezahlt worden ist 
oder“ die Wörter „die Zuwendung zur Hilfe in Katastrophenfällen bis zur Einrich-
tung des Sonderkontos auf ein anderes Konto der genannten Zuwendungsemp-
fänger geleistet wird; werden die Zuwendungen über ein als Treuhandkonto ge-
führtes Konto eines Dritten auf eines der genannten Sonderkonten geleistet, ge-
nügen als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung des 
Kreditinstituts des Zuwendenden zusammen mit einer Ablichtung des Bareinzah-
lungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Dritten; oder“ 
angefügt. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Bei Zuwendungen zur Hilfe in Katastrophenfällen innerhalb eines 
Zeitraums, den die obersten Finanzbehörden der Länder im Benehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen bestimmen und die über ein Konto eines Dritten 
an eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts, eine inländische 
öffentliche Dienststelle oder eine nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes steuerbefreite Körperschaft, Personenvereinigung oder 
Vermögensmasse geleistet werden, genügt als Nachweis die auf den jeweiligen 
Spender ausgestellte Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsempfängers, 
wenn das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die Spenden von 
dort an den Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine Liste 
mit den einzelnen Spendern und ihrem jeweiligen Anteil an der Spendensumme 
übergeben wurde.“ 

3. § 51 wird wie folgt gefasst: 

„§ 51 

Ermittlung der Gewinne aus Holznutzungen 

(1) Steuerpflichtige, die für ihren Betrieb nicht zur Buchführung verpflichtet sind, 
den Gewinn nicht nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes ermitteln und deren forstwirt-
schaftlich genutzte Fläche 50 Hektar nicht übersteigt, können auf Antrag für ein Wirt-
schaftsjahr bei der Ermittlung der Gewinne aus Holznutzungen pauschale Be-
triebsausgaben abziehen.  

(2) Die pauschalen Betriebsausgaben betragen 45 Prozent der Einnahmen aus 
der Verwertung des eingeschlagenen Holzes.  

(3) Soweit Holz auf dem Stamm verkauft wird, betragen die pauschalen Be-
triebsausgaben 10 Prozent der Einnahmen aus der Veräußerung des stehenden Hol-
zes.  

(4) Mit den pauschalen Betriebsausgaben nach den Absätzen 2 und 3 sind 
sämtliche Betriebsausgaben mit Ausnahme der Wiederaufforstungskosten und der 
Minderung des Buchwerts für ein Wirtschaftsgut Baumbestand abgegolten. 
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(5) Diese Regelung gilt nicht für die Ermittlung des Gewinns aus Waldverkäufen 
sowie für die übrigen Einnahmen und die damit in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden Betriebsausgaben.“ 

4. In § 56 Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „getrennte Veranlagung nach § 26a des 
Gesetzes oder die besondere Veranlagung nach § 26c des Gesetzes“ durch die Wör-
ter „Einzelveranlagung nach § 26a des Gesetzes“ ersetzt. 

5. § 61 wird wie folgt gefasst: 

„§ 61 

Antrag auf hälftige Verteilung von Abzugsbeträgen im Fall des § 26a des Geset-
zes 

Können die Ehegatten den Antrag nach § 26a Absatz 2 des Gesetzes nicht ge-
meinsam stellen, weil einer der Ehegatten dazu aus zwingenden Gründen nicht in der 
Lage ist, kann das Finanzamt den Antrag des anderen Ehegatten als genügend an-
sehen.“ 

6. § 62d wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „getrennte Veranlagung“ durch das Wort „Ein-
zelveranlagung“ ersetzt und die Wörter „oder nach § 26c des Gesetzes be-
sonders“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „getrennt“ durch das Wort „einzeln“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „getrennt“ durch das Wort „einzeln“ ersetzt und 
werden die Wörter „oder nach § 26c des Gesetzes besonders“ gestrichen. 

7. § 68 wird wie folgt gefasst: 

„§ 68 

Nutzungssatz, Betriebsgutachten, Betriebswerk 

(1) Der Nutzungssatz muss periodisch für zehn Jahre durch die Finanzbehörde 
festgesetzt sein. Er muss den Nutzungen entsprechen, die unter Berücksichtigung 
der vollen Ertragsfähigkeit des Waldes in Kubikmetern (Festmetern) nachhaltig er-
zielbar sind.  

(2) Der Festsetzung des Nutzungssatzes ist ein amtlich anerkanntes Betriebs-
gutachten oder ein Betriebswerk zu Grunde zu legen, das auf den Anfang des Wirt-
schaftsjahres zu erstellen ist, von dem an die Periode von zehn Jahren beginnt. Es 
soll innerhalb eines Jahres nach diesem Stichtag der Finanzbehörde übermittelt wer-
den. Sofern der Zeitraum, für den es aufgestellt wurde, nicht unmittelbar an den vor-
herigen Zeitraum der Nutzungssatzfeststellung anschließt, muss es spätestens auf 
den Anfang des Wirtschaftsjahrs des Schadensereignisses aufgestellt sein.  

(3) Ein Betriebsgutachten im Sinne des Absatzes 2 ist amtlich anerkannt, wenn 
die Anerkennung von einer Behörde oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
des Landes, in dem der forstwirtschaftliche Betrieb belegen ist, ausgesprochen wird. 
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Die Länder bestimmen, welche Behörden oder Körperschaften des öffentlichen 
Rechts diese Anerkennung auszusprechen haben.“ 

8. § 84 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „2009“ durch die Angabe „2012“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 10 wird folgender Absatz 11 angefügt: 

„(11) § 56 Satz 1 Nummer 1 und § 61 in der Fassung des Artikels … des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes]) sind erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 an-
zuwenden.“ 

Artikel 3 

Änderung der Abgabenordnung 

Die Abgabenordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61), die durch Artikel 9 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 87a Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates für die Fälle der Absätze 3 und 4 neben der qualifizierten 
elektronischen Signatur auch ein anderes sicheres Verfahren zulassen, das den Da-
tenübermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch 
übermittelten Datensatzes gewährleistet. Einer Zustimmung des Bundesrates bedarf 
es nicht, soweit Verbrauchsteuern mit Ausnahme der Biersteuer betroffen sind.“ 

2. § 89 Absatz 3 bis 5 wird durch folgende Absätze 3 bis 7 ersetzt: 

„(3) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft 
nach Absatz 2 werden Gebühren erhoben. Die Gebühr ist vom Antragsteller innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe ihrer Festsetzung zu entrichten. Die Finanzbehörde 
kann die Entscheidung über den Antrag bis zur Entrichtung der Gebühr zurückstellen.  

(4) Die Gebühren werden nach dem Wert berechnet, den die verbindliche Aus-
kunft für den Antragsteller hat (Gegenstandswert). Der Antragsteller soll den Gegens-
tandswert und die für seine Bestimmung erheblichen Umstände in seinem Antrag auf 
Erteilung einer verbindlichen Auskunft darlegen. Die Finanzbehörde soll der Gebüh-
renfestsetzung den vom Antragsteller erklärten Gegenstandswert zugrunde legen, 
soweit dies nicht zu einem offensichtlich unzutreffenden Ergebnis führt.  

(5) §§ 34 und 39 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes sind bei Ermittlung des 
Gegenstandswerts entsprechend anzuwenden. Beträgt der Gegenstandswert weni-
ger als 10 000 Euro, wird keine Gebühr erhoben. 

(6) Ist ein Gegenstandswert nicht, auch nicht durch Schätzung, bestimmbar, ist 
eine Zeitgebühr zu berechnen; sie beträgt 50 Euro je angefangene halbe Stunde Be-
arbeitungszeit. Beträgt die Bearbeitungszeit weniger als zwei Stunden, wird keine 
Gebühr erhoben.  
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(7) Auf die Gebühr kann ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn ihre Erhe-
bung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. Die Gebühr kann insbesondere 
ermäßigt werden, wenn ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vor Be-
kanntgabe der Entscheidung der Finanzbehörde zurückgenommen wird.“ 

3. § 138 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

„(3) Mitteilungen nach Absatz 1 und 1a sind innerhalb eines Monats nach dem 
meldepflichtigen Ereignis zu erstatten. Mitteilungen nach Absatz 2 sind innerhalb von 
sechs Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres zu erstatten, in dem das meldepflich-
tige Ereignis eingetreten ist.“ 

4. In § 149 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „dritten Monats“ durch die Wörter „fünften 
Monats“ ersetzt. 

5. § 150 Absatz 6 und 7 wird wie folgt gefasst: 

„(6) Zur Erleichterung und Vereinfachung des automatisierten Besteuerungsver-
fahrens kann das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen 
Steuererklärungen oder sonstige für das Besteuerungsverfahren erforderliche Daten 
ganz oder teilweise durch Datenfernübertragung oder auf maschinell verwertbaren 
Datenträgern übermittelt werden können. Dabei können insbesondere geregelt wer-
den: 

1. das Nähere über Form, Inhalt, Verarbeitung und Sicherung der zu übermittelnden 
Daten, 

2. die Art und Weise der Übermittlung der Daten, 

3. die Zuständigkeit für die Entgegennahme der zu übermittelnden Daten, 

4. die Mitwirkungspflichten Dritter und deren Haftung für Steuern oder Steuervortei-
le, die auf Grund unrichtiger Erhebung, Verarbeitung oder Übermittlung der Da-
ten verkürzt oder erlangt werden, 

5. der Umfang und die Form der für dieses Verfahren erforderlichen besonderen 
Erklärungspflichten des Steuerpflichtigen. 

Bei der Datenübermittlung ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, das den Daten-
übermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch über-
mittelten Datensatzes gewährleistet. Das Verfahren wird vom Bundesministerium der 
Finanzen im Benehmen mit dem Bundesministerium des Innern durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmt; die Rechtsverordnung kann auch 
Ausnahmen von der Pflicht zur Verwendung dieses Verfahrens vorsehen. Einer Zu-
stimmung des Bundesrates zu einer Rechtsverordnung nach Satz 1 und 4 bedarf es 
nicht, soweit Verbrauchsteuern mit Ausnahme der Biersteuer betroffen sind. Zur Re-
gelung der Datenübermittlung kann in der Rechtsverordnung auf Veröffentlichungen 
sachverständiger Stellen verwiesen werden; hierbei sind das Datum der Veröffentli-
chung, die Bezugsquelle und eine Stelle zu bezeichnen, bei der die Veröffentlichung 
archivmäßig gesichert niedergelegt ist. § 87a Absatz 3 Satz 2 ist nicht anzuwenden. 

(7) Soweit die Steuergesetze anordnen, dass der Steuerpflichtige die Steuerer-
klärung nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung zu 
übermitteln hat, kann das Bundesministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates das Nähere zum Verfahren der elektronischen Ü-
bermittlung bestimmen; Absatz 6 Satz 2 bis 6 gilt entsprechend.“ 
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6. In § 233a Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „21 Monate“ durch die Angabe 
„23 Monate“ ersetzt. 

7. In § 270 werden die Wörter „getrennter Veranlagung“ und „getrennte Veranlagung“ 
jeweils durch das Wort „Einzelveranlagung“ ersetzt. 

Artikel 4 

Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

Artikel 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 
(BGBl. I S. 3341; 1977 I S. 667), das durch Artikel 16 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2010 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 10a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) § 150 Absatz 7 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels …des 
Gesetzes vom … (BGBl. I S. ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegen-
den Änderungsgesetzes]) ist erstmals für Besteuerungszeiträume anzuwenden, 
die nach dem 31. Dezember 2010 beginnen.“ 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) § 149 Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 
… des Gesetzes vom … (BGBl. I S. ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vor-
liegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für Besteuerungszeiträume anzu-
wenden, die nach dem 31. Dezember 2010 beginnen.“ 

2. Dem § 15 wird folgender Absatz 11 angefügt: 

„(11) § 233a Absatz 2 Satz 2 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels 
… des Gesetzes vom … (BGBl. I S. ... [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorlie-
genden Änderungsgesetzes]) gilt für alle Steuern, die nach dem 31. Dezember 2010 
entstehen.“ 

3. Nach § 17d wird folgender § 17e eingefügt: 

„§ 17e 

Aufteilung einer Gesamtschuld bei Ehegatten 

§ 270 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … 
(BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes]) ist erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden.“ 

4. Nach § 23 wird folgender § 24 angefügt: 
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„§ 24 

Gebühren für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen 
Auskunft 

§ 89 Absatz 3 bis 7 der Abgabenordnung in der Fassung des Artikels … des Ge-
setzes vom … (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Än-
derungsgesetzes]) ist erstmals auf Anträge anzuwenden, die nach dem … [einsetzen: 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] bei der zuständigen Fi-
nanzbehörde eingegangen sind.“ 

Artikel 5 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes 

Das Umsatzsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 2005 
(BGBl. I S. 386), das durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder sonsti-
ge Leistung abgerechnet wird, gleichgültig, wie dieses Dokument im Geschäfts-
verkehr bezeichnet wird. Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unver-
sehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen während der Dauer der Auf-
bewahrungsfrist gewährleistet werden. Echtheit der Herkunft bedeutet die Si-
cherheit der Identität des Rechnungsausstellers. Unversehrtheit des Inhalts be-
deutet, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert 
wurden. Rechnungen sind auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des 
Empfängers elektronisch zu übermitteln. Eine elektronische Rechnung ist eine 
Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„(3) Unbeschadet anderer zulässiger Verfahren gelten bei einer elektroni-
schen Rechnung die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als 
gewährleistet durch  

1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische 
Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai 
2001 (BGBl. I S. 876), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2001 
(BGBl. I S. 876) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder 

2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfehlung 
94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen As-
pekte des elektronischen Datenaustauschs (ABl. EG Nr. L 338 S. 98), wenn 
in der Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren 
vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Da-
ten gewährleisten.“ 

2. Dem § 27 wird folgender Absatz 17 angefügt: 

jb
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jb
Hervorheben
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„(17) § 14 Absatz 1 und 3 sind in der ab 1. Juli 2011 geltenden Fassung auf alle 
Rechnungen über Umsätze anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt 
werden.“ 

3. Dem § 27b Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Wurden die in Satz 1 genannten Unterlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssys-
tems erstellt, können die mit der Umsatzsteuer-Nachschau betrauten Amtsträger auf 
Verlangen die gespeicherten Daten einsehen und das Datenverarbeitungssystem 
nutzen. Dies gilt auch für elektronische Rechnungen nach § 14 Absatz 1 Satz 6.“ 

Artikel 6 

Änderung der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung 

§ 6 Absatz 1 der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung vom 28. Januar 2003 (BGBl. 
I S. 139), die zuletzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 17. November 2010 (BGBl. I 
S. 1544) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„(1) Bei der elektronischen Übermittlung ist ein sicheres Verfahren zu verwenden, das 
den Datenübermittler authentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch 
übermittelten Datensatzes gewährleistet (§ 150 Absatz 6 der Abgabenordnung). Zur wei-
teren Erleichterung der elektronischen Übermittlung kann auf die Authentifizierung des 
Datenübermittlers verzichtet werden bei 

1. Lohnsteuer-Anmeldungen nach § 41a des Einkommensteuergesetzes, 

2. Steueranmeldungen nach § 18 Absatz 1 bis 2a und 4a des Umsatzsteuergesetzes, 

3. Anträgen auf Dauerfristverlängerung und Anmeldungen der Sondervorauszahlung 
nach § 18 Absatz 6 des Umsatzsteuergesetzes in Verbindung mit den §§ 46 bis 48 
der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung sowie 

4. Zusammenfassenden Meldungen nach § 18a des Umsatzsteuergesetzes.“ 

Artikel 7 

Änderung des Bewertungsgesetzes 

Das Bewertungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Februar 1991 
(BGBl. I S. 230), das durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 151 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Satz 1 Nr. 1 bis 3“ durch die Wörter „Satz 1 
Nummer 1 bis 4“ ersetzt. 

2. Dem § 153 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

„Das Finanzamt kann in Erbbaurechtsfällen die Abgabe einer Feststellungserklärung 
vom Erbbauberechtigten und vom Erbbauverpflichteten verlangen. Absatz 4 Satz 2 ist 
nicht anzuwenden.“ 
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3. In § 154 Absatz 1 wird am Ende der Nummer 2 der Punkt durch ein Semikolon er-
setzt und wird folgende Nummer 3 angefügt: 

„3. diejenigen, die die Steuer schulden, für deren Festsetzung die Feststellung von 
Bedeutung ist.“ 

4. § 205 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Dieses Gesetz in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auf 
Bewertungsstichtage nach dem … [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes] anzuwenden.“ 

Artikel 8 

Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 

Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 13a Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Das örtlich zuständige Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 2 oder 3 des Bewer-
tungsgesetzes stellt die Ausgangslohnsumme und die Anzahl der Beschäftigten ge-
sondert fest, wenn diese für die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststellung im 
Sinne dieser Vorschrift von Bedeutung sind. Die Entscheidung über die Bedeutung 
trifft das für die Festsetzung der Erbschaftsteuer oder die Feststellung nach § 151 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 des Bewertungsgesetzes zuständige Finanzamt; 
§ 151 Absatz 3 und §§ 152 bis 156 des Bewertungsgesetzes sind entsprechend an-
zuwenden.“ 

2. § 13b Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 3 werden die Wörter „zuzurechnen war.“ durch die Wörter „zuzurechnen 
war (junges Verwaltungsvermögen).“ ersetzt. 

b) Folgende Sätze werden angefügt: 

„Das örtlich zuständige Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 2 oder 3 des 
Bewertungsgesetzes stellt die Summen der gemeinen Werte der Wirtschaftsgüter 
des Verwaltungsvermögens im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 und 
des jungen Verwaltungsvermögens im Sinne des Absatzes 2 Satz 3 gesondert 
fest, wenn diese Werte für die Erbschaftsteuer oder eine andere Feststellung im 
Sinne dieser Vorschrift von Bedeutung sind; dies gilt entsprechend, wenn nur ein 
Anteil am Betriebsvermögen (§ 13b Absatz 1 Nummer 2) übertragen wird. Die 
Entscheidung über eine Bedeutung trifft das für die Festsetzung der Erbschafts-
teuer oder für die Feststellung nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 des 
Bewertungsgesetzes zuständige Finanzamt; § 151 Absatz 3 und §§ 152 bis 156 
des Bewertungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.“ 

3. Dem § 37 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

„(6) § 13a Absatz 1 Nummer 3 und § 13b Absatz 2 in der Fassung des Artikels… 
des Gesetzes vom… (BGBl. I S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegen-
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den Änderungsgesetzes]) sind auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem 
… [einsetzen: Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes] entsteht.“ 

Artikel 9 

Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 

Die Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung vom 8. September 1998 (BGBl. I 
S. 2658), die durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Absatz 4 Nummer 2 wird die Angabe „5 000 Euro“ durch die Angabe „10 000 
Euro“ ersetzt. 

2. § 12 wird wie folgt gefasst:  

„§ 12 

Anwendung der Verordnung  

Diese Verordnung in der Fassung des Artikels … des Gesetzes vom … (BGBl. I 
S. … [einsetzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist auf 
Erwerbe anzuwenden, für die die Steuer nach dem ... [einsetzen: Tag der Verkün-
dung des vorliegenden Änderungsgsetzes] entsteht.“ 

Artikel 10 

Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Februar 
1997 (BGBl. I S. 418, 1804), das durch Artikel 29 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 18 Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

2. Nach dem Siebten Abschnitt wird folgender Achter Abschnitt eingefügt: 

„ A c h t e r  A b s c h n i t t  

D u r c h f ü h r u n g  

§ 22a 

Ermächtigung 

(1) Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens wird das Bundesministerium 
der Finanzen ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates, durch Rechtsverordnung 
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ein Verfahren zur elektronischen Übermittlung der Anzeige und der Abschrift der Ur-
kunde im Sinne des § 18 näher zu bestimmen. Soweit von dieser Ermächtigung nicht 
Gebrauch gemacht wurde, ist die elektronische Übermittlung der Anzeige und der 
Abschrift der Urkunde im Sinne des § 18 ausgeschlossen. 

(2) Das Bundesministerium der Finanzen wird ermächtigt, den Wortlaut dieses 
Gesetzes und der zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnungen in der jeweils 
geltenden Fassung satzweise nummeriert mit neuem Datum und neuer Paragraphen-
folge bekannt zu machen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts zu beseitigen.“ 

3. Der bisherige Achte Abschnitt wird der Neunte Abschnitt. 

Artikel 11 

Änderung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes 

Das Forstschäden-Ausgleichsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. August 1985 (BGBl. I S. 1756), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Steuerpflichtige, die für ihren Betrieb nicht zur Buchführung verpflichtet sind, 
den Gewinn nicht nach § 4 Absatz 1, § 5 des Einkommensteuergesetzes ermitteln, 
können im Wirtschaftsjahr einer Einschlagsbeschränkung nach § 1 zur Abgeltung der 
Betriebsausgaben einen Pauschsatz von 90 Prozent der Einnahmen aus der Verwer-
tung des eingeschlagenen Holzes abziehen. Soweit Holz auf dem Stamm verkauft 
wird, betragen die pauschalen Betriebsausgaben 65 Prozent der Einnahmen aus der 
Veräußerung des stehenden Holzes.“ 

2. § 4a wird wie folgt gefasst: 

„§ 4a 

Bewertung von Holzvorräten aus Kalamitätsnutzungen bei der Forstwirtschaft 

Steuerpflichtige mit Einkünften aus Forstwirtschaft, bei denen der nach § 4 Ab-
satz 1, § 5 des Einkommensteuergesetzes ermittelte Gewinn der Besteuerung 
zugrunde gelegt wird, können im Falle einer Einschlagsbeschränkung von einer Akti-
vierung eingeschlagenen und unverkauften Kalamitätsholzes ganz oder teilweise ab-
sehen.“ 

3. § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Im Wirtschaftsjahr einer Einschlagungsbeschränkung gilt für jegliche Kalami-
tätsnutzung einheitlich der Steuersatz nach § 34b Absatz 3 Nummer 2 des Einkom-
mensteuergesetzes.“ 
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Artikel 12 

Änderung des Zerlegungsgesetzes 

Das Zerlegungsgesetz vom 6. August 1998 (BGBl. I S. 1998), das durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 6 Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

„(7) Körperschaften im Sinne des § 2 Absatz 1 haben für jeden Veranlagungs-
zeitraum eine Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer nach amtlich vorge-
schriebenen Datensatz durch Datenfernübermittlung zu übermitteln. Auf Antrag kann 
die Finanzbehörde zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermitt-
lung verzichten; in diesem Fall ist die Erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vor-
druck abzugeben und vom gesetzlichen Vertreter des Steuerpflichtigen eigenhändig 
zu unterschreiben. Zur Übermittlung einer Erklärung zur Zerlegung der Körperschafts-
teuer ist eine Körperschaft auch dann verpflichtet, wenn sie hierzu vom zuständigen 
Finanzamt aufgefordert wird.“ 

2. Dem § 12 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„§ 6 Absatz 7 in der Fassung des Artikels ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... [ein-
setzen: Datum und Fundstelle des vorliegenden Änderungsgesetzes]) ist erstmals für 
den Veranlagungszeitraum 2014 anzuwenden.“ 

Artikel 13 

Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 

In § 2 Absatz 2 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3950) geändert worden ist, werden die Sätze 2 bis 10 
durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung, die nicht in einem Besuch von all-
gemein bildenden Schulen bestanden hat, wird ein Kind in den Fällen des Satzes 1 
Nummer 2 nur berücksichtigt, wenn das Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. Eine Er-
werbstätigkeit mit weniger als 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis im Sinne von §§ 8 und 8a des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch und Maßnahmen nach § 16d des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
sind unschädlich.“ 

Artikel 14 

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 

In § 1 Satz 5 des Finanzausgleichsgesetzes vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S. 944, 977) 
werden der Betrag „1 762 712 000 Euro“ durch den Betrag „1 477 712 000 Euro“, der Be-
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trag „1 562 712 000 Euro“ durch den Betrag „1 255 712 000  Euro“ und der Betrag 
„1 492 712 000 Euro“ durch den Betrag „1 173 712 000  Euro“ ersetzt. 

Artikel 15 

Aufhebung bundesrechtlicher Rechtsvorschriften 

Das Gesetz über Bergmannsprämien in der Fassung der Bekanntmachung vom 
12. Mai 1969 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Juli 2006 
(BGBl. I S. 1652) geändert worden ist, sowie die Verordnung zur Durchführung des Ge-
setzes über Bergmannsprämien in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Dezember 
1977 (BGBl. I S. 3135) werden aufgehoben. 

Artikel 16 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der folgenden Absätze am 1. Januar 2012 in 
Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 3, 11, 26 Buchstabe a, Nummer 28, 29, 30, 32, 33 Buchsta-
be a, e und f und Nummer 34, Artikel 2 Nummer 2 sowie Artikel 3 Nummer 1 bis 6, 
Artikel 4 Nummer 1, 2 und 4, sowie die Artikel 6 bis 10 treten am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

(3) Artikel 5 tritt am 1. Juli 2011 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Vereinfachung 
des deutschen Steuerrechts in dieser Legislaturperiode. Mit dem Schwerpunkt auf ein-
kommensteuerrechtliche Regelungen werden zahlreiche Weichenstellungen vorgenom-
men, um Steuerzahler und Steuerverwaltung spürbar von Erklärungs- und Prüfungsauf-
wand im Besteuerungsverfahren zu entlasten. Steuerpflichtige sollen ihren Erklärungs-
pflichten leichter nachkommen können. Dazu werden die Anspruchsvoraussetzungen bei 
steuerlich relevanten Sachverhalten gestrafft und der Dokumentationsaufwand, d. h. der 
Aufwand zur Beschaffung, Aufbereitung und Übermittlung von Daten und Nachweisen 
verringert. Das spart Zeit und Nerven bei Bürgerinnen und Bürgern, gibt Unternehmen die 
Möglichkeit, sich auf das Wesentliche - also ihre produktive Tätigkeit - zu konzentrieren 
und schafft bei der Steuerverwaltung freie Kapazitäten, sich eingehender mit komplexen 
und risikoträchtigen Fällen zu befassen. 

Der Gesetzentwurf zielt im Verbund mit flankierenden untergesetzlichen Maßnahmen im 
Besteuerungsverfahren darauf ab, ein Weniger an Bürokratie und ein Mehr an Vorher-
sehbarkeit und Planungssicherheit zu bewirken. Die damit verbundene finanzielle Steuer-
entlastung ist mit Blick auf die Situation in den öffentlichen Haushalten auf ein verkraftba-
res Maß begrenzt worden. Oberste Priorität hat für die Bundesregierung die Einhaltung 
der Schuldenbremse des Grundgesetzes und damit die Umsetzung des von der Bundes-
regierung eingeschlagenen konsequenten Konsolidierungskurses. Aber auch wenn nur 
eine begrenzte monetäre Steuerentlastung möglich ist, so wird durch die Vereinfa-
chungsmaßnahmen die Gesamtbelastung von Bürgern und Unternehmen deutlich ge-
senkt: Allein die Unternehmen in Deutschland werden durch die vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur Steuervereinfachung um 4 Milliarden Euro pro Jahr an Bürokratieaufwand 
entlastet. Die Kostenersparnis für die Unternehmen - und nicht zu vergessen die Kosten-
ersparnis der Bürgerinnen und Bürger - ist damit viel größer als die direkte Steuererspar-
nis.  

Reduzierung von Erklärungs- und Prüfungsaufwand im Besteuerungsverfahren 

Die Kritik an der Komplexität des deutschen Steuerrechts und einer schwer verständli-
chen Ausgestaltung der Steuergesetze im Einzelnen ist nicht neu. Vielfach zeigt sich die 
Komplexität des Steuersystems dann, wenn die der Besteuerung unterliegenden persönli-
chen Lebenssituationen und wirtschaftlichen Sachverhalte vielschichtig sind. In gewissem 
Umfang ist dies unvermeidbar. Mit dem Bestreben, auch bei komplexeren Sachverhalten 
jedem Einzelfall gerecht werden zu wollen, stößt das Steuerrecht jedoch naturgemäß an 
seine Grenzen. Der Vorwurf zu hoher Komplexität des Steuerrechts ist aber auch Folge 
der Tatsache, dass die steuerlichen Regelungen aus den verschiedensten Gründen häu-
fig geändert und an neuen Gegebenheiten ausgerichtet werden müssen. Eine zunehmen-
de Unübersichtlichkeit der jeweils geltenden Rechtslage ist oftmals die Folge. Dies führt 
zu einer steigenden Beanspruchung des Steuerzahlers bei der Erfüllung seiner steuerli-
chen Pflichten.  

Dem Aufwand, der mit der Erfüllung dieser steuerlichen Pflichten verbunden ist, trägt die 
Bundesregierung mit dem Regierungsprogramm „Bürokratieabbau und bessere Rechtset-
zung“ Rechnung, infolge dessen die Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft 
und Verwaltung, die durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Regelung entstehen, 
künftig systematisch ermittelt und dargestellt werden sollen. Aufwand zur Erfüllung steuer-
licher Pflichten im Besteuerungsverfahren resultiert insbesondere aus der notwendigen 
Dokumentation der steuerlichen Sachverhalte mit entsprechendem Sammeln und Vorhal-
ten von Nachweisen und insbesondere durch die Erklärung steuerlich relevanter Angaben 
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für den jeweiligen Besteuerungszeitraum. Ein vom Bundesministerium der Finanzen in 
Auftrag gegebenes Forschungsgutachten zur „gefühlten Steuerbelastung“ [Dirk Kiesewet-
ter u. a.: Gefühlte Steuerbelastung; Schlussbericht zu dem Forschungsvorhaben des Insti-
tuts für Standortforschung und Steuerpolitik, Magdeburg, Dezember 2009] hat ergeben, 
dass die Steuerpflichtigen die Belastung durch ihre steuerlichen Mitwirkungspflichten sub-
jektiv in der Regel als sehr hoch und in der Tendenz stetig zunehmend bewerten. Unter-
nehmen beklagen zudem fehlende Rechts- und Planungssicherheit, beispielsweise wenn 
im Rahmen von Betriebsprüfungen weit zurück liegende Jahre nochmals aufgearbeitet 
werden müssen.  

Die Bürger werden durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Maßnahmen bei der Erfül-
lung ihrer steuerlichen Verpflichtungen entlastet, indem sowohl der Dokumentationsauf-
wand, d. h. der Aufwand zur Beschaffung und Aufbereitung von Daten und Nachweisen, 
als auch der Erklärungsaufwand zurückgeführt werden. Anspruchsvoraussetzungen bei 
steuerlich zu berücksichtigenden Sachverhalten werden gestrafft, wodurch sich der Um-
fang der erforderlichen Angaben stark reduzieren wird. Die vorgesehenen Maßnahmen 
orientieren sich an dem Ziel, auf eine kleinteilige Differenzierungstiefe bei der Ausformung 
steuerlicher Abzugstatbestände zu verzichten und damit wieder eine bessere Übersicht-
lichkeit und stärkere Transparenz zu erreichen. 

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang insbesondere folgende Einzelmaßnah-
men: 

– Durch Anhebung des jährlichen Arbeitnehmer-Pauschbetrags von derzeit 920 Euro 
auf 1 000 Euro wird das Erfordernis eines Einzelnachweises von Werbungskosten in 
noch größerem Umfang entbehrlich als bisher. Dies bekräftigt die Vereinfachungswir-
kung der Pauschalregelung. 

– Deutliche Erleichterungen ergeben sich hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung 
von Kinderbetreuungskosten. Unter Beibehaltung der bestehenden Höchstbeträge 
werden zukünftig Aufwendungen anerkannt, ohne dass es wie bisher auf die persön-
lichen Anspruchsvoraussetzungen bei den Eltern (Erwerbstätigkeit, Krankheit oder 
Behinderung) ankommt. Durch Verzicht auf persönliche Anspruchsvoraussetzungen 
können zudem mehr Eltern von dem Steuervorteil profitieren. Nachweis- und Erklä-
rungsaufwand bei der Anlage Kind werden deutlich reduziert (Wegfall einer Seite des 
Erklärungsvordrucks). 

– Auch der Wegfall der Einkünfte- und Bezügegrenze bei volljährigen Kindern bei der 
Beantragung von Kindergeld und den Freibeträgen für Kinder wird den Erklärungs-
aufwand für Eltern deutlich vermindern. Die bisher erforderliche aufwändige Ermitt-
lung und Erklärung der Einkünfte und Bezüge ihrer Kinder wird damit der Vergangen-
heit angehören. 

– Nicht unternehmerisch tätige Steuerpflichtige können in Zukunft ihre Einkommen-
steuererklärung wahlweise zusammengefasst für zwei Jahre beim Finanzamt abge-
ben. Durch die Ausübung dieses Wahlrechts können sie vermeiden, sich in jedem 
Jahr erneut mit dem Einkommensteuerrecht auseinander setzen zu müssen und die 
Steuererklärung auszufüllen. Von dieser Regelung profitieren können Arbeitnehmer, 
Bezieher von Alterseinkünften und Personen mit Einkünften aus Vermögensverwal-
tung im normalen Umfang.  

– Kapitaleinkünfte sind künftig auch dann nicht mehr bei der Berechnung der Einkom-
mensteuer zu berücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige außergewöhnliche Belas-
tungen geltend macht oder den Abzug von Spenden beantragt. Es wird der seit Ein-
führung der Abgeltungsteuer immer wieder geäußerten Kritik Rechnung getragen, 
dass in entsprechenden Fällen die Grundentscheidung des Gesetzgebers zur abgel-
tenden Pauschalbesteuerung von Kapitaleinkünften  keine Wirkung entfalte. Auch bei 
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der Prüfung der Bedürftigkeit einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person werden 
abgeltend besteuerte Kapitalerträge nicht mehr berücksichtigt, sondern nur noch auf 
das Bestehen einer weitgehenden Vermögenslosigkeit abgestellt. Diese Änderungen 
tragen dazu bei, dass der Steuerpflichtige bei der Erstellung seiner Einkommensteu-
ererklärung seine Kapitaleinkünfte nicht mehr angeben muss. Diese sind künftig nicht 
mehr für die Ermittlung der zumutbaren Belastung, des Spendenhöchstbetrages und 
der Ermittlung der Bedürftigkeit einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person erfor-
derlich. Damit entfallen auch die entsprechenden Abfragen zu den Kapitaleinkünften 
in den Vordrucken zur Einkommensteuererklärung. Es wird dazu beitragen, dass we-
niger Zeit für die Erstellung der Einkommensteuererklärung aufgewendet werden 
muss. 

– Durch die Festschreibung des Jahresprinzips für die Günstigerprüfung zwischen Ent-
fernungspauschale und tatsächlichen Aufwendungen bei der Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel entfällt die Notwendigkeit für den Steuerpflichtigen, taggenaue Auf-
zeichnungen zu führen und in der Steuererklärung darzulegen, welche Wegstrecken 
zur Arbeit mit welchem Verkehrsmittel zurück gelegt wurden. 

– Für Spendenzahlungen in so genannten Katastrophenfällen wird das in der Einkom-
mensteuerdurchführungsverordnung geregelte vereinfachte Nachweisverfahren um 
einzelne Maßnahmen, die bisher nur in Verwaltungserlassen geregelt waren, erwei-
tert.  

– Für bestimmte Sachverhalte, wie beispielsweise die Gründung und den Erwerb von 
Betrieben und Betriebsstätten im Ausland, gilt bisher eine Meldepflicht von einem 
Monat nach Eintritt des Ereignisses. Zur Erleichterung für die betroffenen Steuer-
pflichtigen ist es künftig ausreichend, das Finanzamt innerhalb von sechs Monaten 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem das meldepflichtige Ereignis eintritt, zu un-
terrichten. Nach der neuen Fristenregelung werden derartige Meldungen somit nur 
noch einmal jährlich erforderlich. 

– Auf Grund der Tatsache, dass den Genossenschaften ihre Mitglieder bekannt sind, 
wird künftig dort das Vorliegen der Tatbestände zur Befreiung vom Kapitalertragsteu-
erabzug (Nichtveranlagungsbescheinigungen, Freistellungsaufträge) geprüft und ggf. 
Abstand vom Steuerabzug genommen. Damit werden Erstattungsverfahren, die ins-
besondere bei Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand erzeugen, zukünftig vermieden.  

Verbesserung der Vorhersehbarkeit und Planungssicherheit im Besteuerungsver-
fahren 

Auch die Erhöhung der Rechtssicherheit im Besteuerungsverfahren ist ein Beitrag zur 
Vereinfachung. Eine Reihe der vorgesehenen Maßnahmen dient daher dem Ziel, das Be-
steuerungsverfahren vorhersehbarer, transparenter und nachvollziehbarer zu gestalten 
und so durch mehr Verlässlichkeit im Verfahren ebenfalls Aufwand für alle Beteiligten zu-
rück zu führen.  

Diesem Anliegen trägt der Gesetzentwurf insbesondere durch folgende Maßnahmen 
Rechnung:  

– Bei der steuerlichen Berücksichtigung von Sonderausgaben werden Erstattungen, 
insbesondere von Kirchensteuern, die die in dem entsprechenden Jahr geleisteten 
Zahlungen übersteigen (Erstattungsüberhang), künftig nur noch im Jahr der Erstat-
tung berücksichtigt. Damit kann ein Wiederaufrollen der Steuerfestsetzungen aus den 
Vorjahren vermieden werden und der Steuerpflichtige muss keine Änderungen für zu-
rückliegende Veranlagungszeiträume mehr nachvollziehen.  
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– Das Veranlagungswahlrecht bei Ehegatten wird neu geordnet. Durch Reduzierung 
der Veranlagungsarten werden die Varianten von bisher sieben auf künftig vier ver-
ringert. Dies vermindert ebenfalls die Komplexität des Besteuerungsverfahrens. Die 
Wahl einer Veranlagungsart ist für je einen Veranlagungszeitraum bindend. Durch 
Einführung einer sog. Tarifminderung für bestimmte Fälle wird gewährleistet, dass 
Ehegatten gegenüber unverheirateten Paaren nicht schlechter gestellt werden.  

– Zur Erhöhung der Rechtssicherheit werden für bestimmte Besteuerungsmerkmale, 
die für die Steuerbefreiung des betrieblichen Vermögens bei der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer von Bedeutung sind, gesonderte Feststellungen durch die Be-
triebsstättenfinanzämter vorgesehen. 

– Dem Ziel, Steuerpflichtigen bereits im Vorfeld einer Investitionsentscheidung mehr 
Rechtssicherheit über die damit verbundenen steuerlichen Folgen zu verschaffen, 
dient auch die Möglichkeit eines Antrags auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft. 
Der Gesetzentwurf sieht hier vor, die Gebührenpflicht für verbindliche Auskünfte auf 
wesentliche und aufwändige Fälle zu beschränken und bei Bagatellfällen auf eine 
entsprechende Kostenbelastung zu verzichten.  

Rechtsbereinigungen bei Befreiungstatbeständen des § 3 Einkommensteuergesetz 

In § 3 EStG ist definiert, welche Einnahmen abweichend von der Generalnorm nicht zu 
versteuern sind. Einige der dort genannten Steuerbefreiungen haben jedoch heute in der 
Praxis keine Bedeutung mehr. Diese Befreiungsnormen sind daher entbehrlich. Zur Ver-
einfachung der Vorschrift des § 3 EStG wird der Katalog der steuerfreien Einnahmen um 
folgende Befreiungstatbestände bereinigt: 

– Entschädigungen an ehemalige deutsche Kriegsgefangene, 

– Zinsen aus Schuldbuchforderungen nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz, 

– Ehrensold nach dem Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen, 

– Unterhaltsbeitrag und Maßnahmebeitrag nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz, 

– Bergmannsprämien nach dem Bergmannsprämiengesetz, 

– Zuwendungen ehemaliger alliierter Besatzungssoldaten an ihre Ehefrauen. 

Abbau überflüssiger Bürokratie 

Die Bundesregierung hat zudem bekräftigt, dass sie dem Anliegen, bestehende Bürokra-
tielasten fortlaufend zu überprüfen und unnötigen bürokratischen Aufwand abzubauen, 
eine hohe Bedeutung beimisst. Dazu gilt es, unerlässliche Regelungen von überflüssiger 
Bürokratie zu befreien und die notwendigen administrativen Prozesse unter Einsatz mo-
dernster technischer Mittel im Interesse sowohl der Bürgerinnen und Bürger, der Unter-
nehmen als auch der Verwaltung so bürokratiearm wie möglich zu gestalten. Der hierbei 
vorgesehene verstärkte Einsatz moderner Kommunikationsmittel zielt darauf ab, weniger 
aufwändige und gut funktionierende Prozessabläufe bei allen Beteiligten sicherzustellen.  

Gestützt auf wissenschaftliche Untersuchungen ist davon auszugehen, dass die Entlas-
tung der Unternehmen von unnötigen bürokratischen Pflichten Wachstumsimpulse auslö-
sen kann. Dieses Potenzial soll und darf nicht ungenutzt bleiben. Durch die Erfüllung 
steuerlicher Pflichten verursachte Kosten machen gerade bei den kleineren und mittleren 
Unternehmen einen überproportional großen Teil aus und wirken leistungshemmend. 
Auch wenn aktuelle Studien belegen, dass Deutschland beim zeitlichen Aufwand für 
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Steuern und Sozialabgaben im EU 25-Vergleich einen Platz im guten Mittelfeld einnimmt, 
trägt der Abbau administrativer Hürden dazu bei, die Wachstumskräfte weiter zu stärken.  

Deshalb werden die Anforderungen an eine elektronische Rechnung für die Belange der 
Umsatzsteuer deutlich reduziert. Dem Abbau steuerbürokratischen Aufwands dient auch 
die Anhebung der Bagatellgrenze, bis zu der keine Anzeigen von Vermögensverwahrern 
und -verwaltern über das Vermögen von Erblassern erforderlich sind, von 5 000 Euro auf 
10 000 Euro. Damit ist künftig in vielen Fällen mit geringen Guthabenständen keine An-
zeige mehr bei der Finanzverwaltung erforderlich.  

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ist eine jährliche Nettoentlastung bei den Bürokratie-
kosten von Unternehmen in Höhe von mehr als 4 Mrd. Euro verbunden. Dies ist ein maß-
geblicher Beitrag, um das Ziel der Bundesregierung zu erreichen, bis Ende 2011 
25 Prozent der gemessenen bürokratischen Belastungen der Wirtschaft abzubauen. 

Verstärkter Einsatz der modernen Informationstechnik (IT) 

Darüber hinaus sollen die zahlreichen Möglichkeiten und Vorteile der modernen Informa-
tionstechnik künftig auch im Besteuerungsverfahren für alle Beteiligten noch umfassender 
eingesetzt werden. Moderne Kommunikationsmittel zur elektronischen Verarbeitung und 
Übermittlung von Informationen und Daten sind aus dem beruflichen und privaten Alltag 
nicht mehr wegzudenken. Entsprechend der Zielrichtung der nationalen E-Government-
Strategie der Bundesregierung wird das Besteuerungsverfahren weiter so ausgerichtet, 
dass alle dafür geeigneten Verwaltungsangelegenheiten möglichst abschließend über das 
Internet elektronisch erledigt werden können. Verlässliche und stabile IT-gestützte Verfah-
ren sollen eine reibungslose Kommunikation mit der Steuerverwaltung sicherstellen. Da-
mit wird Aufwand für die Erfassung, Übermittlung und Verarbeitung von Daten gespart. 
Durch Medienbrüche verursachte Fehlerrisiken, Reibungsverluste und Kontrollerforder-
nisse entfallen. Die Abläufe im Besteuerungsverfahren werden entbürokratisiert und be-
schleunigt. Mit den hierzu vorgesehenen Maßnahmen wird die erfolgreiche Strategie fort-
gesetzt, papierbasierte Verfahrensabläufe so weit wie möglich durch elektronische Kom-
munikation zu ersetzen.  

– Die bisher erforderliche papiervordruckgebundene Erklärung zur Zerlegung der Kör-
perschaftsteuer soll künftig - wie die Körperschaftsteuererklärung auch - in elektroni-
scher Form erfolgen. 

– Gerichten, Behörden und Notaren obliegen Anzeigepflichten im Zusammenhang mit 
der Beurkundung eines Rechtsvorganges, die einen Rechtsträgerwechsel an einem 
inländischen Grundstück betreffen. Hier wird erstmalig der Weg zur elektronischen 
Übermittlung dieser Veräußerungsanzeigen und von Verträgen nach dem Grunder-
werbsteuergesetz eröffnet.  

– Die Möglichkeit, neben der qualifizierten elektronischen Signatur auch ein „anderes 
sicheres Verfahren“ zur Übermittlung von Steuererklärungen zu nutzen, wird über den 
31. Dezember 2011 hinaus zugelassen. Dies trägt dazu bei, Kosten, die ansonsten 
mit einer Verwendung der qualifizierten Signatur verbunden wären, zu vermeiden. 

Flankierende Maßnahmen auf der Ebene der Steuerverwaltung 

Die vorgesehenen gesetzlichen Änderungen werden von einer Reihe weiterer wichtiger 
Maßnahmen flankiert, welche die Zielrichtung des Gesetzesvorhabens unterstützen und 
vertiefen.  

– Erleichterungen bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten 
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Der Koalitionsvertrag legt einen wesentlichen Schwerpunkt auf die Erweiterung des elek-
tronischen Serviceangebots der Steuerverwaltung. Grundlage ist eine bürgerorientierte 
Strategie zur Förderung der Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, steuerliche Pflich-
ten freiwillig vollständig, zeitgerecht und ordnungsgemäß zu erfüllen (Compliance) nach 
dem Motto: Steuererklärung so einfach und unbürokratisch wie möglich!  

Bund und Länder arbeiten deshalb daran, schrittweise für möglichst alle Phasen des Be-
steuerungsprozesses IT-basierte Verfahren als Alternative zu den papiergestützten Kom-
munikationswegen anzubieten. Dabei wird selbstverständlich den berechtigten Daten-
schutzbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger Rechnung getragen. 

Eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einer weitgehend papierlosen und sicheren Kom-
munikation zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung ist die Einführung der elekt-
ronischen Lohnsteuerkarte. Der Arbeitgeber kann ab dem Jahr 2012 die elektronische 
Lohnsteuerkarte abrufen und so den jeweils aktuell zutreffenden Lohnsteuerabzug vor-
nehmen. Der kosten- und zeitaufwändige Verfahrensweg von der Ausstellung der 
Lohnsteuerkarten durch die Gemeinden bis zur Übergabe an den Arbeitnehmer bzw. Ar-
beitgeber wird durch ein elektronisches Verfahren abgelöst. Aufgaben, die bisher auf Ge-
meinden, Bürger, Unternehmen und Finanzverwaltung verteilt waren, werden gebündelt. 
Für den Steuerpflichtigen wird das Finanzamt dann der zentrale Ansprechpartner für 
lohnsteuerliche Fragen sein. Das schafft klare, transparente Zuständigkeiten und weniger 
Aufwand für den Bürger. Für den Arbeitgeber wird zudem eine automatische Übernahme 
der Daten in die jeweiligen Lohnkonten ermöglicht. Damit entfällt der manuelle Erfas-
sungsaufwand ebenso wie die Lagerung, Herausgabe und Vernichtung der Lohnsteuer-
karten. Auf der Grundlage der im Jahr 2008 getroffenen gesetzgeberischen Grundent-
scheidung zur Einführung der elektronischen Lohnsteuerkarte wird die Bundesregierung 
die zur Verfahrensumstellung erforderliche Rechtsetzung auf den Weg bringen. 

Die Einführung einer elektronischen vorausgefüllten Steuererklärung bei der Einkom-
mensteuer als freiwillig nutzbares Serviceangebot wird maßgeblich dazu beitragen, Bür-
gerinnen und Bürger bei der Erfüllung ihrer Erklärungspflichten zu unterstützen, indem 
seitens der Finanzverwaltung die bereits vorliegenden aktuellen Daten des Veranlagungs-
jahres automatisch in den richtigen Feldern der Erklärung beigesteuert werden. Macht der 
Steuerpflichtige von diesem Serviceangebot Gebrauch, kann er die vorausgefüllten Daten 
nach Abruf der Erklärung prüfen und ggf. übernehmen, evt. noch fehlende Angaben er-
gänzen und die Erklärung auf dieser Basis elektronisch an das Finanzamt übermitteln.  

Zu den Erleichterungen für Bürgerinnen und Bürger bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten 
gehört aber auch eine anwenderfreundlichere Gestaltung von Steuererklärungsvordru-
cken und Erläuterungsblättern. Dies gilt umso mehr, als Steuererklärungsvordrucke eine 
wichtige Schnittstelle bei der Kommunikation zwischen Steuerpflichtigen und Finanzver-
waltung darstellen. Die gesetzlichen Neuregelungen wirken sich direkt auf Umfang und 
Ausgestaltung der Erklärungsvordrucke aus. Da die Neuregelung bei der steuerlichen 
Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten keine Unterscheidung zwischen den ge-
setzlichen Kriterien der „Erwerbstätigkeit“ oder „Krankheit und Behinderung“ mehr vor-
sieht, verschwindet eine ganze Seite des Vordrucks „Anlage Kind“. Und in allen Fällen der 
gesonderten und einheitlichen Feststellung kann darüber hinaus auf das zweiseitige Ab-
frageformular für Kinderbetreuungskosten vollständig verzichtet werden.  

Darüber hinaus werden die derzeit bestehenden unterschiedlichen Nachweisregelungen 
für die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lieferungen 
verschlankt und die Nachweispflichten erleichtert. Berechtigten Anliegen der Wirtschaft 
wurde bereits durch Neufassung der Verwaltungsanweisungen Rechnung getragen. Es ist 
vorgesehen, entsprechende Neuregelungen im Verordnungswege zu erlassen. Im Zu-
sammenwirken mit Wirtschaftsverbänden und Ländern arbeitet das Bundesministerium 
der Finanzen an einer für alle Beteiligten handhabbaren Regelung. Angestrebt wird, den 
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dafür notwendigen Abstimmungsprozess bis Mitte 2011 abzuschließen und die entspre-
chende Verordnung ab 1. Januar 2012 in Kraft zu setzen. 

– Planungs- und Rechtssicherheit im Besteuerungsverfahren stärken 

In der Betriebsprüfungsordnung wird das Institut der „zeitnahen Betriebsprüfung“ erstmals 
für Unternehmen und Steuerverwaltung definiert und ein bundeseinheitlicher Standard 
formuliert. Die Betriebsprüfung bedeutet häufig die steuerliche Bewältigung weit zurück-
liegender Jahre. Lange Zeiträume zwischen der Entstehung der Steuer und der Betriebs-
prüfung sind dabei sowohl auf Seiten der Unternehmen als auch auf Seiten der öffentli-
chen Haushalte grundsätzlich nachteilig. Die Unternehmen stehen zeitnahen Prüfungen 
durchaus aufgeschlossen und kooperativ gegenüber, da sie sich davon insbesondere 
zügige Rechts- und Planungssicherheit, die Vermeidung antizyklischer Steuerbelastungen 
und von Zinsen auf Steuernachzahlungen versprechen. Die Finanzverwaltung erwartet 
von einer Nutzung dieses Instruments insbesondere eine bessere Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen, weil die Sachverhaltsaufklärung leichter ist und die Steuer zeitnah 
endgültig veranlagt wird.  

Die Bundesregierung ist sich zudem der Schwierigkeiten bewusst, die im Lohnabrech-
nungswesen auf Grund von Unterschieden zwischen Lohnsteuerrecht und Sozialversiche-
rungsbeitragsrecht bestehen. Künftig wird daher ein besonderes Augenmerk auf eine 
noch intensivere Abstimmung beider Rechtsgebiete insbesondere bei der Entwicklung 
einheitlicher Standards (z. B. einheitlicher IT-Schnittstellen bei der Durchführung von Be-
triebsprüfungen) liegen, um Arbeitgeber soweit wie möglich von unnötiger Bürokratie 
durch unterschiedliche technische Durchführungswege zu entlasten.  

Gesetzliche und flankierende Maßnahmen zusammengenommen bilden einen umfassen-
den Ansatz, das Besteuerungsverfahren für alle Beteiligten einfacher handhabbar, trans-
parenter und auch verlässlicher zu gestalten. Darüber hinaus werden mit dem Ziel einer 
weitergehenden Rechtsvereinfachung drei weitere Vorhaben vorangetrieben: 

– Harmonisierung steuerrechtlicher und sozialrechtlicher Vorschriften 

Angestrebt wird, die steuerrechtlichen und sozialrechtlichen Vorschriften zu harmonisie-
ren, soweit dies mit dem Regelungszweck des jeweiligen Rechtsgebietes vereinbar ist. 
Hierzu wird die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag einen Sachstandsbericht 
sowohl im Hinblick auf das Verfahrensrecht als auch im Hinblick auf das materielle Recht 
als Grundlage für die weiteren Beratungen vorlegen. 

– Vereinfachung des steuerlichen Reisenkostenrechts 

Ziel ist eine Vereinfachung des steuerlichen Reisenkostenrechts. Auf Grund der komple-
xen Wirkungszusammenhänge und der daraus resultierenden vielschichtigen Folgewir-
kungen, die mit Veränderungen im Bereich der Reisekosten verbunden sind, wird das 
Bundesministerium der Finanzen mögliche Vereinfachungsansätze identifizieren und dem 
Deutschen Bundestag als Grundlage für die weiteren Beratungen vorlegen. 

– Vereinfachung des Unternehmensteuerrechts 

In Ergänzung der Maßnahmen des Gesetzentwurfs sind mittelfristig weitere Maßnahmen 
zur Vereinfachung des Unternehmensteuerrechts erforderlich. Die Unternehmensbesteue-
rung muss an die internationalen Entwicklungen und Herausforderungen angepasst und 
modernisiert werden. Der Koalitionsvertrag sieht daher - unter Wahrung der Aufkom-
mensneutralität - Ansatzpunkte für eine Prüfung insbesondere im Hinblick auf die Neu-
strukturierung der Regelungen zur Verlustverrechnung und die Einführung eines moder-
nen Gruppenbesteuerungssystems vor. Das Bundesministerium der Finanzen wird 
bis September 2011 zu diesem Themenkomplex Vorschläge vorlegen. 
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Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich für die Artikel 1, 5 und 11 (Ände-
rung des Einkommensteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes und des Forstschäden-
Ausgleichsgesetzes, da steuerliche Vorschriften geändert werden) aus Artikel 105 
Absatz 2 erste Alternative Grundgesetz (GG). 

Für die Änderung der Abgabenordnung (Artikel 3) und die Änderung des Einführungsge-
setzes zur Abgabenordnung (Artikel 4) sowie zur Änderung des Bewertungsgesetzes 
(Artikel 7) ergibt sich die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 108 Absatz 5 
GG. 

Für Artikel 8 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes) ergibt sich 
die Gesetzgebungskompetenz des Bundes aus Artikel 105 Absatz 2 zweite Alternative 
GG. Da das Aufkommen der Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer (Artikel 106 Absatz 2 
Nummer 2 GG) den Ländern zusteht, hat der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings 
nur, wenn die Voraussetzungen des Artikel 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im 
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Hin-
sichtlich der Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes (Artikel 8) ist 
eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im 
gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Unterschiedliche landesrechtliche Regelungen 
bei der Erbschaftsteuer würden Rechtsunsicherheit erzeugen. Diese Rechtsunsicherheit 
kann weder im Interesse des Bundes noch der Länder hingenommen werden. Die ge-
samtwirtschaftlichen Interessen würden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung des 
Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts beeinträchtigt werden, weil unterschiedliche Rege-
lungen oder sogar das Unterlassen einer Regelung durch einzelne Länder zu einer dem 
einheitlichen Lebens- und Wirtschaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung 
führen würden, die sich nachteilig auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesre-
publik Deutschland auswirkt. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre bei jeweiliger 
Einzelregelung durch Ländergesetze selbst dann nicht mehr gewährleistet, wenn man 
unterstellt, dass diese die nämliche Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszu-
gehen, dass diese in völliger Übereinstimmung durch die Gesetze der Länder konkretisiert 
wird. 

Für die Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes (Artikel 10) besteht eine konkurrieren-
de Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Artikel 105 Absatz 2 GG) mit Ausnahme der 
Befugnis zur Bestimmung des Steuersatzes, die bei den Ländern liegt (Artikel 105 Ab-
satz 2a Satz 2 GG). Da das Aufkommen der Grunderwerbsteuer den Ländern zusteht 
(Artikel 106 Absatz 2 Nummer 3 GG), hat der Bund das Gesetzgebungsrecht allerdings 
nur, wenn die Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG vorliegen. Danach hat der 
Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im 
gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Unter-
schiedliche landesrechtliche Regelungen bei der Grunderwerbsteuer würden eine 
Rechtsunsicherheit erzeugen, weil gleiche Lebenssachverhalte in Abhängigkeit der 
Grundstückslage unterschiedlich behandelt würden. Diese Rechtszersplitterung kann we-
der im Interesse des Bundes noch der Länder hingenommen werden. Die gleichwertigen 
Lebensverhältnisse würden bei einer landesrechtlichen Zersplitterung des Grunder-
werbsteuerrechts beeinträchtigt werden, weil unterschiedliche Regelungen oder sogar das 
Unterlassen einer Regelung durch einzelne Länder zu einer dem einheitlichen Lebens- 
und Wirtschaftsraum widersprechenden Wettbewerbsverzerrung führen würden, die sich 
nachteilig auf die gesamtwirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland aus-
wirkt. Die Gleichmäßigkeit der Besteuerung wäre bei jeweiliger Einzelregelung durch Län-
dergesetze selbst dann nicht mehr gewährleistet, wenn man unterstellt, dass diese die 
nämliche Zielsetzung verfolgten, denn es ist nicht davon auszugehen, dass diese in völli-
ger Übereinstimmung durch die Gesetze der Länder konkretisiert wird. 
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Im Fall der Änderung des Zerlegungsgesetzes (Artikel 12) folgt die Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes aus Artikel 107 Absatz 1 GG. 

Im Fall der Änderung des Bundeskindergeldgesetzes (Artikel 13) hat der Bund die Ge-
setzgebungskompetenz nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 GG. Für die öffentliche Für- 
sorge steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht zu, wenn und soweit die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder 
Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung er-
forderlich macht (Artikel 72 Absatz 2 GG). Die Regelungen in Artikel 13 dienen sowohl der 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse als auch der Wahrung der Rechtseinheit, 
denn mit den das Kindergeld betreffenden Änderungen werden die Änderungen des Ein-
kommensteuergesetzes nachvollzogen. 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des § 1 des Finanzaus-
gleichsgesetzes (Artikel 14) ergibt sich aus Artikel 106 Absatz 3 Satz 3 GG. 

Gleichstellungspolitische Relevanzprüfung 

Im Zuge der gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien vor-
zunehmenden Relevanzprüfung sind unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Le-
benssituation von Frauen und Männern keine Auswirkungen erkennbar, die gleichstel-
lungspolitischen Zielen zuwiderlaufen. 

Nachhaltigkeit 

Das Vorhaben entspricht einer nachhaltigen Entwicklung, indem es das Steueraufkom-
men des Gesamtstaates sichert. 
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Finanzielle Auswirkungen 

2012 2013 2014 2015 2016

Kassenjahrlfd.
Nr. Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-
wirkung¹

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

 

1 § 2 Absatz 5b EStG Insg. . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Bund . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Länder . . . . . .
ESt . . . . . .

Gem. . . . . . .
ESt . . . . . .

2 § 3 Nummer 44 EStG Insg. . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Bund . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Länder . . . . . .
ESt . . . . . .

Gem. . . . . . .
ESt . . . . . .

3 § 9 Absatz 2 Satz 2 EStG Insg. . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Bund . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Länder . . . . . .
ESt . . . . . .

Gem. . . . . . .
ESt . . . . . .

4 § 9a Satz 1 Nummer 1a EStG Insg. - 330 - 300 - 330 - 330 - 330 - 330
LSt - 315 - 285 - 315 - 315 - 315 - 315
SolZ - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15

Bund - 149 - 136 - 149 - 149 - 149 - 149
LSt - 134 - 121 - 134 - 134 - 134 - 134
SolZ - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15

Länder - 134 - 121 - 134 - 134 - 134 - 134
LSt - 134 - 121 - 134 - 134 - 134 - 134

Gem. - 47 - 43 - 47 - 47 - 47 - 47
LSt - 47 - 43 - 47 - 47 - 47 - 47

Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags 
von 920 Euro auf 1.000 Euro

Wegfall der Einbeziehung der abgeltend 
besteuerten Kapitaleinkünfte in die Ermittlung 
der zumutbaren Belastung und des 
Spendenabzugsvolumens

Stipendien aus unmittelbaren und mittelbaren 
öffentlichen Mitteln werden gleichgestellt

Vereinfachung bei der Berechnung der 
Entfernungspauschale; Festschreibung des 
Jahresprinzips für die Günstigerprüfung 
zwischen Entfernungspauschale und 
tatsächlichen Aufwendungen bei Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel
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2012 2013 2014 2015 2016

Kassenjahrlfd.
Nr. Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-
wirkung¹

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

5 §§ 9c, 10 EStG Insg. - 60 - 5 - 45 - 60 - 60 - 60
ESt - 55 - 5 - 40 - 55 - 55 - 55
SolZ - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5

Bund - 28 - 2 - 22 - 28 - 28 - 28
ESt - 23 - 2 - 17 - 23 - 23 - 23
SolZ - 5 . - 5 - 5 - 5 - 5

Länder - 24 - 2 - 17 - 24 - 24 - 24
ESt - 24 - 2 - 17 - 24 - 24 - 24

Gem. - 8 - 1 - 6 - 8 - 8 - 8
ESt - 8 - 1 - 6 - 8 - 8 - 8

6 § 21 Absatz 2 EStG Insg. + 5 . + 5 + 5 + 5 + 5
ESt + 5 . + 5 + 5 + 5 + 5
SolZ . . . . . .

Bund + 2 . + 2 + 2 + 2 + 2
ESt + 2 . + 2 + 2 + 2 + 2
SolZ . . . . . .

Länder + 2 . + 2 + 2 + 2 + 2
ESt + 2 . + 2 + 2 + 2 + 2

Gem. + 1 . + 1 + 1 + 1 + 1
ESt + 1 . + 1 + 1 + 1 + 1

7 § 32 EStG Insg. - 200 - 190 - 195 - 200 - 200 - 200
ESt - 10 . - 5 - 10 - 10 - 10
LSt - 180 - 180 - 180 - 180 - 180 - 180
SolZ - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

Bund - 91 - 87 - 89 - 91 - 91 - 91
ESt - 4 . - 2 - 4 - 4 - 4
LSt - 77 - 77 - 77 - 77 - 77 - 77
SolZ - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10

Länder - 80 - 76 - 78 - 80 - 80 - 80
ESt - 4 . - 2 - 4 - 4 - 4
LSt - 76 - 76 - 76 - 76 - 76 - 76

Gem. - 29 - 27 - 28 - 29 - 29 - 29
ESt - 2 . - 1 - 2 - 2 - 2
LSt - 27 - 27 - 27 - 27 - 27 - 27

8 §§ 34, 34b EStG, §§ 51, 68 EStDV Insg. . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Bund . . . . . .
ESt . . . . . .
SolZ . . . . . .

Länder . . . . . .
ESt . . . . . .

Gem. . . . . . .
ESt . . . . . .

Vereinfachung der Besteuerung 
außerordentlicher Einkünfte aus Forstwirtschaft

Vereinfachung der Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten durch einheitlichen 
Sonderausgabenabzug unter Wegfall der 
persönlichen Anspruchsvoraussetzungen 
(Erwerbstätigkeit) der Eltern.

Vereinheitlichung der Grenzen bei verbilligter 
Wohnraumüberlassung (von 56 % auf 66 %)

Freibeträge für Kinder und Kindergeld bei 
volljährigen Kindern ohne Einkommensgrenze
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2012 2013 2014 2015 2016

Kassenjahrlfd.
Nr. Maßnahme

Steuer-
art /

Gebiets-
körper-
schaft

Volle
Jahres-
wirkung¹

(Steuermehr- / -mindereinnahmen (-) in Mio. €)

9 Finanzielle Auswirkungen insgesamt Insg. - 585 - 495 - 565 - 585 - 585 - 585
ESt - 60 - 5 - 40 - 60 - 60 - 60
LSt - 495 - 465 - 495 - 495 - 495 - 495
SolZ - 30 - 25 - 30 - 30 - 30 - 30

Bund - 266 - 225 - 258 - 266 - 266 - 266
ESt - 25 - 2 - 17 - 25 - 25 - 25
LSt - 211 - 198 - 211 - 211 - 211 - 211
SolZ - 30 - 25 - 30 - 30 - 30 - 30

Länder - 236 - 199 - 227 - 236 - 236 - 236
ESt - 26 - 2 - 17 - 26 - 26 - 26
LSt - 210 - 197 - 210 - 210 - 210 - 210

Gem. - 83 - 71 - 80 - 83 - 83 - 83
ESt - 9 - 1 - 6 - 9 - 9 - 9
LSt - 74 - 70 - 74 - 74 - 74 - 74

10 § 1 Satz 5 FAG Insg. . . . . . .
USt . . . . . .

Bund . - 285 - 307 - 319 - 319 - 319
USt . - 285 - 307 - 319 - 319 - 319

Länder . + 285 + 307 + 319 + 319 + 319
USt . + 285 + 307 + 319 + 319 + 319

Gem. . . . . . .
USt . . . . . .

11 Insg. - 585 - 495 - 565 - 585 - 585 - 585
ESt - 60 - 5 - 40 - 60 - 60 - 60
LSt - 495 - 465 - 495 - 495 - 495 - 495
SolZ - 30 - 25 - 30 - 30 - 30 - 30
USt . . . . . .

Bund - 266 - 510 - 565 - 585 - 585 - 585
ESt - 25 - 2 - 17 - 25 - 25 - 25
LSt - 211 - 198 - 211 - 211 - 211 - 211
SolZ - 30 - 25 - 30 - 30 - 30 - 30
USt . - 285 - 307 - 319 - 319 - 319

Länder/ 
Gemeinden - 319 + 15 . . . .

ESt - 35 - 3 - 23 - 35 - 35 - 35
LSt - 284 - 267 - 284 - 284 - 284 - 284
USt . + 285 + 307 + 319 + 319 + 319

Anmerkungen:
1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten
2) Nicht bezifferbare finanzielle Auswirkungen.
3) Nicht bezifferbare geringfügige Steuermindereinnahmen ab dem Veranlagungszeitraum 2011.
4) Nicht bezifferbare geringfügige Mehreinnahmen.
5) Nicht bezifferbare, geringfügige finanzielle Auswirkungen.

Maßnahmen 1 bis 8

Änderung Umsatzsteuerverteilung                       
Das Finanztableau berücksichtigt die 
vollständige Kompensation der Länder und 
Gemeinden von den mit dem Gesetz 
verbundenen Steuermindereinnahmen durch 
den Bund. Finanzverfassungsrechtlich kann der 
Bund hier unmittelbar nur eine Entlastung der 
Länder vornehmen. Der Ausgleich der 
Gemeinden erfolgt durch die Länder. 

Finanzielle Auswirkungen mit FAG 
insgesamt

 

Sonstige Kosten 

Mögliche einmalige Anpassungskosten der Beteiligten an die neue Rechtslage werden 
von den zu erwartenden dauerhaften Einsparungen bei den Bürokratiekosten insgesamt 
weit übertroffen. 



 - 40 - Bearbeitungsstand: 20.12.2010  10:08 Uhr 

Bürokratiekosten 

lfd. Nr. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität Herkunft in %
Bürger
in min

je Fall (einschl. 
Periodizität)

Bürger 
(sonst. 

Kosten in 
EUR)
je Fall 

(einschl. 
Periodizität)

Unternehmen 
in Tsd. EUR
(insgesamt)

Verwaltung
in Tsd. EUR
(insgesamt)

A B C

Bürokratiebe-/-entlastung für

1  § 2 Absatz 5b Satz 2 EStG Abgeltend durch Steuerabzug vom 
Kapitalertrag besteuerte Kapitalerträge 
sind künftig für die Berechnung der 
zumutbaren Belastung für die 
Berücksichtigung außergewöhnlicher 
Belastungen (§§ 33, 33a EStG) sowie zur 
Ermittlung des Spendenhöchstbetrags 
nicht mehr in der 
Einkommensteuererklärung anzugeben

-3 .   1.140.000 1,00 0 0 100

2  § 3 Nummer 44 EStG Künftig sind auch Stipendien, die mittelbar 
aus öffentlichen Mitteln erfolgen, steuerfrei -3 .   12.000 1,00 0 0 100

3  § 9a Satz 1 Nummer 1 
Buchstabe a EStG

Anhebung des 
Werbungskostenpauschbetrags von 920 
Euro auf 1.000 Euro

-8 .   550.000 1,00 0 0 100

4  § 9c EStG i.V.m. § 10 
Absatz 1 Nummer 5 EStG

Aufhebung der bisherigen Regelung zur 
steuerlichen Berücksichtigung von 
erwerbsbedingten und nicht 
erwerbsbedingten 
Kinderbetreuungskosten; dadurch entfällt 
der Nachweis der 
Anspruchsvoraussetzungen zur 
Berücksichtigung erwerbsbedingter 
Kinderbetreuungskosten für diese 
Steuerpflichtigen

-7 .   270.000 1,00 0 0 100

5  § 16 Absatz 3b Satz 1 
Nummer 1 EStG

Steuerpflichtige müssen künftig 
Betriebsaufgabe explizit gegenüber dem 
Finanzamt erklären

  193  64.000 1,00 0 0 100

6  § 21 Absatz 2 EStG Verbilligte Wohnraumüberlassung: Keine 
Totalüberschussprognose bei Überlassung 
von Wohnraum für eine Miete zwischen 
56% und 66% der ortsüblichen Miete mehr 
erforderlich

-54 .   10.000 1,00 0 0 100
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lfd. Nr. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität Herkunft in %
Bürger
in min

je Fall (einschl. 
Periodizität)

Bürger 
(sonst. 

Kosten in 
EUR)
je Fall 

(einschl. 
Periodizität)

Unternehmen 
in Tsd. EUR
(insgesamt)

Verwaltung
in Tsd. EUR
(insgesamt)

A B C

Bürokratiebe-/-entlastung für

7  § 25a EStG Bürgerinnen und Bürger können Antrag 
stellen, nur noch alle 2 Jahre 
Einkommensteuererklärungen abzugeben 14 .   323.000 0,50 0 0 100

8  § 25a EStG Bürgerinnen und Bürger müssen nach 
Antrag nur noch alle 2 Jahre 
Einkommensteuererklärungen abgeben -24 .   323.000 0,50 0 0 100

9  § 25a EStG i.V.m. § 31 
Absatz 1 KStG

Stiftungen und Vereine können Antrag 
stellen, nur noch alle 2 Jahre 
Körperschaftsteuererklärungen abzugeben   27  4.000 0,50 0 0 100

10  § 25a EStG i.V.m. § 31 
Absatz 1 KStG

Stiftungen und Vereine müssen nach 
Antrag nur noch alle 2 Jahre 
Einkommensteuererklärungen abgeben   -47  4.000 0,50 0 0 100

11  § 32 Absatz 4 Satz 2 ff. 
EStG

Keine Erklärung der Einkünfte volljähriger 
Kinder für deren Berücksichtigung im 
Rahmen des Familienleistungsausgleichs 
mehr erforderlich bei Kindern, die bereits 
nach geltendem Recht berücksichtigt 
werden konnten

-14 .   4.600.000 1,00 0 0 100

12  § 32 Absatz 4 Satz 2 und 
3 EStG

Für volljährige Kinder, die sich in einer 
weiteren Berufsausbildung befinden, ist 
nachzuweisen, dass diese nicht 
erwerbstätig sind bzw. nicht mehr als 20 
Stunden wöchentlich arbeiten oder nur 
einer geringfügen Beschäftigung 
nachgehen

12 .   100.000 1,00 0 0 100
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lfd. Nr. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität Herkunft in %
Bürger
in min

je Fall (einschl. 
Periodizität)

Bürger 
(sonst. 

Kosten in 
EUR)
je Fall 

(einschl. 
Periodizität)

Unternehmen 
in Tsd. EUR
(insgesamt)

Verwaltung
in Tsd. EUR
(insgesamt)

A B C

Bürokratiebe-/-entlastung für

13  § 34b Absatz 3 Nummer 2 
EStG i.V.m. § 68 EStDV

Amtlich anerkanntes Betriebsgutachten 
oder Betriebswerk ist künftig nach § 34b 
Absatz 4 Nummer 1 EStG nicht mehr 
Voraussetzung für die Feststellung des 
Nutzungssatzes; dieses ist nunmehr nach 
§ 34b Absatz 3 Nummer 2 EStG i.V.m. § 
68 EStDV für die Festlegung des 
Nutzungssatzes zu erstellen

  -714  11.000 1,00 0 0 100

14  § 46 Absatz 2 Nummer 3 
EStG

Befreiung von der Pflichtveranlagung bei 
Arbeitnehmern mit geringem Arbeitslohn 
wegen einer zu hohen 
Mindestvorsorgepauschale

-35 .   1.000.000 1,00 0 0 100

15  § 14 Absatz 2 Nummer 2 
Satz 2 UStG

Erleichterungen bei der elektronischen 
Rechnungstellung: Ausstellung von 
Rechnungen

  -319.572  1.324.650.000 1,00 0 75 25

16  § 14 Absatz 3 Nummer 1 
UStG

Erleichterungen bei der elektronischen 
Rechnungstellung: Verzicht auf die 
qualifizierte elektronische Signatur bei 
elektronisch übermittelten Rechnungen  

  -487.125  1.350.000.000 1,00 0 50 50

17  § 14b Absatz 1 UStG Erleichterungen bei der elektronischen 
Rechnungstellung: Aufbewahrung von 
Rechnungen

  -3.305.393  10.450.000.000 1,00 0 100 0

18  § 89 Absatz 3 bis 5 AO Aufhebung der Gebührenpflicht für 
verbindliche Auskünfte mit einem 
Gegenstandswert von weniger als 10.000 
Euro

  24  10.000 1,00 0 0 100

19  § 89 Absatz 3 bis 5 AO Aufhebung der Gebührenpflicht für 
verbindliche Auskünfte mit einem 
Gegenstandswert von weniger als 10.000 
Euro

5 .   10.000 1,00 0 0 100
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lfd. Nr. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität Herkunft in %
Bürger
in min

je Fall (einschl. 
Periodizität)

Bürger 
(sonst. 

Kosten in 
EUR)
je Fall 

(einschl. 
Periodizität)

Unternehmen 
in Tsd. EUR
(insgesamt)

Verwaltung
in Tsd. EUR
(insgesamt)

A B C

Bürokratiebe-/-entlastung für

20  § 153 Absatz 2 Satz 3 
BewG

Abgabe einer Feststellungserklärung vom 
Erbbauberechtigten und vom 
Erbbauverpflichteten auf Verlangen des 
Finanzamts

  17  1.100 1,00 0 0 100

21  § 153 Absatz 2 Satz 3 
BewG

Abgabe einer Feststellungserklärung vom 
Erbbauberechtigten und vom 
Erbbauverpflichteten auf Verlangen des 
Finanzamts

30 .   4.500 1,00 0 0 100

22  § 1 Absatz 4 Nummer 2 
i.V.m. § 1 Absatz 1 
ErbStDV

Verringerung der Fallzahl der Mitteilungen 
der Banken nach § 1 Absatz 1 ErbStDV 
durch Anhebung der Bagatellgrenze von 
5.000 Euro auf 10.000 Euro

  -128  24.600 1,00 0 0 100

23  § 1 Absatz 4 Nummer 2 
i.V.m. § 1 Absatz 2 
ErbStDV

Verringerung der Fallzahl der Mitteilungen 
der Banken nach § 1 Absatz 2 ErbStDV 
(weitere am Wirtschaftsgut Beteiligte) 
durch Anhebung der Bagatellgrenze von 
5.000 Euro auf 10.000 Euro

  -128  24.600 1,00 0 0 100

24  § 6 Absatz 7 ZerlG Verpflichtende elektronische Abgabe der 
der Erklärung zur gesonderten und 
einheitlichen Feststellung zur Zerlegung 
der Körperschaftsteuer anstatt der bislang 
vorgesehenen Papierform (mit 
Härtefallregelung)

  -1.113  73.696 1,00 0 0 100

Summe ohne Einmalkosten in EUR -4.113.959 0

Summe Einmalkosten in EUR 0 0

international

E
U

-E
bene

national

 

Hinweis: Die Darstellung mit einem Punkt bedeutet lediglich, dass eine Quantifizierung nicht möglich ist, z. B. weil keine Daten vorhanden 
sind. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass die Informationspflichten nicht zu bürokratischen Be-/Entlastungen führen. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Einkommensteuergesetzes): 

Zu Nummer 1: 

Inhaltsübersicht 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die Aufhebung von Abschnitt II Unterab-
schnitt 4b. „Kinderbetreuungskosten“ sowie der §§ 9c und 26c EStG, die Änderung der 
§§ 26a, 32d und 34b EStG sowie die neu eingefügten §§ 25a und 32e EStG. 

Zu Nummer 2: 

§ 2 Absatz 5b Satz 2 

Die durch den Steuerabzug vom Kapitalertrag abgeltend besteuerten privaten Kapitaler-
träge sind derzeit u. a. dann in der Einkommensteuererklärung anzugeben, wenn der 
Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen im Sinne des § 33 EStG geltend macht 
oder wenn dies beim Spendenabzug (§ 10b EStG) zusätzlich beantragt wird. Im Rahmen 
des § 33 Absatz 3 EStG werden die abgeltend besteuerten Kapitaleinkünfte bei der Be-
rechnung der zumutbaren Belastung berücksichtigt. Beim Spendenabzug werden diese 
Einkünfte auf Antrag in die Ermittlung des Spendenhöchstbetrages einbezogen. Darüber 
hinaus müssen derzeit abgeltend besteuerte Kapitaleinkünfte eines Unterhaltsempfängers 
bei der Berücksichtigung von Unterhaltsleistungen nach § 33a Absatz 1 Satz 5 EStG an-
gegeben werden. 

Diese zusätzliche Datenerhebung konterkariert den Vereinfachungsgedanken der Abgel-
tungsteuer und bindet Personalressourcen in den Finanzämtern. Denn trotz Abgeltungs-
besteuerung müssen die Kapitaleinkünfte weiterhin aufwändig ermittelt werden. Der ei-
gentliche Vereinfachungseffekt der Abgeltungsteuer wird dadurch stark reduziert. Darüber 
hinaus werden die Steuererklärungsvordrucke durch die zusätzliche Datenabfrage unnötig 
verkompliziert. 

Künftig werden abgeltend besteuerte Einkünfte daher nach Satz 1 nicht mehr in die Er-
mittlung der zumutbaren Belastung und des Spendenhöchstbetrags einbezogen. Bei der 
Ermittlung der eigenen Einkünfte und Bezüge einer unterhaltenen Person sind sie eben-
falls nicht mehr anzugeben, denn die Bedürftigkeit der unterhaltenen Person wird bereits 
ausreichend durch die gesetzliche Vorgabe des § 33a Absatz 1 Satz 4 EStG (kein oder 
nur ein geringes Vermögen) sichergestellt. 

In den Fällen, in denen die Anwendung der Abgeltungsteuer bei Kapitaleinkünften nicht in 
Betracht kommt (§ 32d Absatz 2 EStG) oder in denen der Steuerpflichtige von der Güns-
tigerprüfung (§ 32d Absatz 6 EStG) Gebrauch macht, sind die Kapitaleinkünfte nach 
Satz 2 weiterhin - jedoch nur bezogen auf die Vorschrift des § 32d EStG - einzubeziehen. 
Denn auch im Fall der Anwendung des § 32d Absatz 2 und 6 EStG findet der in Satz 1 
verankerte Grundsatz für die übrigen Vorschriften des EStG Anwendung. 

Die Neuregelung trägt der Grundentscheidung des Gesetzgebers für die Abgeltungsteuer 
in sämtlichen steuerlichen Bereichen Rechnung und leistet damit einen erheblichen Bei-
trag zur Steuervereinfachung. Zugleich werden durch die Neuregelung des § 2 Absatz 5b 
Satz 2 EStG die Anwendungsfälle des steuerlichen Kontenabrufs nach § 93 Absatz 7 
Satz 1 Nummer 2 AO reduziert. Eine Änderung des § 93 Absatz 7 AO ist dazu nicht erfor-
derlich. Damit wird zugleich auch ein Auftrag des Koalitionsvertrags (Rz. 212) erfüllt, der 
eine Überprüfung des Kontenabrufverfahrens gefordert hat. 
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Darüber hinaus resultiert aus der mit diesem Gesetz vorgenommenen Abschaffung der 
Einkommensgrenze bei volljährigen Kindern zwischen 18 und 25 Jahren eine Folgeände-
rung: Wird bei volljährigen Kindern im Rahmen des Familienleistungsausgleiches (§ 32 
Absatz 4 Satz 2 EStG) und beim Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich 
in Berufsausbildung befindenden, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes (§ 33a 
Absatz 2 Satz 2 EStG) zukünftig nicht mehr auf die Einkünfte und Bezüge des Kindes 
abgestellt, ist auch der Verweis auf diese Normen in § 2 Absatz 5b Satz 2 EStG zu strei-
chen. 

Zu Nummer 3: 

Zu Buchstabe a: 

§ 3 Nummer 19, 21, 22 und 37 - aufgehoben - 

§ 3 Nummer 19 - aufgehoben - 

Nach dem Gesetz über die Entschädigung ehemaliger deutscher Kriegsgefangener 
(KgfEG) vom 30. Januar 1954; BGBl. I S. 5) erhielten ehemalige deutsche Kriegsgefan-
gene und Verschleppte für jeden Monat, den sie über den 31. Dezember 1946 hinaus in 
ausländischem Gewahrsam festgehalten worden waren, eine Entschädigung in Höhe von 
30 DM und statt der 30 DM für jeden Monat, den sie über den 31. Dezember 1948 hinaus 
in ausländischem Gewahrsam festgehalten worden waren, eine Entschädigung von 
60 DM. Diese Entschädigung ist nach § 3 Nummer 19 EStG steuerfrei. 

Der Entschädigungsanspruch war nach § 9 Absatz 1 KgfEG antragsgebunden. Die An-
tragsfrist endete regelmäßig drei Jahre nach dem Zeitpunkt, an dem der berechtigte ehe-
malige Kriegsgefangene im Bundesgebiet eingetroffen war und dort seinen Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt begründet hatte, spätestens jedoch am 31. Dezember1993. 

Die nach dem KgfEG gezahlten Entschädigungen wären bereits nach dem Einkommens-
teuergesetz nicht steuerbar gewesen, weil sie unter keine der sieben Einkunftsarten fal-
len. Daher hatte die Vorschrift nur klarstellenden Charakter und stellte keine echte Steu-
erbefreiung dar. Nach dem das KgfEG aber auch mit Wirkung zum 1. Januar 1993 aufge-
hoben worden ist (durch Artikel 5 des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes vom 
21. Dezember 1992, BGBl. I 1992 S. 2094), ist die Steuerbefreiung des § 3 Nummer 19 
EStG nunmehr gegenstandslos und somit entbehrlich. Sie kann ersatzlos aufgehoben 
werden. 

§ 3 Nummer 21 - aufgehoben - 

Bestimmte in Wertpapieren (Anleihen, Schatzanweisungen) verbriefte oder im Schuld-
buch eingetragene Ansprüche gegen das Reich einschließlich der Sondervermögen 
Reichsbahn und Reichspost sowie gegen das ehemalige Land Preußen konnten unter 
bestimmten Voraussetzungen bis spätestens 31. Dezember 1992 abgelöst werden (vgl. 
§§ 30 bis 67 AKG), wobei die im Rahmen der Ablösung entstehenden Schuldbuchforde-
rungen verzinst wurden. Da in der Praxis für die im Allgemeinen Kriegsfolgengesetz 
(AKG) bezeichneten Zinsen keine Anwendungsfälle mehr bestehen, wird die Befreiungs-
vorschrift in § 3 Nummer 21 EStG aufgehoben. 

§ 3 Nummer 22 - aufgehoben - 

Nach § 11 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen erhielten Träger (Ritter und 
Inhaber) der in dem Erlass vom 27. August 1939 (RGBL. I S. 1553) und den hierzu er-
gangenen Durchführungsvorschriften bezeichneten höchsten deutschen Kriegsauszeich-
nungen des ersten Weltkrieges und die Ritter des Sächsischen Militär-Sankt-
Heinrichsordens und des Württembergischen Militär-Verdienst-Ordens einen Ehrensold, 
wenn sie ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
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oder im Ausland hatten. Das Gleiche galt für Träger anderer in dem Erlass vom 
27. August 1939 aufgeführten Kriegsauszeichnungen, wenn sie Deutsche im Sinne des 
Grundgesetzes waren und ihren Wohnsitz oder dauernden Aufenthalt im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes hatten. Dieser Ehrensold war nach § 3 Nummer 22 EStG steuerfrei. 

Durch Artikel 10 des Ersten Gesetzes über die Bereinigung von Bundesrecht im Zustän-
digkeitsbereich des Bundesministeriums des Inneren vom 19. Februar 2006 (BGBl I 
S. 334) wurde § 11 des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen aufgehoben. Damit 
ist die Steuerbefreiungsvorschrift des § 3 Nummer 22 EStG gegenstandslos geworden. 
Sie kann gestrichen werden. 

§ 3 Nummer 37 - aufgehoben - 

Ziel des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) ist es, Teilnehmer an Maßnah-
men der beruflichen Aufstiegsfortbildung finanziell zu unterstützen. Die für eine Förderung 
in Betracht kommenden Maßnahmen sind in § 2 AFBG näher bezeichnet. Die Unterstüt-
zung bei der Wahrnehmung dieser Fortbildungsmaßnahmen erfolgt zum einen durch ei-
nen Beitrag zu den Kosten der Lehrveranstaltungen sowie die hälftige Erstattung der not-
wendigen Kosten für die Erstellung fachpraktischer Arbeiten. Wird die Maßnahme in Voll-
zeitform durchgeführt, so umfasst die Förderung ergänzend einen Beitrag zum Lebensun-
terhalt des Teilnehmers. Sowohl der Maßnahmebeitrag als auch der monatliche Unter-
haltsbeitrag setzen sich aus einem Bankdarlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
einerseits und aus einem nicht rückzahlbaren Zuschuss andererseits zusammen. Steuer-
frei nach § 3 Nummer 37 EStG ist lediglich dieser Zuschuss. Nicht steuerfrei sind daher 
Beiträge, die dem Teilnehmer zunächst als Darlehen gewährt worden sind und deren 
Rückzahlung ihm später wegen bestandener Prüfung bzw. infolge der Übernahme unter-
nehmerischer Verantwortung im Rahmen einer Existenzgründung erlassen wird. 

Der nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes gezahlte nicht rückzahlbare Zu-
schuss wäre bereits nach dem Einkommensteuergesetz nicht steuerbar, weil er nicht un-
ter die in § 2 Absatz 1 EStG genannten sieben Einkunftsarten fällt. Die Vorschrift hatte 
insoweit nur klarstellenden Charakter und stellt keine echte Steuerbefreiung dar. Sie kann 
gestrichen werden. 

Zu Buchstabe b: 

§ 3 Nummer 44 Satz 1 

Nach geltendem Recht sind Stipendien steuerfrei, die unmittelbar aus öffentlichen Mitteln 
oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen, denen die Bundesre-
publik Deutschland als Mitglied angehört, zur Förderung der Forschung oder zur Förde-
rung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung oder Fortbildung gewährt 
werden. Mit der Neuregelung erstreckt sich die Steuerfreiheit i. S. des § 3 Nummer 44 
EStG auch auf solche Stipendien, die lediglich „mittelbar“ dem privilegierten Zweck zu 
Gute kommen. 

Das Erfordernis der Unmittelbarkeit der Zahlungen bereitet in der Verwaltungspraxis 
Schwierigkeiten bei der Sachverhaltsermittlung und führt darüber hinaus zu Ungleichbe-
handlungen. Verwaltungspraktisch entfällt mit der Tatbestandsvoraussetzung „unmittel-
bar“ eine streitanfällige Tatbestandsvoraussetzung. Insbesondere bedarf es keiner Fest-
stellungen mehr dazu, ob die Verausgabung der für die Stipendien verwendeten Mittel 
beim Zahlenden selbst nach haushaltsrechtlichen Vorschriften erfolgte und ihre Verwen-
dung einer gesetzlich geregelten Kontrolle unterliegt. Gerade für Stipendien, die aus ü-
berstaatlichen Einrichtungen gewährt werden und dem Stipendiaten aus verwaltungs-
technischen Gründen nicht unmittelbar gewährt werden, wird damit auch eine Ungleich-
behandlung beseitigt. 
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Zu Buchstabe c: 

§ 3 Nummer 46 und 49 - aufgehoben - 

§ 3 Nummer 46 - aufgehoben - 

Nach dem Gesetz über Bergmannsprämien (BergPG) wurde Arbeitnehmern des Berg-
baus, die unter Tage beschäftigt waren, eine Bergmannsprämie gewährt (§ 1 Absatz 1 
BergPG). Die Bergmannsprämie sollte der damaligen negativen Entwicklung der Arbeits-
marktlage im Bergbau entgegenwirken und eine Anerkennung der besonderen Leistung 
der unter Tage tätigen Arbeiter darstellen. Nach § 4 BergPG galten die Bergmannsprä-
mien weder als steuerpflichtige Einnahmen im Sinne des Einkommensteuergesetzes noch 
als Einkommen, Verdienst oder Entgelt im Sinne der Sozialversicherung oder der Arbeits-
losenversicherung; sie galten arbeitsrechtlich nicht als Bestandteil des Lohns oder Ge-
halts.  

Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 wurde die stufenweise Abschaffung der Berg-
mannsprämie beschlossen: ab 1. Januar 2007 wurde die Bergmannsprämie von 5 Euro 
für jede unter Tage gefahrene volle Schicht (§ 2 BergPG) auf 2,50 Euro herabgesetzt und 
bestimmt, dass das Bergmannsprämiengesetz letztmals für verfahrene volle Schichten 
vor dem 1. Januar 2008 anzuwenden ist. Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll das 
Gesetz über Bergmannsprämien nunmehr gänzlich aufgehoben werden. 

Die Aufhebung von § 3 Nummer 46 EStG dient der Rechtsbereinigung und ist materiell-
rechtlich Folge der im Gesetzentwurf vorgesehenen Aufhebung des Gesetzes über Berg-
mannsprämien. Sie dient auch der besseren Übersichtlichkeit des Einkommensteuerge-
setzes. 

Die Befreiungsvorschrift wiederholt die bereits im Gesetz über Bergmannsprämien enthal-
tene Befreiung. Da das Bergmannsprämiengesetz letztmals für Zeiträume vor dem 
1. Januar 2008 anzuwenden war, ist der Regelungsinhalt der Steuerbefreiungsvorschrift 
hinfällig geworden. 

§ 3 Nummer 49 - aufgehoben - 

Bei der Steuerbefreiung handelt es sich um eine aus sozialen Erwägungen getroffene 
Billigkeitsregelung. Die Unterstützungsleistungen sollten den im Inland zurückgebliebenen 
Ehefrauen ungeschmälert, also unversteuert zufließen. Ohne die Steuerbefreiung wären 
die Leistungen nach § 22 Nummer 1 EStG zu versteuern gewesen, wenn der Geber nicht 
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig war. Davon war bei den ehemaligen alliierten 
Besatzungssoldaten nach ihrer Versetzung ins Ausland auszugehen.  

Da die Vorschrift nur für die Ehefrauen der ehemaligen alliierten Besatzungssoldaten gilt, 
dürfte sie bereits wegen des schon lange nicht mehr bestehenden Besatzungsstatus kei-
ne Bedeutung mehr haben.  

Infolge der Änderung des § 22 Satz 2 EStG durch das Jahressteuergesetz 2009 geht die 
Vorschrift aber nunmehr auch praktisch ins Leere. Danach werden Bezüge, die freiwillig 
oder auf Grund einer freiwillig begründeten Rechtspflicht oder einer gesetzlich unterhalts-
berechtigten Person gewährt werden, nicht dem Empfänger zugerechnet. Die Vorschrift 
kann daher gestrichen werden. 

Zu Nummer 4: 

Zu Buchstabe a: 

§ 9 Absatz 2 Satz 2 
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Die Entfernungspauschale ist auf einen Höchstbetrag von 4 500 Euro im Kalenderjahr 
begrenzt. Diese Begrenzung gilt nicht für Fahrten mit einem eigenen bzw. zur Nutzung 
überlassenen PKW oder soweit die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel die Entfernungspauschale übersteigen. 

Infolge des BFH-Urteils vom 11. Mai 2005 (BStBl II Seite 712) ist die Prüfung, in wieweit 
die tatsächlichen Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel die Entfernungspauschale 
übersteigen, tageweise vorzunehmen. Wie bei dieser tageweisen Günstigerprüfung die 
Begrenzung der Entfernungspauschale auf den Jahres-Höchstbetrag von 4 500 Euro im 
Einzelnen zu berücksichtigen ist, ergibt sich unmittelbar weder aus dem Gesetz noch aus 
dem BFH-Urteil vom 11. Mai 2005. Die Finanzverwaltung hat daher einen sehr komplexen 
Berechnungsmodus entwickeln müssen, um die tageweise Günstigerprüfung mit an-
schließender jahresbezogener Begrenzung der Entfernungspauschale auf den Höchstbe-
trag von 4 500 Euro zu ermöglichen. 

Mit der Ergänzung in § 9 Absatz 2 Satz 2 EStG wird nun geregelt, dass auch die Ver-
gleichsrechnung zwischen Entfernungspauschale und den tatsächlich entstandenen Kos-
ten für die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln - entsprechend der Begrenzung 
der Entfernungspauschale auf 4 500 Euro - jahresbezogen vorzunehmen ist. Damit wird 
lediglich die tageweise Prüfung, in wieweit die tatsächlichen Aufwendungen für öffentliche 
Verkehrsmittel die Entfernungspauschale übersteigen, ausgeschlossen, nicht aber die 
Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel generell. Dies vereinfacht die Berechnung der Entfernungspauschale in allen Fällen, 
in denen die Steuerpflichtigen ganz oder teilweise öffentliche Verkehrsmittel nutzen und 
trägt dem umweltpolitischen Lenkungsziel der Regelung hinreichend Rechnung. Zudem 
wird die Ermittlung der abziehbaren Werbungskosten für die Betroffenen transparenter. 

Zu Buchstabe b: 

§ 9 Absatz 5 Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Aufhe-
bung des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG. 

Zu Nummer 5: 

§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 

Bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit werden bei aktiv Beschäftigten nach gelten-
dem Recht Werbungskosten in Höhe von 920 Euro pauschal, d. h. ohne Nachweis, aner-
kannt (Arbeitnehmer-Pauschbetrag). Liegen die in der Einkommensteuererklärung geltend 
gemachten tatsächlichen Werbungskosten höher, wird bei der Veranlagung der höhere 
ggf. belegmäßig nachgewiesene Betrag berücksichtigt. 

Der Bereich der Werbungskosten stellt sich im Hinblick auf den Erklärungs-, Prüf- und 
Veranlagungsaufwand für Steuerbürger und Finanzverwaltung als arbeitsintensiv dar. 
Dies resultiert in erster Linie aus dem Sammeln und Prüfen von Einzelbelegen. Durch 
Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrags auf 1 000 Euro macht die erhöhte Ausga-
benpauschale Einzelnachweise in größerem Umfang entbehrlich; gleichzeitig wird die 
Vereinfachungswirkung der Pauschalregelung bekräftigt.  

Vom Einzelnachweis der Werbungskosten in der Steuererklärung werden durch den bis-
herigen Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 Euro 21,1 Mio. Arbeitnehmer (60,7 % aller 
steuerpflichtigen Arbeitnehmer) befreit. Eine Anhebung auf 1 000 Euro befreit weitere 
550 000 Arbeitnehmer vom Einzelnachweis. Durch die Gewährung des erhöhten Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags wird dann für 21,6 Mio. Arbeitnehmer (62,3 %) kein Einzelnach-
weis ihrer Werbungskosten in der Steuererklärung mehr erforderlich sein.  
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Im Übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit 
der Aufhebung des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 
Nummer 5 EStG. 

Zu Nummer 6 und Nummer 7 

Abschnitt II Unterabschnitt 4b und § 9c - aufgehoben - 

Abschnitt II Unterabschnitt 4b und § 9c EStG entfallen, da der Regelungsinhalt des § 9c 
EStG modifiziert in § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG übernommen wird. 

Zu Nummer 8: 

Zu Buchstabe a: 

§ 10 Absatz 1 Nummer 5 

Die steuerliche Berücksichtigung von Kinderbetreuungskosten wird vereinfacht: 

Nach der Neuregelung sind Kinderbetreuungskosten nur einheitlich als Sonderausgaben 
und nicht mehr auch wie Werbungskosten/Betriebsausgaben abziehbar.  

Die mit Wirkung vom Veranlagungszeitraum 2006 eingeführten und seit 2009 in § 9c 
EStG (Abschnitt II Unterabschnitt 4b.) zusammengeführten Regelungen zum Abzug von 
erwerbsbedingten und nicht erwerbsbedingten Kinderbetreuungskosten bis zu einem 
Höchstbetrag von 4 000 Euro je Kind werden in den neuen § 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG unter Reduzierung der Anspruchsvoraussetzungen übernommen. 

Die Unterscheidung nach erwerbsbedingten und nicht erwerbsbedingten Kinderbetreu-
ungskosten entfällt. Auf die persönlichen Anspruchsvoraussetzungen bei den steuerpflich-
tigen Eltern kommt es nicht mehr an. Aus diesem Grunde können Betreuungskosten für 
Kinder im Sinne des § 32 Absatz 1 EStG nunmehr ab Geburt des Kindes, jedoch wie bis-
her eingeschränkt grundsätzlich nur bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres berücksich-
tigt werden. 

Mit dem Wegfall der persönlichen Anspruchsvoraussetzungen wird der Nachweis- bzw. 
Prüfaufwand auf Seiten der Steuerpflichtigen und auf Seiten der Verwaltung reduziert. 

Zu Buchstabe b: 

§ 10 Absatz 4b - neu - 

Werden dem Steuerpflichtigen Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 bis 4 EStG im Veranlagungszeitraum erstattet, ist der Erstattungsbetrag mit den 
vom Steuerpflichtigen in diesem Veranlagungszeitraum geleisteten gleichartigen Aufwen-
dungen zu verrechnen. Nur der Differenzbetrag ist als Sonderausgabe zu berücksichti-
gen. 

Übersteigen die vom Steuerpflichtigen erhaltenen Erstattungen die entsprechenden ge-
leisteten Aufwendungen, sind die Aufwendungen insoweit mit Null anzusetzen, und es 
ergibt sich ein Erstattungsüberhang.  

In diesen Fällen ist nach bisher geltendem Recht der Sonderausgabenabzug für das Alt-
jahr zu prüfen und ggf. zu korrigieren, so dass der alte Steuerbescheid ggf. zu ändern ist 
(Wiederaufrollung der Steuerfestsetzungen von Vorjahren).  

Durch die Neuregelung wird dieser Aufwand vermieden, indem der Erstattungsüberhang 
bei Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 3a EStG mit ande-
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ren Aufwendungen der jeweiligen Nummer zu verrechnen ist. Ergibt sich beispielsweise 
ein Erstattungsüberhang bei den zu berücksichtigenden Beiträgen für eine Haftpflichtver-
sicherung, ist dieser Wert mit den zu berücksichtigenden Aufwendungen für eine Unfall-
versicherung zu verrechnen. Nur der verbleibende Betrag ist bei der Ermittlung der sich 
insoweit ergebenden Abzugsvolumina nach § 10 Absatz 3 bis 4a EStG anzusetzen. 

Ergibt sich bei Sonderausgaben im Sinne des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 EStG ein 
Erstattungsüberhang, ist dieser bei der Ermittlung des Einkommens hinzuzurechnen. 
Hierdurch wird berücksichtigt, dass sich die erstatteten Aufwendungen in der Vergangen-
heit einkommensmindernd ausgewirkt haben. Die Hinzurechnung im Jahr des Zuflusses 
vermeidet, dass die Einkommensteuerveranlagung in dem Jahr der ursprünglichen Zah-
lung geändert werden muss. Dies führt zu einer erheblichen Verfahrensvereinfachung für 
die Finanzverwaltung und auch den Steuerpflichtigen. In der Vergangenheit liegende Ein-
kommensteuerbescheide müssen nicht mehr geändert werden. 

Zu Nummer 9 

§ 10c Satz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Aufhe-
bung des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG. 

Zu Nummer 10: 

§ 12 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Aufhe-
bung des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG. 

Zu Nummer 11: 

§ 16 Absatz 3b - neu - 

Nach geltendem Recht hat der Steuerpflichtige in den Fällen der Betriebsunterbrechung 
(vgl. H 16(2) - Betriebsunterbrechung) und in den Fällen der Betriebsverpachtung im Gan-
zen (vgl. R 16(5)) ein Wahlrecht, ob er die Betriebsaufgabe erklären oder in den Fällen 
der Betriebsverpachtung im Ganzen mit den Pachteinnahmen weiterhin Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb erzielen möchte. Soweit jedoch in diesen Fällen die wesentlichen Be-
triebsgrundlagen veräußert oder so umgestaltet werden, dass eine Wiederaufnahme der 
betrieblichen Tätigkeit in gleicher Form nicht mehr möglich ist, kommt es zwangsweise zu 
einer Betriebsaufgabe im Sinne von § 16 Absatz 3 Satz 1 EStG. 

Die vorgeschlagene Neuregelung soll die gesetzlichen Voraussetzungen für Fälle einer 
allmählichen (schleichenden) Betriebsaufgabe bei verpachteten und ruhenden Gewerbe-
betrieben sowohl für den Steuerpflichtigen als auch die Finanzverwaltung eindeutig nor-
mieren. Nach geltenden Recht kann es insbesondere in den Fällen der Betriebsverpach-
tung zu aufwendigen Verwaltungsverfahren kommen, wenn der Steuerpflichtige keine 
eindeutige Aufgabeerklärung abgegeben hat (R 16(5) Satz 9 ff EStR). Dies wird durch die 
Neuregelung entbehrlich, so dass sie insgesamt zu einer Vereinfachung des Besteue-
rungsverfahrens und mehr Rechtssicherheit für den Steuerpflichtigen beiträgt. Sie ent-
spricht auch den Grundsätzen der höchstrichterlichen Rechtsprechung. 

In § 16 Absatz 3b EStG wird eine gesetzliche Fiktion eingeführt, nach der bei einer Be-
triebsunterbrechung oder Betriebsverpachtung im Ganzen der Betrieb bis zu einer aus-
drücklichen Betriebsaufgabeerklärung durch den Steuerpflichtigen als fortgeführt gilt. Die 
Regelung stellt die Besteuerung stiller Reserven bei ruhenden oder verpachteten Betrie-
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ben und Mitunternehmeranteilen sicher, auch wenn zwischenzeitlich eine Betriebsaufgabe 
erfolgt ist, diese jedoch nicht gegenüber dem Finanzamt erklärt wurde. Ohne diese Rege-
lung würden die aufgedeckten stillen Reserven bei zu spät erkannter oder erklärter Be-
triebsaufgabe unter Umständen bei eingetretener Festsetzungsverjährung nicht mehr be-
steuert werden können.  

Die Betriebsaufgabeerklärung ist nur dann auf den vom Steuerpflichtigen gewählten Zeit-
punkt anzuerkennen, wenn die Aufgabeerklärung spätestens drei Monate danach dem 
Finanzamt vorliegt. Damit wird sichergestellt, dass der Steuerpflichtige die Betriebsaufga-
be nicht auf einen Zeitpunkt erklären kann, für den bereits die Festsetzungsverjährung 
eingetreten ist. 

Zu Nummer 12: 

§ 21 Absatz 2 

§ 21 Absatz 2 EStG in seiner derzeit geltenden Fassung sieht bei verbilligter Wohnraum-
überlassung einer Wohnung zu weniger als 56 Prozent der ortsüblichen Miete eine Auftei-
lung in einen entgeltlich und einen unentgeltlich vermieteten Teil vor, wobei nur die auf 
den entgeltlich vermieteten Teil der Wohnung entfallenden Werbungskosten von den 
Mieteinnahmen abgezogen werden. Beträgt die Miete mehr als 56 Prozent aber weniger 
als 75 Prozent der ortsüblichen Miete, können nach gefestigter BFH-Rechtsprechung und 
Auffassung der Finanzverwaltung bei negativer Totalüberschussprognose die Werbungs-
kosten ebenfalls nur anteilig abgezogen werden. Beträgt die ortsübliche Miete bei dauer-
hafter Vermietung mehr als 75 Prozent, wird grundsätzlich ohne Totalüberschussprogno-
se die Einkünfteerzielungsabsicht unterstellt und die Vermietung einer Wohnung als voll-
entgeltlich angesehen.  

Mit der Änderung im Absatz 2 entfällt generell die bislang erforderliche Prüfung der zwei-
ten Prozentgrenze und damit insbesondere auch die im Korridor von 56 Prozent bis 
75 Prozent vorzunehmende Totalüberschussprognose, die bislang insbesondere häufig 
bei der Vermietung an Angehörige wegen verbilligter Wohnraumüberlassung von den 
Steuerpflichtigen vorzulegen ist.  

In den Fällen einer verbilligten Vermietung von Wohnraum von weniger als 66 Prozent der 
ortsüblichen Miete ist danach ohne Prüfung einer Totalüberschussprognose generell eine 
Aufteilung in einen entgeltlichen und unentgeltlichen Teil vorzunehmen.  

Bei Überschreiten der Grenze von 66 Prozent ist nach Satz 2 Vollentgeltlichkeit anzu-
nehmen und ein ungekürzter Werbungskostenabzug zuzulassen. Die bislang nach BFH-
Rechtsprechung (Urteil vom 5. November 2002, BStBl II 2003 S. 646) und Auffassung der 
Finanzverwaltung (gem. BMF-Schreiben vom 8. Oktober 2004 - BStBl I S. 933) vorzu-
nehmende Totalüberschussprognoseprüfung entfällt dadurch, dass der Gesetzgeber in 
Kenntnis der Auffassung von Rechtsprechung und Verwaltung oberhalb der Prozentgren-
ze Vollentgeltlichkeit bestimmt. 

Mit der Vereinheitlichung der Prozentgrenzen auf 66 Prozent wird die Ermittlung der Ein-
künfte aus Vermietung und Verpachtung bei verbilligter Vermietung vereinfacht. Streitig-
keiten hinsichtlich der bislang bei einem Mietzins zwischen 56 Prozent und 75 Prozent der 
ortsüblichen Miete vorzunehmenden Totalüberschussprognose werden vermieden. 

Zu Nummer 13: 

Zu Absatz 3: 

§ 25 Absatz 3  
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Infolge der Abschaffung der getrennten und besonderen Veranlagung und der Einführung 
einer Einzelveranlagung von Ehegatten (§ 26a EStG) wurde § 25 Absatz 3 EStG entspre-
chend angepasst und einfacher gefasst. 

Zu Nummer 14: 

§ 25a - neu - 

Nach § 25 Absatz 3 EStG hat der Steuerpflichtige nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raums (Kalenderjahr) eine eigenhändig unterschriebene Einkommensteuererklärung ab-
zugeben. Abweichend hiervon soll dem Bürger nunmehr ein Wahlrecht eingeräumt wer-
den, wonach er dieser Verpflichtung nur noch alle zwei Jahre nachzukommen braucht. Er 
darf dann die Steuererklärungen für zwei aufeinander folgende Jahre zusammen abge-
ben. Veranlagungszeitraum bleibt allerdings unverändert das Kalenderjahr (§ 25 Absatz 1 
EStG). Mit der Neuregelung kommt es also zu keiner Verlängerung des Veranlagungszeit-
raums, sondern zu einer Verlängerung der Frist zur Abgabe der Einkommensteuererklä-
rung für das „Erstjahr“ des Zweijahreszeitraums. Auch die übrigen materiell-rechtlichen 
Voraussetzungen der Veranlagung bleiben unverändert. Es kommt zu keinen materiellen 
Schlechterstellungen für diejenigen, die von dem Wahlrecht Gebrauch machen möchten. 

Die Neuregelung erleichtert der Mehrzahl der Bürger die Erfüllung ihrer steuerlichen 
Pflichten. Dabei hat der Bürger die freie Entscheidung, ob er die Einkommensteuererklä-
rungen zweier aufeinander folgender Veranlagungszeitraume zusammen abgeben möch-
te. Das Wahlrecht soll für alle Steuerpflichtigen Anwendung finden, die keine Gewinnein-
künfte (Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständige Tätig-
keit) erzielen. Einbezogen werden Steuerpflichtige mit relativ konstanten Einnahmen oder 
Einkünften, die einem Steuerabzug (Lohnsteuer, Abgeltungsteuer) unterliegen. Das be-
trifft im Wesentlichen den gesamten Bereich der Überschusseinkunftsarten. Vollumfäng-
lich vom Wahlrecht Gebrauch machen können daher z. B. aktive Arbeitnehmer (§ 19 Ab-
satz 1 EStG), alle Bezieher von Alterseinkünften (§ 19 Absatz 2 und § 22 Nummer 1 
Satz 3, Nummer 1a bis 1c und 5 EStG) und Bezieher von Kapitaleinkünften, die dem 
Steuerabzug unterliegen. Bezieht der Steuerpflichtige neben den vorstehenden Einkünf-
ten auch noch andere Überschusseinkünfte, gilt das Wahlrecht ebenfalls, wenn die Sum-
me der jährlichen Einnahmen hieraus den Betrag von 13 000 Euro nicht übersteigt. Die 
Einnahmen müssen also von untergeordneter Bedeutung und ohne größeren Verwal-
tungsaufwand feststellbar sein. Um den Verwaltungsaufwand zur Ermittlung möglichst 
gering zu halten, wird auf die Einnahmen abgestellt (ohne Berücksichtigung von Wer-
bungskosten). Der Betrag von 13 000 Euro orientiert sich an der für Lohnsteuerhilfeverei-
ne maßgebenden Größenordnung zur Befugnis zur Hilfeleistung in Steuersachen.  

Im Fall der Zusammenveranlagung nach § 26b EStG ist der Antrag von beiden Ehegatten 
gemeinsam zu stellen, und die Antragsvoraussetzungen müssen von beiden Ehegatten 
erfüllt werden. Die Grenze für die sonstigen nicht dem Steuerabzug unterliegenden Ein-
nahmen wird verdoppelt. 

Der Steuerpflichtige oder beide Ehegatten müssen sich gegenüber dem Finanzamt aus-
drücklich äußern, wenn sie von dem Wahlrecht Gebrauch machen wollen. Dies kann im 
Rahmen der Abgabe der Steuererklärung mit Wirkung für die folgenden zwei Jahre oder 
in anderer Weise schriftlich oder elektronisch (nicht telefonisch) erfolgen. Zur Prüfung, ob 
die Voraussetzungen vorliegen und ob für den Zweijahreszeitraum ggf. Vorauszahlungen 
festgesetzt werden müssen, sind Angaben über die voraussichtliche Höhe der Einnah-
men/Einkünfte erforderlich. Maßgebend für die Festsetzung der Vorauszahlungen dürften 
dabei entweder der letzte Steuerbescheid oder die Angaben des Steuerpflichtigen im An-
trag sein. Das Finanzamt setzt dabei die Vorauszahlungen für jeden Vorauszahlungster-
min beider Veranlagungsjahre entsprechend § 37 Absatz 1 EStG fest. Die Geringfügig-
keitsgrenzen des § 37 Absatz 5 EStG kommen zur Vermeidung von höheren finanziellen 
Belastungen des Steuerpflichtigen im Zuge der endgültigen Steuerfestsetzung nicht zur 
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Anwendung. Ändern sich die Verhältnisse im ersten Jahr des Zweijahreszeitraums (z. B. 
weil durch Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit oder den Erwerb eines größeren Ver-
mietungsobjekts), sind die Steuerpflichtigen gehalten, ihre Steuererklärung bereits nach 
Ablauf des ersten Jahres gemäß § 25 Absatz 3 EStG abzugeben. Ändern sich die Ver-
hältnisse erst im zweiten Jahr, bleibt es bei dem genehmigten Zweijahreszeitraum. 

Die Einkommensteuer entsteht für beide Veranlagungszeiträume jeweils mit Ablauf des 
einzelnen Veranlagungszeitraumes. An dem Grundprinzip der jährlichen Entstehung der 
Steuer wird festgehalten. Mit der Inanspruchnahme der Möglichkeit zur Abgabe der Steu-
ererklärung für zwei aufeinander folgende Veranlagungszeiträume beginnt der Zinslauf 
nach § 233a AO für die Einkommensteuer des ersten Veranlagungsjahres erst, wenn der 
Zinslauf nach § 233a AO für das zweite Jahr beginnt, also 15 Monate nach Ablauf des 
zweiten Veranlagungszeitraums des Zweijahreszeitraums. Auf diese Weise wird vermie-
den, dass der Bürger durch die gesetzlich eingeräumte Fristverlängerung schlechter ge-
stellt wird, als wenn er die jährliche Abgabefrist gewählt hätte. 

Nach Ablauf des zweiten Veranlagungsjahrs des Zweijahreszeitraums hat der Steuer-
pflichtige unter Beachtung der für den zweiten Veranlagungszeitraum geltenden Fristen 
(fünf Monate nach Ablauf des zweiten Veranlagungszeitraumes) seine Steuererklärungen 
für die zurückliegenden zwei Jahre gebündelt abzugeben. 

Vorstehende Grundsätze gelten nach § 31 Absatz 1 KStG für die Abgabe der Körper-
schaftsteuererklärung entsprechend. 

Zu Nummer 15: 

§ 26 

Durch die Neuordnung des Veranlagungswahlrechts für Ehegatten wird das Besteue-
rungsverfahren in der Verwaltungspraxis vereinfacht. Es entfallen fehleranfällige und die 
Bearbeitung verlängernde, zusätzliche manuelle und maschinelle Arbeitsschritte. Zusätz-
lich wird eine sprachliche Bearbeitung vorgenommen. Dies soll insbesondere dazu die-
nen, die Vorschrift für die Rechtsanwender und damit auch den Steuerpflichtigen ver-
ständlicher zu gestalten. 

Zu Absatz 1 

Derzeit bestehen insgesamt sieben Veranlagungs- und Tarifvarianten (Einzelveranlagung 
mit Grund-Tarif, Witwen-Splitting oder „Sonder-Splitting“ im Trennungsjahr, Zusammen-
veranlagung mit Ehegatten-Splitting, getrennte Veranlagung mit Grund-Tarif, besondere 
Veranlagung mit Grund-Tarif oder Witwensplitting). Durch die Änderung werden die Vari-
anten auf vier zurückgeführt (Einzelveranlagung mit Grund-Tarif, Witwen-Splitting oder 
„Sonder-Splitting“ im Trennungsjahr, Zusammenveranlagung mit Ehegatten-Splitting). 

Wollen die Eheleute z. B. von der Zusammenveranlagung zur getrennten Veranlagung 
wechseln, müssen heute u. a. 

– die Grunddaten der Ehefrau im bisher gemeinsamen Speicherkonto gelöscht und in 
einem neuen Speicherkonto aufgebaut werden, 

– gemeinsam geleistete Vorauszahlungen zur Hälfte oder zu einem anderen von den 
Eheleuten gewählten Verteilungsschlüssel auf die beiden Steuerkonten umgebucht 
werden,  

– bei abweichenden Konfessionen die Kirchensteuerzahlungen zunächst umgebucht 
werden, bevor die Grunddaten geändert werden können, 

– die getrennten Veranlagungen manuell erfolgen. 
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Hierbei möglicherweise unterlaufende Fehler, die die Fallbearbeitung weiter verzögern, 
werden durch die Neuregelung vermieden. Die Bearbeitungsdauer und damit lange War-
tezeiten, bis geänderte Steuerbescheide vorliegen und Steuerguthaben erstattet werden, 
können verkürzt werden. Darin liegt ein deutlicher Vereinfachungseffekt, nicht nur für die 
Finanzverwaltung, sondern auch für die betroffenen Steuerpflichtigen. 

Darüber hinaus werden die Sätze 1 und 2 sprachlich überarbeitet und einfacher gefasst. 
Satz 3 wird aufgehoben. 

Nach § 26 Absatz 1 Satz 2 EStG in der geltenden Fassung besteht in Fällen, in denen ein 
Steuerpflichtiger im Veranlagungszeitraum mehr als einmal verheiratet war und bei jeder 
Ehe die Voraussetzungen für die Wahl der Veranlagungsart vorlagen, ein Wahlrecht 
grundsätzlich nur für die letzte (die neue) Ehe. Für die vorige (die alte) Ehe kann somit 
grundsätzlich nicht zwischen getrennter und Zusammenveranlagung gewählt werden; der 
frühere, nicht wiederverheiratete Ehepartner wird einzeln veranlagt und unter den Voraus-
setzungen des § 32a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EStG nach dem Splitting-Tarif besteuert. 
Auf diese Weise wird die Konkurrenz zweier Ehen beim Veranlagungswahlrecht zuguns-
ten der neuen Ehe vermieden. 

§ 26 Absatz 1 Satz 3 EStG sieht hiervon bislang jedoch eine Ausnahme vor, wenn die alte 
Ehe durch Tod aufgelöst wurde und die Ehegatten der neuen Ehe die besondere Veran-
lagung wählen. In diesen Fällen besteht bisher für die alte Ehe das Wahlrecht zwischen 
getrennter und Zusammenveranlagung. 

Die bisherige Regelung führt zu dem Problem, dass eine einheitliche Wahlrechtsaus-
übung aller Erben erforderlich ist. Dies kann bei mehreren Erben problematisch sein und 
das Veranlagungsverfahren erheblich erschweren und die Bearbeitung verzögern. Dies 
wird durch die Aufhebung von § 26 Absatz 1 Satz 3 EStG künftig vermieden.  

Hierdurch wird ausgeschlossen, dass der verstorbene und der wiederverheiratete Ehegat-
te nach § 26b EStG zusammen oder nach § 26a EStG einzeln veranlagt werden können. 
Der Splittingeffekt bleibt für den verstorbenen Ehegatten im Rahmen der Einzelveranla-
gung nach § 25 EStG wie bisher unter den Voraussetzungen des § 32a Absatz 6 Satz 1 
Nummer 2 EStG erhalten. 

Zu Absatz 2 

Ehegatten können bislang die mit Abgabe der Steuererklärung ausgeübte Wahl der Ver-
anlagungsart (Zusammenveranlagung, getrennte Veranlagung oder besondere Veranla-
gung im Heiratsjahr) nachträglich bis zur Bestandskraft des Steuerbescheides bzw. im 
Rahmen von Änderungsveranlagungen, Einspruchsverfahren oder finanzgerichtlichen 
Verfahren beliebig oft ändern.  

Künftig ist die Wahl einer Veranlagungsart innerhalb eines Veranlagungszeitraums ab 
Eingang der Steuererklärung bei der zuständigen Finanzbehörde bindend. 

Dies vermeidet fehleranfällige, manuelle Verfahrensschritte in den Finanzämtern (siehe 
Erläuterung zu Absatz 1 Satz 1).  

Um eine Schlechterstellung der Ehegatten im Vergleich zu unverheirateten Personen zu 
vermeiden, wird in § 32e EStG die Möglichkeit einer Tarifminderung eingeführt. War bis-
her die Zusammenveranlagung die steuerlich günstigere Veranlagungsart, kann bei be-
stimmten Ereignissen (z. B. Veränderung der Höhe der Einkünfte) die Einzelveranlagung 
nachträglich steuerlich günstiger werden oder umgekehrt. In diesem Fall wird nach § 32e 
die Möglichkeit eröffnet, eine Tarifminderung zu beantragen. 

Zu Absatz 3 
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Absatz 3 wird sprachlich überarbeitet und verständlicher gefasst. 

Zu Nummer 16: 

§ 26a 

Nach geltender Rechtslage ist eine getrennte Veranlagung von Ehegatten möglich. Die 
Beweggründe für die Wahl der getrennten Veranlagung anstelle der Zusammenveranla-
gung liegen in der Regel in einer gegenüber der Zusammenveranlagung niedrigeren 
Steuer (z. B. bei Progressionsvorbehalt nach § 32b EStG oder außerordentlichen Einkünf-
ten nach § 34 EStG). In Betracht kommen aber auch außersteuerliche Gründe z. B. in der 
Form, dass der eine Ehegatte seine steuerlichen Verhältnisse dem anderen Ehegatten 
gegenüber nicht offen legen möchte. 

Mit der Einzelveranlagung für Ehegatten (§ 26a EStG - neu -) können sich Ehegatten 
auch künftig aus steuerlichen oder außersteuerlichen Gründen für die Einzelbesteuerung 
entscheiden.  

Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und die Steuerermäßigung nach § 35a 
(die bei Zusammenveranlagung den Ehegatten gemeinsam zugerechnet werden) werden 
den Ehegatten entsprechend der tatsächlichen wirtschaftlichen Belastung zugerechnet 
(Prinzip der Individualbesteuerung). 

Die Ehegatten können aber auch gemeinsam aus Gründen der Steuervereinfachung ins-
gesamt eine hälftige Zuordnung beantragen.  

Lediglich die bisherige Möglichkeit der freien steueroptimalen Zuordnung bestimmter Kos-
ten nach § 26a EStG entfällt. 

Beim Abzug außergewöhnlicher Belastungen nach § 33 EStG für einzeln veranlagte Ehe-
gatten wird die zumutbare Belastung nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte eines jeden 
Ehegatten bestimmt und nicht wie bei der getrennten Veranlagung nach dem Gesamtbe-
trag der Einkünfte beider Ehegatten. Dies entspricht dem Prinzip der Individualbesteue-
rung. 

Zu Nummer 17: 

§ 26c - aufgehoben - 

§ 26c EStG, der bisher eine besondere Veranlagung im Jahr der Eheschließung vorsah, 
entfällt. Hauptanwendungsbereich der Vorschrift war der bis 2003 geltende Haushaltsfrei-
betrag. Nach dessen Wegfall ab 2004 ist der Hauptgrund für die Wahl der besonderen 
Veranlagung entfallen, sodass sie nahezu keine Bedeutung mehr hat. 

Die Anwendung des so genannten „Witwen-Splittings“ nach § 32a Absatz 6 Satz 1 Num-
mer 1 EStG kann bisher in dem Jahr nach dem Todesfall bei einer Wiederheirat durch die 
Wahl der besonderen Veranlagung erreicht werden. 

Der Erhalt der Splittingmöglichkeit bleibt für diesen Fall künftig durch die Wahl der Einzel-
veranlagung nach § 26a EStG möglich. 

Zu Nummer 18: 

§ 32 Absatz 4 Satz 2 und 3 - neu - (bisherige Sätze 2 bis 10) 

Nach derzeitiger Rechtslage werden die steuerlichen Freibeträge für Kinder bzw. Kinder-
geld nur gewährt, wenn volljährige Kinder nicht über eigene Einkünfte und Bezüge, die zur 
Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind, von 
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mehr als 8 004 Euro verfügen. Die Berechnung der Einkünfte und Bezüge gestaltet sich in 
vielen Fällen kompliziert und aufwändig. Demgegenüber wird die Einkünfte- und Bezü-
gegrenze nur von einer relativ kleinen Gruppe der nach § 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
und 2 EStG grundsätzlich berücksichtigungsfähigen Kinder überschritten. Der Wegfall der 
Einkünfte- und Bezügegrenze für volljährige Kinder beim Familienleistungsausgleich ist 
mit einer erheblichen Vereinfachung der Anspruchsvoraussetzungen verbunden. Der Ver-
zicht auf die Einkommensüberprüfung bei volljährigen Kindern entlastet die Eltern und ihre 
volljährigen Kinder, Finanzämter und Familienkassen beim Ausfüllen bzw. der Bearbei-
tung der Kindergeldanträge, Einkommensteuererklärungen und Lohnsteuerermäßigungs-
anträge, da komplizierte und umfangreiche Angaben zu den Einkommensverhältnissen 
der Kinder entfallen.  

Der Wegfall der Einkünfte- und Bezügegrenze macht es erforderlich, die Berücksichtigung 
von Kindern mit einer nebenbei ausgeübten Erwerbstätigkeit neu zu fassen. Zukünftig soll 
eine Erwerbstätigkeit nur noch bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung eines Kin-
des außer Betracht bleiben. Der Besuch einer allgemein bildenden Schule gilt dabei nicht 
bereits als erstmalige Berufsausbildung. 

Es ist typisierend davon auszugehen, dass eine Ausbildung im Sinne des § 32 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG in der Regel mit einer Prüfung abgeschlossen wird. 
Volljährige Kinder, die für einen Beruf ausgebildet werden und das 25. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, werden daher bis zum Abschluss einer erstmaligen berufsqualifizie-
renden Ausbildungsmaßnahme ohne weitere Voraussetzungen berücksichtigt. 

Nach Abschluss einer erstmaligen Berufausbildung besteht die widerlegbare Vermutung, 
dass das Kind in der Lage ist, sich selbst zu unterhalten und damit nicht mehr zu berück-
sichtigen ist. Die Vermutung gilt durch den Nachweis als widerlegt, dass das Kind sich in 
einer weiteren Berufsausbildung befindet und tatsächlich keiner (schädlichen) Erwerbstä-
tigkeit nachgeht, die Zeit und Arbeitskraft des Kindes überwiegend in Anspruch nimmt. 
Der Umfang der schädlichen Tätigkeit wird - ausgehend von einer wöchentlichen Regel-
arbeitszeit von 40 Stunden - im Wege der Typisierung aus Gründen der Rechtsklarheit 
gesetzlich festgelegt. Danach ist eine Erwerbstätigkeit unschädlich, wenn die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden unterschreitet oder ein geringfügiges Beschäfti-
gungsverhältnis bzw. ein so genannter Ein-Euro-Job vorliegt.  

Durch die generelle Berücksichtigung von Kindern bis zum erstmaligen Abschluss einer 
Berufsausbildung bzw. eines Erststudiums werden die schon bislang begünstigten Fälle 
ohne weitere Prüfungen auch künftig berücksichtigt, ohne dass der Umfang der begüns-
tigten Fälle wesentlich erweitert wird. Da bislang die Einkünfte- und Bezügegrenze auch 
bei Ausbildungsdienstverhältnissen nur in wenigen Fällen überschritten wurde, führt die 
generelle Berücksichtigung von volljährigen Kindern auf Grund eines Ausbildungsdienst-
verhältnisses nicht zu einer ins Gewicht fallenden Ausweitung der Begünstigungsfälle. 
Begünstigt sind auch Ausbildungsgänge (z. B. Besuch von Abendschulen, Fernstudium), 
die neben einer (Vollzeit-) Erwerbstätigkeit ohne eine vorhergehende Berufsausbildung 
durchgeführt werden. Durch eine Begünstigung dieser Fälle wird auch dem sozialpoliti-
schen Aspekt Rechnung getragen, dass insbesondere Kinder aus Familien mit geringem 
Einkommen hiervon erfasst werden. 

Befindet sich ein volljähriges Kind in einer Übergangszeit (§ 32 Absatz 4 Satz 1 Num-
mer 2 Buchstabe b EStG) oder kann eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatzes 
nicht begonnen oder fortgesetzt werden (§ 32 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c 
EStG), ist das Kind nach Abschluss einer Berufsausbildung ebenfalls nur zu berücksichti-
gen, wenn es nicht überwiegend erwerbstätig ist. 

Die Regelungen zur Berücksichtigung von behinderten Kindern werden nicht verändert.  
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Zu Nummer 19: 

Zu Buchstabe a: 

§ 32a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 - aufgehoben - 

Es handelt sich um eine Folgeänderung. Die Vorschrift wird aufgehoben, da die Möglich-
keit nach § 26 Absatz 1 Satz 3 EStG entfällt, für eine durch Tod aufgelöste Ehe das Ver-
anlagungswahlrecht dadurch zu erlangen, dass für die neue Ehe die besondere Veranla-
gung gewählt wird. Demnach erübrigt sich die bisherige Regelung, die ein Zusammentref-
fen von Splitting-Tarif für den einzeln veranlagten verstorbenen Ehegatten nach § 32a 
Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 EStG und Veranlagungswahlrecht für die durch Tod aufgelös-
te Ehe vermeidet. 

Zu Buchstabe b: 

§ 32a Absatz 6 Satz 2 

Infolge der Abschaffung der getrennten Veranlagung und der Einführung des Wahlrechts 
zur Einzelveranlagung von Ehegatten nach § 26a - neu - EStG ist der Text anzupassen. 

Zu Nummer 20: 

§ 32e - neu - 

Künftig ist die Wahl einer Veranlagungsart innerhalb eines Veranlagungszeitraums ab 
Eingang der Steuererklärung bei der zuständigen Finanzbehörde bindend, um fehleranfäl-
lige, manuelle Verfahrensschritte in den Finanzämtern zu vermeiden.  

Dies darf aber aus verfassungsrechtlichen Gründen (Artikel 6 GG) nicht dazu führen, dass 
- bei gleicher Einkommensstruktur - Ehegatten im Vergleich zu unverheirateten Personen 
eine höhere Steuer zahlen müssen. Dies wäre z. B. der Fall, wenn die Ehegatten zusam-
men veranlagt wurden, anlässlich einer Änderung des Einkommensteuerbescheides 
nunmehr aber zwei Einzelveranlagungen nach § 26a EStG günstiger sind. § 26 Absatz 2 
Satz 3 EStG steht künftig einer nachträglichen Änderung der Wahl der Veranlagungsart 
entgegen. 

Um zu gewährleisten, dass keine Schlechterstellung der Ehegatten im Vergleich zu zwei 
unverheirateten Personen erfolgt, wird in § 32e EStG die Möglichkeit einer Tarifminderung 
eingeführt. 

Die neue Tarifminderung nach § 32e EStG vermeidet eine verfassungswidrige Höherbe-
lastung von Ehegatten auch ohne die mit verwaltungsaufwändigen Verfahrensschritten 
verbundene Wahlrechtsänderung. 

Zu Absatz 1: 

Voraussetzung für die Tarifminderung ist, dass der Einkommensteuerbescheid der zu-
sammenveranlagten Eheleute oder mindestens einer der beiden Einkommensteuerbe-
scheide der einzeln veranlagten Ehegatten geändert oder berichtigt werden. Dabei ist 
unerheblich, nach welcher Korrekturnorm die Änderung oder Berichtigung erfolgt. Wie 
bisher schon die Änderung der Wahl der Veranlagungsart, hängt auch die Gewährung der 
Tarifminderung vom Antrag eines oder beider Ehegatten ab. Zur Stellung des Antrages 
sind beide Ehegatten berechtigt - unabhängig davon, welcher Einkommensteuerbescheid 
geändert oder berichtigt wird. 

Zu Absatz 2: 
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Der Antrag ist zulässig, wenn der Unterschied zwischen der tariflichen Einkommensteuer 
nach § 32a Absatz 1 oder Absatz 5 EStG (vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 
34c EStG) im Änderungsbescheid und der tariflichen Einkommensteuer, die sich bei einer 
geänderten Ausübung des Veranlagungswahlrechts ergeben würde, positiv ist. Die sich 
bei Einzelveranlagung der Ehegatten ergebenden Steuerbeträge sind hierfür zusammen-
zurechnen. Der positive Unterschiedsbetrag, wird gemäß Absatz 1 als Tarifminderung von 
der tariflichen Einkommensteuer nach § 32a Absatz 1 oder Absatz 5 EStG im Änderungs-
bescheid abgezogen. 

Zu Absatz 3: 

Der Antrag auf Tarifminderung muss der zuständigen Finanzbehörde bis zum Eintritt der 
Unanfechtbarkeit des Änderungs- oder Berichtigungsbescheides schriftlich oder elektro-
nisch mitgeteilt werden oder zur Niederschrift erklärt worden sein und soll durch die An-
gabe der Höhe des positiven Unterschiedsbetrags konkretisiert werden. Unanfechtbarkeit 
tritt ein, wenn der Änderungs- oder Berichtigungsbescheid nicht oder nicht mehr mit den 
förmlichen Rechtsbehelfen des Einspruchs oder der Klage angefochten werden kann. 

Zu § 32e: 

Zu Nummer 21: 

§ 33 Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Aufhe-
bung des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG. 

Zu Nummer 22: 

Zu Buchstabe a: 

§ 33a Absatz 1 Satz 5 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der mit diesem Gesetz durchgeführten Abschaf-
fung der Einkünfte- und Bezügegrenze für volljährige Kinder beim Familienleistungsaus-
gleich. § 32 Absatz 4 Satz 4 EStG wird in diesem Zusammenhang aufgehoben. Der bis-
her enthaltene Verweis auf diese Vorschrift wird durch deren bisherigen Regelungsinhalt 
ersetzt. 

Zu Buchstabe b: 

§ 33a Absatz 2 Satz 2 - aufgehoben - 

Der Wegfall der Einkünfte- und Bezügegrenze für volljährige Kinder beim Familienleis-
tungsausgleich (§ 32 Absatz 4 Satz 2 EStG) macht eine Anpassung des § 33a Absatz 2 
EStG (Freibetrag zur Abgeltung des Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befin-
denden, auswärtig untergebrachten, volljährigen Kindes) erforderlich. Nach bisheriger 
Rechtslage vermindert sich der Freibetrag um die Einkünfte und Bezüge des Kindes, so-
weit diese 1 848 Euro im Kalenderjahr übersteigen, sowie um die von dem Kind als Aus-
bildungshilfe aus öffentlichen Mitteln oder von Förderungseinrichtungen, die hierfür öffent-
liche Mittel erhalten, bezogenen Zuschüsse. Bei einem Fortbestehen dieser Regelung 
müssten die Eltern von auswärtig untergebrachten volljährigen Kindern in Berufsausbil-
dung weiterhin die Einkünfte und Bezüge des Kindes in ihrer Einkommensteuererklärung 
angeben. Damit könnte der Vereinfachungseffekt durch den Wegfall der Einkünfte- und 
Bezügegrenze in § 32 Absatz 4 EStG in einer Vielzahl von Fällen nicht zum Tragen kom-
men. Die Anrechnung eigener Einkünfte und Bezüge des Kindes beim Freibetrag nach 
§ 33a Absatz 2 EStG wird deshalb ebenfalls aufgehoben. Zugleich ist mit der Aufhebung 
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dieser komplizierten und sich im Einzelfall aufwändig gestaltenden Anrechnungsregelung 
eine weitere Steuervereinfachung verbunden. 

Zu Nummer 23: 

§ 34 Absatz 2 Nummer 5 - aufgehoben - 

Die Tarifvergünstigung für außerordentliche Holznutzungen ist derzeit in § 34b Absatz 3 
Nummer 1 EStG durch einen Gesetzesfolgenverweis auf § 34 Absatz 1 EStG i. V. m. Ab-
satz 2 Nummer 5 EStG geregelt. Die Tarifvergünstigung soll künftig ausschließlich in 
§ 34b EStG geregelt werden. 

Die Berechnung der Tarifvergünstigung für Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzun-
gen im Sinne des § 34b Absatz 1 Nummer 1 EStG wird in § 34b Absatz 3 EStG abschlie-
ßend geregelt. Die Vorschrift des § 34 Absatz 2 Nummer 5 EStG ist deshalb aufzuheben. 

Zu Nummer 24: 

§ 34b 

Zur Gewährung der Tarifvergünstigung nach § 34b EStG, die progressionsbedingte Här-
ten außerordentlicher Einkünfte aus Forstwirtschaft ausgleicht, muss heute zwingend ein 
„Gutachten“ und ein steuerlicher Nutzungssatz über die regulär erzielbaren Holzmengen 
erstellt werden. In Abhängigkeit des Nutzungssatzes muss - trotz vorhandener Gewin-
nermittlung - für die zu begünstigenden Holznutzungsarten jeweils eine gesonderte Be-
rechnung der zu ermäßigenden Einkünfte erfolgen. 

Die Rechtsänderung sieht vor, grundsätzlich auf die Erstellung eines „Gutachtens“ und die 
Ermittlung eines Nutzungssatzes sowie auf eine gesonderte Berechnung der zu ermäßi-
genden Einkünfte zu verzichten. 

Die Änderung bewirkt einerseits eine grundlegende Vereinfachung der Tarifvergünstigung 
und trägt andererseits den verfassungsrechtlichen Vorgaben der Folgerichtigkeit Rech-
nung. Die Vereinfachung wird dadurch erreicht, dass auf die Vorlage eines „Gutachtens“ 
zur Ermittlung eines Nutzungssatzes verzichtet wird und infolgedessen die Bürokratiekos-
ten für die Wirtschaft signifikant gesenkt werden können. Gleichzeitig wird durch das fol-
gerichtige Abstellen auf rechtliche bzw. tatsächliche Sachverhalte und durch die Anknüp-
fung an die steuerliche Gewinnermittlung eine gesonderte Berechnung der zu ermäßigen-
den Einkünfte in Abgängigkeit der einzelnen Holznutzungsarten obsolet. 

Die Vereinfachung wird für den Steuerpflichtigen dadurch greifbar, dass er anstelle des 
vierseitigen Berechnungsvordrucks „Anlage Forstwirtschaft“ nur noch wenige Angaben 
zur Berechnung der tendenziell gleich bleibenden Tarifvergünstigung machen muss. 

Zu Absatz 1: 

Die Vorschrift definiert den Begriff der außerordentlichen Holznutzungen neu. Absatz 1 
Nummer 1 umschreibt konkret ein unvorhersehbares Ereignis, das zu außerordentlichen 
Holznutzungen führen kann. Dies sind insbesondere Holznutzungen infolge einer Enteig-
nung oder einer drohenden Enteignung, z. B. beim Bau von Verkehrswegen. Absatz 1 
Nummer 2 beschreibt natürliche Phänomene, die als unvorhersehbare Ereignisse zu au-
ßerordentlichen Holznutzungen führen können. Die Veräußerung des Grund und Bodens 
einschließlich des Aufwuchses ist keine Holznutzung im Sinne des § 34b EStG.  

Zu Absatz 2: 

Absatz 2 beschreibt die Ermittlung der zu begünstigenden Einkünfte. Anknüpfungspunkt 
hierfür ist eine Verhältnisrechnung anhand der Holzmengen. Die Holzmenge, die im Wirt-
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schaftsjahr zu Einnahmen geführt hat, ist den ordentlichen und außerordentlichen Holz-
nutzungen (Holznutzungsarten) zuzuordnen. Die Zuordnung zu den außerordentlichen 
Holznutzungen erfolgt im Wirtschaftsjahr der Trennung des Holzes vom Grund und Bo-
den. Die ermäßigte Besteuerung der Einkünfte aus den außerordentlichen Holznutzungen 
wird nach den Verhältnissen im Wirtschaftsjahr der Gewinnrealisierung vorgenommen.  

Durch die Neuregelung wird eine wirtschaftsjahresübergreifende Berechnung der begüns-
tigten Einkünfte vermieden und dadurch eine wesentliche Erleichterung im Besteuerungs-
verfahren erreicht. Auch wird der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit im Wirtschaftsjahr der Gewinnrealisierung Rechnung getragen. 

Zu Absatz 3: 

Das im Rahmen einer planmäßigen Bewirtschaftung veräußerte Holz (ordentliche Holz-
nutzung) führt zu laufenden Einkünften und unterliegt deshalb der regulären Besteuerung. 
Soweit außerhalb der planmäßigen Bewirtschaftung Holznutzungen auf Grund unvorher-
sehbarer Ereignisse anfallen (außerordentliche Holznutzungen) werden regelmäßig Ge-
winne realisiert, die sich bei normalem Geschehensablauf auf mehrere Wirtschaftsjahre 
verteilt hätten.  

Zur Milderung der dadurch entstehenden Progressionswirkungen sieht Absatz 3 eine Ta-
rifvergünstigung für die nach Absatz 2 ermittelten Einkünfte vor, die unabhängig vom Um-
fang der anderen Holznutzungen den Steuersätzen des Absatzes 3 unterliegen. Dies führt 
zu einer wesentlichen Vereinfachung und zielgenaueren Begünstigung der realisierten 
Gewinne. 

Die Höhe der Tarifvergünstigung bestimmt sich nach den eingetretenen Schäden und der 
veräußerten oder entnommenen Schadholzmenge. Die Einkünfte aus einer Schadholz-
menge im Umfang eines Nutzungssatzes unterliegen nunmehr dem Steuersatz nach 
Nummer 1 und ggf. aus einer darüber hinausgehenden Schadholzmenge dem Steuersatz 
nach Nummer 2. 

Zu Absatz 4: 

Die Gewährung der Tarifvergünstigung ist von zwei Voraussetzungen abhängig. Nach Ab-
satz 4 Nummer 1 müssen die verschiedenen veräußerten oder entnommenen Holzmen-
gen getrennt nach ordentlichen und außerordentlichen Holznutzungen nachgewiesen 
werden, um die Ermittlung der begünstigten Einkünfte aus außerordentlichen Holznutzun-
gen zu gewährleisten. Nach Absatz 4 Nummer 2 müssen die Kalamitätsnutzungen im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 EStG unverzüglich gemeldet werden, um eine forstfach-
liche Begutachtung der Schäden durch einen Forstsachverständigen der Finanzverwal-
tung sicherzustellen. Nach Aufarbeitung des Schadens ist die tatsächlich angefallene 
Holzmenge der Finanzbehörde schriftlich anzuzeigen und nachzuweisen. 

Zu Absatz 5: 

Absatz 5 enthält eine Ermächtigung für die Bundesregierung, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats sachliche Billigkeitsmaßnahmen bei Naturkatastrophen grö-
ßeren Ausmaßes zu gewähren. Voraussetzung für steuerliche Maßnahmen ist, dass es 
infolge eines Schadensereignisses im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 zu einer erhebli-
chen und überregionalen Störung des Holzmarktes im Sinne des Forstschäden-
Ausgleichsgesetzes kommt, jedoch keine Einschlagsbeschränkung verordnet wird. 

Zu Nummer 25: 

§ 35a Absatz 5 Satz 1 
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Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Aufhe-
bung des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG. 

Zu Nummer 26: 

Zu Buchstabe a: 

§ 37 Absatz 3 Satz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO. 

Das Finanzamt kann die Vorauszahlungen bei Land- und Forstwirten mit abweichendem 
Wirtschaftsjahr bis zum Ablauf des auf das Wirtschaftsjahr folgenden 21. Kalendermonats 
anpassen. Da die Frist zur Abgabe der Steuererklärung durch die Änderung des § 149 
Absatz 2 Satz 2 AO um zwei Monate verlängert wurde, ist auch der Zeitraum für die An-
passung der Vorauszahlungen um zwei Monate von 21 auf 23 Monate zu verlängern. 

Zu Buchstabe b: 

§ 37 Absatz 3 Satz 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung im Zusammenhang mit der Aufhe-
bung des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 
EStG. 

Zu Nummer 27: 

§ 39a Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 2 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zusammenhang mit der Aufhebung 
des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG. 

Zu Nummer 28: 

Zu Buchstabe a: 

§ 44a Absatz 4b - neu - 

Absatz 4b beinhaltet eine Umstellung des Kapitalertragsteuerverfahrens bei Gewinnaus-
schüttungen von Genossenschaften an ihre Mitglieder, wenn für diese die Voraussetzun-
gen für eine Steuerbefreiung auf Grund von Nichtveranlagungsbescheinigungen oder 
Freistellungsaufträgen vorliegen. 

Die bisherigen gesetzlichen Verfahrensregelungen sehen eine unterschiedliche Behand-
lung von Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften einerseits sowie Genossenschafts-
banken andererseits vor. Während bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften die 
Steuerbefreiungen grundsätzlich auf Grund von Sammelanträgen beim Bundeszentralamt 
für Steuern in Form einer nachträglichen Erstattung berücksichtigt werden, besteht bei 
Genossenschaftsbanken die Möglichkeit, die Erstattung im Rahmen des Kapitaler-
tragsteueranmeldeverfahrens gemäß § 44b Absatz 6 EStG zu gewähren. 

Beiden Erstattungsverfahren geht jedoch voraus, dass - mit Ausnahme der Tatbestände 
des § 44a Absatz 7 und 8 EStG - zunächst ein Kapitalertragsteuereinbehalt in Höhe von 
25 Prozent erfolgt und im Anschluss eine Erstattung vorgenommen wird.  

Auf Grund der Tatsache, dass den Genossenschaften ihre Mitglieder jeweils in Person 
bekannt sind und somit auch auf Seiten der Genossenschaften die Steuerbefreiungstat-
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bestände bereits im Abzugsverfahren geprüft werden können, soll in diesen Fällen das 
Verfahren insoweit vereinfacht werden, dass bereits auf der Ebene des Steuerabzugs die 
Befreiungstatbestände durch die Genossenschaften geprüft werden und vom Steuerab-
zug Abstand genommen wird. Damit werden Erstattungsverfahren, die insbesondere bei 
Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften zusätzlichen Verwaltungsaufwand beim 
Sammelantragsverfahren erzeugt haben, vermieden. Gleichzeitig wird das Bundeszent-
ralamt für Steuern von Verwaltungsaufgaben entlastet. 

Absatz 4b Satz 1 bestimmt nunmehr, dass die Genossenschaften in den unter Nummer 1 
bis 4 angeführten Fällen vom Steuerabzug Abstand nehmen, wenn durch entsprechende 
Bescheinigungen der Finanzämter bestätigt wird, dass in diesen Fällen kein Steuerabzug 
vorzunehmen ist. Dies sind insbesondere die Fälle von natürlichen Personen mit NV-
Bescheinigungen, sog. „Überzahler“ im Sinne des § 44a Absatz 5 EStG oder steuerbefrei-
te Körperschaften.  

Nach Satz 2 hat die Genossenschaft auch die Freistellungsaufträge der Mitglieder zu be-
rücksichtigen. Dies bedeutet für Genossenschaftsbanken, dass die Gewinnausschüttun-
gen an ihre Mitglieder in den Verrechnungstopf einfließen, den die Genossenschaftsbank 
als auszahlende Stelle für andere Erträge ihrer Mitglieder (z .B. Zinseinkünfte) führen. 

Zu Buchstabe b: 

§ 44a Absatz 7 Satz 2 

Folgeänderung auf Grund der Einführung des Absatzes 4a. Die Steuerabstandnahme 
erfolgt nunmehr nach dieser Vorschrift. 

Zu Buchstabe c: 

§ 44a Absatz 8 Satz 1 

Folgeänderung auf Grund der Einführung des Absatzes 4a. Die Steuerabstandnahme 
erfolgt nunmehr nach dieser Vorschrift. 

Zu Nummer 29: 

§ 45b Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 - aufgehoben - 

Die Regelung bestimmt, dass für Wirtschafts- und Erwerbsgenossenschaften kein Sam-
melantragsverfahren mehr durchgeführt wird. Dies ist wegen der Steuerabstandnahme 
auf der Ebene des Steuerabzugs nicht mehr erforderlich. 

Zu Nummer 30: 

§ 46 Absatz 2 Nummer 3 

Bisher besteht nach § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG die Pflicht zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung und Veranlagung, wenn bei einem Steuerpflichtigen die Summe der 
beim Lohnsteuerabzug berücksichtigten Teilbeträge der Vorsorgepauschale für die ge-
setzliche und private Kranken- und Pflegeversicherung höher ist als die später bei der 
Veranlagung als Sonderausgaben abziehbaren Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Ab-
satz 1 Nummer 3 und 3a in Verbindung mit Absatz 4 EStG. Hierzu gehört grundsätzlich 
auch der Fall, dass die beim Lohnsteuerabzug berücksichtigte Mindestvorsorgepauschale 
höher ist als die bei der Veranlagung zur Einkommensteuer als Sonderausgaben abzieh-
baren Vorsorgeaufwendungen (siehe Tz. 7 des BMF-Schreibens vom 22. Oktober 2010, 
BStBl I S. 1254); dies betrifft einen Großteil der Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslohn 
sowie Arbeitslohn beziehende Studenten und Auszubildende. 
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Durch die Ergänzung des § 46 Absatz 2 Nummer 3 EStG werden Arbeitnehmer mit gerin-
gem Jahrsarbeitslohn (10 200 Euro bzw. 19 400 Euro, wenn die Voraussetzungen für die 
Zusammenveranlagung vorliegen) von der Pflicht zur Abgabe einer Einkommensteuerer-
klärung allein wegen einer zu hohen Mindestvorsorgepauschale befreit.  

Auf die Durchführung einer Pflichtveranlagung kann trotz einer möglicherweise im 
Lohnsteuerabzugsverfahren berücksichtigten zu hohen Mindestvorsorgepauschale aller-
dings verzichtet werden bei niedrigen Arbeitslöhnen, bei denen die Durchführung einer 
Veranlagung grundsätzlich nicht zur Festsetzung einer Einkommensteuerschuld führt. 
Dies gilt für alle Arbeitnehmer, die im Laufe des Kalenderjahres aus allen Dienstverhält-
nissen insgesamt lediglich Arbeitslohn in einer Höhe erzielt haben, die in der Summe die 
in der Steuerklasse I enthaltenen, gesetzlich zu gewährenden Frei- und Pauschbeträge 
grundsätzlich nicht überschreitet (gerundet 10 200 Euro). Bei Ehegatten, die die Voraus-
setzungen des § 26 Absatz 1 EStG erfüllen, gilt der erhöhte Arbeitslohnbetrag, der den in 
der Lohnsteuerklasse III enthaltenen gesetzlichen Frei- und Pauschbeträgen entspricht 
(gerundet 19 400 Euro). Dabei ist es ausreichend, wenn bei diesen Ehegatten die Summe 
der Arbeitslöhne beider Ehegatten insgesamt die Bagatellgrenze nicht übersteigt, unab-
hängig davon, welcher den Betrag erzielt. Ist der Steuerpflichtige nach anderen Vorschrif-
ten verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben, bleibt diese Verpflichtung 
von der Änderung unberührt. 

Es werden damit die gleichen Jahresarbeitslohngrenzen (10 200 Euro bzw. 19 400 Euro) 
zu Grunde gelegt, wie bei der Ausnahmeregelung zu § 46 Absatz 2 Nummer 4 EStG (sie-
he Änderung durch das Jahressteuergesetz 2010 vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I 
S. 1768). Durch die Parallelität der beiden Ausnahmeregelungen wird sichergestellt, dass 
die Arbeitnehmer mit geringem Arbeitslohn insgesamt - also sowohl in Fällen der Eintra-
gung von Freibeträgen als auch wegen einer zu hohen Mindestvorsorgepauschale - von 
der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung befreit sind.  

Die Festlegung einer einheitlichen Jahresarbeitslohngrenze in § 46 Absatz 2 Nummer 3 
und 4 EStG ist aber nicht nur wegen der damit verbundenen Vermeidung von Bürokratie-
aufwand gerechtfertigt. Es wurde ebenfalls berücksichtigt, dass in der Veranlagung wegen 
der anderen - neben den Beiträgen für die gesetzliche und private Kranken- und Pflege-
versicherung - als Sonderausgaben abziehbaren Beträge regelmäßig die Differenz zwi-
schen der Mindestvorsorgepauschale und den abziehbaren Vorsorgeaufwendungen für 
Krankheit und Pflege ausgeglichen wird. 

Durch die Befreiung von der Veranlagungspflicht in den genannten Bagatellfällen wird das 
Besteuerungsverfahren somit weiter vereinfacht. Zum einen werden die Steuerpflichtigen 
in den niedrigen Einkommensbereichen von der Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung 
auf Grund einer Differenz zwischen der Mindestvorsorgepauschale und den als Vorsorge-
aufwendungen abziehbaren Beträge für die Kranken- und Pflegeversicherung befreit. Zum 
anderen werden die Finanzämter von dem Arbeitsaufwand und den Verwaltungskosten 
entlastet, die durch den Erlass eines Steuerbescheids entstehen, in dem regelmäßig kei-
ne Steuer festzusetzen ist. Das vorgesehene Verfahren ist insoweit bürgerfreundlich und 
bürokratieabbauend. 

Die Überwachung der Überschreitung der Bagatellgrenzen wird durch den umfangreichen 
Einsatz der Steueridentifikationsnummer in Zukunft problemlos möglich sein. Im Rahmen 
des geplanten flächendeckenden Einsatzes der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male wird es ermöglicht, auch mehrere elektronische Lohnsteuerbescheinigungen, soweit 
sie von verschiedenen Arbeitgebern geliefert wurden, zusammenzuführen und entspre-
chend auszuwerten. Mittels der Steueridentifikationsnummer wird auch eine Verknüpfung 
von Ehegattendaten möglich sein. 

Zur zeitlichen Anwendung siehe § 52 Absatz 55j EStG in der Fassung dieses Änderungs-
gesetzes. 
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Zu Nummer 31: 

§ 50 Absatz 1 Satz 3 und 4 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen im Zusammenhang mit der Aufhebung 
des § 9c EStG und der modifizierten Übernahme in den § 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG. 

Zu Nummer 32: 

§ 51 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c 

Durch die Ergänzung der Ermächtigungsgrundlage wird verdeutlicht, dass die Bundesre-
gierung ermächtigt ist, mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über den Nachweis 
von Spenden und Mitgliedsbeiträgen im Sinne des § 10b durch Rechtsverordnung zu er-
lassen und hierzu auch erleichterte Anforderungen an den Nachweis gehören können. 

Zu Nummer 33: 

Zu Buchstabe a: 

§ 52 Absatz 1 

Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG mit 
Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung des vorliegenden Änderungesetzes fortge-
schrieben. Damit gelten die Änderungen des Einkommensteuergesetzes durch dieses 
Gesetz, die ebenfalls am Tag nach der Verkündung in Kraft treten, erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 2011 bzw. für Arbeitslohn, der für einen nach dem 31. Dezember 2010 
endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird. 

Zu Buchstabe b: 

§ 52 Absatz 1 

Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 52 Absatz 1 EStG mit 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2012 fortgeschrieben. Damit gelten die Änderungen des Ein-
kommensteuergesetzes durch dieses Gesetz, die ebenfalls am 1. Januar 2012 in Kraft 
treten, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2012 bzw. für Arbeitslohn, der für einen 
nach dem 31. Dezember 2011 endenden Lohnzahlungszeitraum gezahlt wird. 

Zu Buchstabe c: 

§ 52 Absatz 24a (i.d.F. des Jahresteuergesetzes 2010) Satz 2 - neu - 

Die Anwendungsregelung entspricht der geltenden Regelung in § 52 Absatz 23e EStG 
und dient der Vermeidung von Härten in Bezug auf die Berücksichtigung von Kosten für 
die Betreuung behinderter Kinder. 

Zu Buchstabe d: 

§ 52 Absatz 34 Satz 9 - neu - 

Die Betriebsfortführungsfiktion des § 16 Absatz 3b EStG ist nur auf Betriebsaufgaben von 
ruhenden oder verpachteten Gewerbebetrieben oder Mitunternehmeranteilen anzuwen-
den, die nach dem Inkrafttreten des vorliegenden Änderungsgesetzes stattgefunden ha-
ben. Auf den Zeitpunkt der Betriebsaufgabeerklärung kommt es jedoch nicht an. Soweit 
also die Betriebsaufgabe bereits vor dem Tag nach der Verkündung des vorliegenden 
Änderungsgesetzes stattgefunden hat und die Betriebsaufgabeerklärung erst danach ab-
gegeben wird, ist § 16 Absatz 3b EStG nicht anzuwenden. In diesen Fällen gelten die 
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Grundsätze von R 16(5) EStR und H 16(5) EStH, die weitgehend inhaltsgleich zur gesetz-
lichen Regelung sind, fort. 

Zu Buchstabe e: 

§ 52 Absatz 50f Satz 4 - neu - 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von § 149 Absatz 2 Satz 2 AO. 
Diese Änderung soll erstmalig für Besteuerungszeiträume anwendbar sein, die nach dem 
31. Dezember 2010 beginnen. Zum gleichen Zeitpunkt muss auch die Verlängerung des 
Festsetzungszeitraums für Vorauszahlungen (§ 37 Absatz 3 Satz 3 EStG) anwendbar 
sein. 

Zu Buchstabe f: 

§ 52 Absatz 55j Satz 2 - neu - 

Durch den neuen Satz 2 wird sichergestellt, dass die für Bagatellfälle in § 46 Absatz 2 
Nummer 3 EStG vorgesehene Befreiung von der Veranlagungspflicht bereits ab 1. Januar 
2010 anzuwenden ist. Dadurch wird auch für die Veranlagungszeiträume 2010 (erstmali-
ger Anwendungszeitraum für den Pflichtveranlagungstatbestand nach den Änderungen 
durch das Bürgerentlastungsgesetz Krankenversicherung) und 2011 die vorgesehene 
Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens erreicht. 

Die rückwirkende Änderung berührt nur das Verhältnis Arbeitnehmer und Finanzamt. Eine 
Belastung der Arbeitgeber ist damit nicht verbunden. 

Zu Buchstabe g: 

§ 52 Absatz 62a - neu - 

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass auch nach Wegfall der Einkünfte- und Bezü-
gegrenze für volljährige Kinder beim Familienleistungsausgleich (§ 32 Absatz 4 Satz 2 
EStG) die Änderungsvorschrift des § 70 Absatz 4 EStG für Kindergeldfestsetzungen, die 
sich auf Zeiträume vor dem 1. Januar 2012 beziehen, weiterhin anwendbar ist. 

Zu Buchstabe h: 

§ 52 Absatz 68 - neu - 

Der neue Absatz 68 legt fest, dass die Änderungen zum Veranlagungswahlrecht bei Ehe-
gatten erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden sind. 

Zu Nummer 34: 

§ 52a Absatz 16a Satz 2 - neu - 

Anwendungsregelung der Neuregelung zum Kapitalertragsteuerverfahren bei Genossen-
schaften (vgl. § 44a Absatz 4b - neu - EStG). Die Neuregelung findet für Kapitalzuflüsse 
nach dem 31. Dezember 2011 Anwendung. 

Zu Nummer 35: 

§ 70 Absatz 4 - aufgehoben - 

Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der Abschaffung der Einkünfte- und 
Bezügegrenze für volljährige Kinder beim Familienleistungsausgleich (§ 32 Absatz 4 
Satz 2 EStG). Hierdurch entfällt auch die Notwendigkeit, Kindergeldfestsetzungen aufzu-
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heben oder zu ändern, wenn nachträglich bekannt wird, dass die Einkünfte und Bezüge 
des Kindes diese Grenze über- oder unterschreiten. 

Zu Artikel 2 (Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung): 

Zu Nummer 1: 

Zu Buchstabe a: 

Inhaltsübersicht - § 51 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderung von § 51 EStDV. 

Zu Buchstabe b: 

Inhaltsübersicht - Zu den §§ 26a bis 26c des Gesetzes 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die Aufhebung von § 26c EStG. 

Zu Buchstabe c: 

Inhaltsübersicht - § 61 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderung von § 61 EStDV. 

Zu Buchstabe d: 

Inhaltsübersicht - § 68 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die Änderung von § 68 EStDV. 

Zu Nummer 2: 

§ 50 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2a - neu - 

Durch die Ergänzung des § 50 werden bisher nur durch BMF-Schreiben oder durch die 
Entscheidung einer obersten Finanzbehörde der Länder und somit durch Verwaltungser-
lasse (sog. Katastrophenerlasse) geregelte vereinfachte Nachweisanforderungen nun-
mehr materiell-gesetzlich geregelt. Dabei geht es um Spenden zur Hilfe in Katastrophen-
fällen, die bereits vor der Einrichtung eines Sonderkontos den Zuwendungsempfänger 
erreichen oder zu denen ein nicht steuerbegünstigter Spendensammler aufgerufen hatte 
und von diesem an den endgültigen Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden. Der 
Spender soll auch in den letztgenannten Fällen seine Zuwendung als Sonderausgabe 
steuerlich geltend machen können. 

Durch die Regelung in einer Rechtsverordnung verdeutlicht der Gesetzgeber, dass die 
Nachweisanforderungen so einfach und unkompliziert wie möglich sein sollen und es sich 
insoweit nicht nur um Billigkeitsmaßnahmen der Verwaltung handelt. Dies dient zum einen 
der Rechtssicherheit der Spender und fördert darüber hinaus die Transparenz des steuer-
lichen Spendenrechts insgesamt. Spender, Spendenorganisationen und Verwaltung profi-
tieren von dieser gesetzlichen Festschreibung. 

Zu Nummer 3: 

§ 51 

Die Pauschalierungsvorschrift stellt ein steuerliches Wahlrecht dar, das jedes Jahr neu 
ausgeübt werden kann. Da nach derzeitiger Rechtslage im Falle der Pauschalierung die 
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Wiederaufforstungskosten unabhängig vom Wirtschaftsjahr ihrer Entstehung abgegolten 
sind, macht dies zur Vermeidung ungerechtfertigter Steuervorteile eine wirtschaftsjahres-
übergreifende Kontrolle der Steuererklärungen erforderlich. 

Künftig sollen die Wiederaufforstungskosten nicht mehr im Rahmen der Pauschalierung 
abgegolten werden, so dass ein jährlicher Wechsel zwischen Pauschalierung und Einzel-
nachweis und die wirtschaftsjahresübergreifende Kontrolle jedes Einzelfalls vermieden 
werden können. 

Durch die geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vom 5. Juni 2008 (BStBl II 
S. 960 und S. 968) muss geprüft werden, ob Wiederaufforstungskosten sofort abziehbare 
Betriebsausgaben oder als Herstellungskosten für ein Wirtschaftsgut Baumbestand dar-
stellen. Mit der Änderung und Klarstellung der Vorschrift wird einerseits der geänderten 
Rechtsprechung und andererseits den Empfehlungen des Bundesrechnungshofs hierzu 
Rechnung getragen. Infolgedessen waren die Pauschsätze von bisher 65 Prozent und 
40 Prozent abzusenken. 

Die Steuervereinfachung wird für die Steuerpflichtigen dadurch greifbar, dass einerseits 
durch die rechtsformneutrale Ausgestaltung der Vorschrift überflüssige Abgrenzungsrege-
lungen entfallen und andererseits durch die gesonderte Behandlung der Wiederauffors-
tungskosten ein ständiger Wechsel zwischen Pauschalierung und Einzelnachweis ver-
mieden werden kann. 

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 bestimmt die zur Pauschalierung Berechtigten. Die Einführung einer Hektar-
grenze soll sicherstellen, dass die Pauschalierung im Wesentlichen von kleineren Forst-
betrieben in Anspruch genommen werden kann. Damit kann auf den Nachweis der anfal-
lenden Betriebsausgaben verzichtet werden. Außerdem wird klargestellt, dass neben rei-
nen Forstbetrieben auch land- und forstwirtschaftliche Betriebe unter die Regelung fallen 
können. 

Zu Absatz 2 und Absatz 3: 

Die Absätze enthalten eine zielgenauere Beschreibung der Bemessungsgrundlage für die 
Pauschalierung. Die Regelungen sind auch im Falle der Entnahme entsprechend anzu-
wenden. 

Die Anpassung der Pauschsätze ist eine Folgeanpassung an die Regelungen in Absatz 4 
und entspricht den Empfehlungen des Bundesrechnungshofs. Die Berechnung der Pro-
zentsätze beruht auf den Auswertungen des Bundesministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz und den Abstimmungen mit den obersten Finanzbehör-
den der Länder.  

Zu Absatz 4: 

Mit den Pauschsätzen sind sämtliche Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit der 
forstwirtschaftlichen Nutzung der Flächen eines Wirtschaftsjahres stehen, abgegolten. 
Ausgenommen hiervon sind die Wiederaufforstungskosten und die Minderung des Buch-
werts für das jeweilige Wirtschaftsgut Baumbestand. 

Wiederaufforstungskosten können infolge der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
vom 5. Juni 2008 (BStBl II S. 960 und S. 968; vgl. hierzu auch BMF-Schreiben vom 
2. März 2010 – BStBl I S. 224) zu Herstellungskosten für ein neues Wirtschaftsgut Baum-
bestand oder zu sofort abziehbaren Betriebsausgaben führen. Die Pauschalierungsrege-
lung ist entsprechend anzupassen. 
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Die Abgeltungswirkung nach Absatz 4 erfasst grundsätzlich sämtliche mit Holznutzungen 
in Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben eines Wirtschaftsjahres. Da Bemes-
sungsgrundlage für die Betriebsausgaben die zugeflossenen Betriebseinnahmen sind, 
werden folgerichtig die abgeflossenen Betriebsausgaben nach den Grundsätzen des § 4 
Absatz 3 des Gesetzes abgegolten.  

Bei Betrieben im Sinne des Absatzes 1 nicht regelmäßig anfallende Wiederaufforstungs-
kosten können nicht pauschaliert werden. Entsprechendes gilt für Buchwertminderungen 
infolge des Abgangs eines Wirtschaftsguts Baumbestand. Diese Aufwendungen sind da-
her entweder als sofort abzugsfähige Betriebsausgaben oder als Herstellungskosten ge-
sondert zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 5: 

Die in Absatz 5 aufgeführten Sachverhalte sind bei der Ermittlung der pauschalen Be-
triebsausgaben nicht berücksichtigungsfähig und werden daher nach den allgemeinen 
Gewinnermittlungsgrundsätzen erfasst. 

Zu Nummer 4: 

§ 56 Satz 1 Nummer 1 

Notwendige Anpassung an die Abschaffung der getrennten und besonderen Veranlagung 
und die Einführung der Einzelveranlagung von Ehegatten (§§ 26a und 26c EStG). 

Zu Nummer 4: 

§ 61 

Infolge der Abschaffung der getrennten Veranlagung entfällt der bisherige Satz 1 in § 61 
EStDV, der die Einzelheiten des gemeinsamen Antrags auf anderweitige Zuordnung be-
stimmter steuerlicher Abzüge bei der getrennten Veranlagung regelt. Die Billigkeitsrege-
lung des bisherigen Satzes 2 bleibt für die mögliche hälftige Aufteilung von Kosten bei der 
künftigen Einzelveranlagung von Ehegatten nach § 26a -neu - EStG erhalten. 

Zu Nummer 5: 

§ 62d Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 2 Satz 1 

Die Änderungen sind redaktionelle Folgeänderungen der Einführung einer Einzelveranla-
gung von Ehegatten anstelle der getrennten Veranlagung (§ 26a - neu - EStG). 

Zu Nummer 7: 

§ 68 

Die Vorschrift des § 68 EStDV regelt wie bisher Einzelheiten zur Ermittlung des steuerli-
chen Nutzungssatzes. 

Wird ein amtlich anerkanntes Betriebsgutachten oder ein Betriebswerk im Rahmen der 
Betriebsplanung oder aus anderen Gründen erstellt, kann es der Festsetzung eines Nut-
zungssatzes zu Grunde gelegt werden. Die Vorschrift bestimmt deshalb, dass ein erstell-
tes, amtlich anerkanntes Betriebsgutachten oder Betriebswerk innerhalb eines Jahres 
nach dessen Aufstellung der Finanzbehörde vorlegt werden soll. Wird ein amtlich aner-
kanntes Betriebsgutachten oder Betriebswerk infolge eines Schadensereignisses für die 
weitere Betriebsplanung nachträglich erstellt, kann es ebenfalls der Festsetzung eines 
Nutzungssatzes zu Grunde gelegt werden. Die Rechtsänderung soll eine zeitnahe Prü-
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fung der Daten ermöglichen, anderenfalls können die Daten nicht der Festsetzung des 
Nutzungssatzes zu Grunde gelegt werden. 

Es handelt sich um eine Folgeanpassung an die geänderte Vorschrift des § 34b EStG. 
Gleichzeitig wird dadurch sichergestellt, dass die Bildung der Rücklage nach § 3 des 
Forstschäden-Ausgleichsgesetzes unverändert beibehalten werden kann.  

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 definiert den Nutzungssatz als maßgebliche Größe für die Vorschrift des § 34b 
Absatz 3 Nummer 2 EStG. 

Zu Absatz 2: 

Absatz 2 beschreibt die Grundlagen der Nutzungssatzfestsetzung und berücksichtigt die 
in § 34b Absatz 3 Nummer 2 EStG vorgenommenen Änderungen. 

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 wurde redaktionell angepasst. 

Zu § 68: 

Zu Nummer 8: 

§ 84 Absatz 1 

Mit der Änderung wird die allgemeine Anwendungsregelung in § 84 Absatz 1 EStG mit 
Inkrafttreten zum 1. Januar 2012 fortgeschrieben. Damit gelten die Änderungen der Ein-
kommensteuer-Durchführungsverordnung durch dieses Gesetz, die ebenfalls am 1. Janu-
ar 2012 in Kraft treten, erstmals für den Veranlagungszeitraum 2012. 

Zu Buchstabe b: 

§ 84 Absatz 11 - neu - 

Der neue Absatz 11 legt fest, dass die Änderungen zum Veranlagungswahlrecht bei Ehe-
gatten erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden sind. 

Zu Artikel 3 (Änderung der Abgabenordnung): 

Zu Nummer 1: 

§ 87a Absatz 6 

Nach dem bislang geltenden § 87a Absatz 6 AO kann das Bundesministerium der Finan-
zen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für die Fälle des § 87a 
Absatz 3 und 4 AO neben der qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signatur-
gesetz auch ein anderes sicheres Verfahren zulassen, das die Authentizität und die Integ-
rität des übermittelten elektronischen Dokuments sicherstellt. Das von der Finanzverwal-
tung angebotene ELSTER-Verfahren hat sich in der Praxis als sicher und zuverlässig er-
wiesen. Im neu gefassten Absatz 6 werden deshalb die bislang bestehende Befristung bis 
zum 31. Dezember 2011 und die Verpflichtung zur Evaluierung (bisheriger Satz 3) aufge-
hoben Ferner wird nunmehr gesetzlich klargestellt, dass das andere sichere Verfahren 
den Datenübermittler zu authentifizieren hat. Zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität der zu übermittelnden steuerlichen Daten werden diese mit den Authentisie-
rungsdaten verknüpft und verschlüsselt an die Steuerverwaltung übermittelt. 
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Somit können die Steuerpflichtigen auch künftig auf die kostenpflichtige Einschaltung von 
Zertifizierungsstellen und auf die Anschaffung von Kartenlesern verzichten. 

Zu Nummer 2: 

Zu Absatz 3: 

§ 89 Absatz 3 bis 7 - neu - 

Für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft werden nach 
§ 89 AO Gebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich grundsätzlich - wie die Gerichtsge-
bühren - nach dem Gegenstandswert. Maßgebend für die Bestimmung des Gegens-
tandswerts ist die steuerliche Auswirkung des vom Antragsteller dargelegten Sachver-
halts, nicht die Investitionssumme bzw. die Summe der Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten.  

Der Gegenstandswert beträgt nach § 89 Absatz 5 Satz 2 AO bislang mindestens 5 000 
Euro und ist nach der Regelung in Nummer 4.2.4 des Anwendungserlasses zu § 89 AO in 
analoger Anwendung des § 39 Absatz 2 GKG auf 30 Mio. Euro begrenzt. Die Gebühr be-
trägt damit nach geltendem Recht mindestens 121 Euro und höchstens 91 456 Euro. Das 
Aufkommen der Gebühren steht den Ländern zu, soweit die Finanzämter Auskunftsanträ-
ge bearbeiten; soweit das Bundeszentralamt für Steuern Auskunftsanträge bearbeitet, 
steht das Gebührenaufkommen dem Bund zu (§ 3 Absatz 5 Satz 3 AO). 

Durch die Neuregelung in § 89 Absatz 3 bis 7 AO soll die Gebührenpflicht für die verbind-
liche Auskunft auf wesentliche und aufwändige Fälle beschränkt werden. Dies ist in der 
Koalitionsvereinbarung vorgesehen und daher eine bedeutende steuerliche Zielsetzung 
der Bundesregierung. Mit der vorgesehenen Bagatellregelung wird sich künftig die Mög-
lichkeit verbessern, schon im Vorfeld einer Investitionsentscheidung in steuerlichen Fra-
gen Planungssicherheit zu erlangen, da eine entsprechende Kostenbelastung entfällt. 

Wann ein wesentlicher und aufwändiger Fall anzunehmen ist, soll entsprechend der bis-
herigen Systematik nach der Höhe des Gegenstandswerts bemessen werden, weil dies 
für die Betroffenen und die Finanzbehörden vorhersehbar ist. Eine Anknüpfung an die 
Bearbeitungszeit in der Finanzbehörde wäre für die Antragsteller hingegen nicht kalkulier-
bar, häufige Rechtsstreitigkeiten über die Angemessenheit der Bearbeitungsdauer wären 
wohl kaum vermeidbar. 

Die vielfach geforderte generelle Aufhebung der Gebührenpflicht ist allerdings nicht sach-
gerecht. Die Erteilung verbindlicher Auskünfte stellt weiterhin eine individuelle Unterstüt-
zung der steuerlichen Gestaltungsplanung einzelner Steuerpflichtiger dar. Dies darf nicht 
auf Kosten der Allgemeinheit geschehen. Verursachergerecht müssen die entsprechen-
den Verwaltungsmehraufwendungen dem individuell Begünstigten auch weiterhin in 
Rechnung gestellt werden. 

Zu berücksichtigen ist dabei im Übrigen, dass die Gebühr schon nach geltendem Recht 
ermäßigt werden kann, wenn ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vor 
Bekanntgabe der Entscheidung der Finanzbehörde zurückgenommen wird (§ 89 Absatz 3 
Satz 4 AO).  

Im Einzelnen 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 enthält die allgemeinen Grundsätze der Gebührenerhebung bei Auskunftsanträ-
gen. Der bisherige Satz 4 wird gestrichen, da die bislang hier angesiedelte Regelung aus 
Gründen der Rechtsklarheit nun im neuen Absatz 7 geregelt wird. 
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Zu Absatz 4 

Absatz 4 regelt bislang den Grundsatz, dass die Gebühren im Regelfall nach dem Ge-
genstandswert bemessen werden. Satz 4 bestimmte bislang, wann die Gebühren aus-
nahmsweise nach dem Zeitwert zu bemessen sind. Satz 4 wird gestrichen, da die bislang 
hier angesiedelte Regelung aus Gründen der Rechtsklarheit nun im neuen Absatz 6 gere-
gelt wird. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 ordnete in Satz 1 bislang die entsprechende Anwendung des § 34 des Gerichts-
kostengesetzes an und bestimmte in Satz 2, dass der Gegenstandswert in jedem Fall 
mindestens 5 000 Euro beträgt. 

Im neuen Satz 1 wird nun bestimmt, dass bei Ermittlung des Gegenstandswerts nun auch 
§ 39 Absatz 2 des Gerichtskostengesetzes entsprechend anzuwenden ist. Dies entspricht 
der bisherigen Verwaltungspraxis in Nummer 4.2.4 des Anwendungserlasses zu § 89 AO. 
Der Gegenstandswert ist damit weiterhin auf 30 Mio. Euro begrenzt; die Gebühr beträgt 
also wie bisher höchstens 91 456 Euro. 

Nach geltendem Recht beträgt die Gebühr bei einem Gegenstandswert bis zu 10 000 Eu-
ro lediglich 121 bis 196 Euro. Der neue Satz 2 enthält nun eine Bagatellgrenze in Höhe 
von 10 000 Euro. Beträgt der Gegenstandswert (d. h. die steuerliche Auswirkung des der 
Auskunft zugrunde liegenden Sachverhalts) weniger als 10 000 Euro, fallen keine Gebüh-
ren für die Bearbeitung des Auskunftsantrags an. Dieser Wert ist sachgerecht, da damit 
die Fälle von kleineren Investitionen bei kleinen oder mittleren Betrieben oder von Wer-
bungskosten bei Arbeitnehmern oder privaten Hausbesitzern typischerweise abgedeckt 
sind. Der Bearbeitungsaufwand der Finanzämter dürfte in diesen Fällen regelmäßig eher 
gering sein, was einen Verzicht auf die Gebühren rechtfertigt. Gleichzeitig ersparen sich 
nämlich die Finanzämter die Berechnung und Festsetzung der Gebühren und ggf. die 
Bearbeitung von Einsprüchen.  

Zu Absatz 6 

Der neue Absatz 6 enthält in Satz 1 die bisher in Absatz 4 Satz 4 angesiedelte Regelung, 
in welchen Fällen und wie die Gebühr nach dem Zeitwert zu bemessen ist. Macht der 
Steuerpflichtige keine oder keine belastbaren Angaben zum Gegenstandswert, ist er 
durch die Finanzbehörde zu schätzen. Ist ein Gegenstandswert nicht einmal durch Schät-
zung bestimmbar, richtet sich die Gebühr nach dem Zeitwert. 

Bislang war bei einer Bearbeitungszeit von bis zu zwei Stunden eine Gebühr von bis zu 
200 Euro zu entrichten. Satz 2 ordnet hierzu nun an, dass keine Gebühr erhoben wird, 
wenn die Bearbeitungszeit weniger als zwei Stunden beträgt. Diese Bagatellregelung ent-
spricht in ihrer finanziellen Auswirkung annähernd der Bagatellregelung nach Absatz 5 
Satz 2.  

Zu Absatz 7 

Bislang sah § 89 Absatz 3 Satz 4 AO vor, dass die Gebühr ermäßigt werden kann, wenn 
ein Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vor Bekanntgabe der Entscheidung 
der Finanzbehörde zurückgenommen wird. Unklar war, ob daneben die Billigkeitsregelun-
gen der Abgabenordnung (insbesondere § 227 AO) oder des Verwaltungskostengesetzes 
(§ 19 VwKostG) anwendbar waren. In Anlehnung an § 234 Absatz 2 AO wird nun in 
Satz 1 des neuen Absatzes 7 klargestellt, dass auf die Gebühr ganz oder teilweise ver-
zichtet werden kann, wenn ihre Erhebung nach Lage des einzelnen Falls unbillig wäre. 
Absatz 7 Satz 2 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in Absatz 3 Satz 4. 
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Zu Nummer 3: 

§ 138 Absatz 3 

Die Mitteilungen nach § 138 Absatz 2 AO sind gegenwärtig – wie die Mitteilungen nach 
Absatz 1 – innerhalb eines Monats nach dem meldepflichtigen Ereignis zu erstatten. Künf-
tig genügt es, wenn diese Mitteilungen erst sechs Monate nach Ablauf des Kalenderjahres 
erstattet werden, in dem das meldepflichtige Ereignis eingetreten ist. Für die Mitteilungen 
nach Absatz 1 verbleibt es bei der bestehenden Monatsfrist. 

Zu Nummer 4: 

§ 149 Absatz 2 Satz 2 

Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr beziehen (wie z. B. die Einkommensteu-
ererklärungen), sind grundsätzlich spätestens fünf Monate nach Ablauf des Veranla-
gungszeitraums abzugeben (§ 149 Absatz 2 Satz 1 AO). Veranlagungszeitraum für die 
Einkommensteuer ist das Kalenderjahr (§ 25 Absatz 1 EStG), und zwar auch dann, wenn 
der Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft oder aus Gewerbebetrieb nach einem vom Ka-
lenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr ermittelt wird. 

Im Gegensatz zu Gewerbetreibenden, deren Wirtschaftsjahr in den meisten Fällen mit 
dem Kalenderjahr identisch ist, ermitteln Land- und Forstwirte ihren Gewinn grundsätzlich 
nach einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr, das in der Regel den Zeit-
raum vom 1. Juli bis zum 30. Juni umfasst (§ 4a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 EStG; zu den 
Ausnahmen siehe § 8c EStDV). Der Gewinn des abweichenden Wirtschaftsjahrs ist bei 
Land- und Forstwirten den beiden Veranlagungszeiträumen zeitanteilig zuzuordnen, wäh-
rend bei Gewerbetreibenden mit einem vom Kalenderjahr abweichendem Wirtschaftsjahr 
der Gewinn in voller Höhe in dem Veranlagungszeitraum erfasst wird, in dem das Kalen-
derjahr endet (§ 4a Absatz 2 EStG). 

Wegen dieser Besonderheiten bestimmt § 149 Absatz 2 Satz 2 AO für Steuerpflichtige, 
die den Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft nach einem vom Kalenderjahr abweichen-
den Wirtschaftsjahr ermitteln, dass für sie die Steuererklärungsfrist nicht vor Ablauf des 
dritten Monats nach Ablauf des Wirtschaftsjahres endet, das in dem Kalenderjahr begon-
nen hat, für das die Steuererklärung abzugeben ist. 

Dies hat zur Folge, dass diese Steuerpflichtigen mit einem vom Kalenderjahr abweichen-
den Wirtschaftsjahr für die Abgabe der Steuererklärungen im Vergleich zu Steuerpflichti-
gen mit gewerblichen Einkünften mit einem Wirtschaftsjahr, das mit dem Kalenderjahr 
übereinstimmt, zwei Monate weniger für die Erstellung ihrer Steuererklärungen zur Verfü-
gung stehen. Diese Ungleichbehandlung soll mit der Änderung des § 149 Absatz 2 Satz 2 
AO beseitigt werden.  

Zu Nummer 5: 

§ 150 Absatz 6 und 7 

Während Absatz 6 die elektronische Abgabe von Steuererklärungen, die wahlweise auf 
Papiervordrucken oder elektronisch übermittelt werden können, und sonstige Datenüber-
mittlungen betrifft, regelt der mit dem Steuerbürokratieabbaugesetz vom 20. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2850) eingeführte Absatz 7 die elektronische Abgabe von Steuererklä-
rungen, bei denen eine gesetzliche Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung besteht. 

Abweichend vom Grundprinzip des § 87a Absatz 3 Satz 2 AO wird für die elektronische 
Übermittlung von Steuererklärungen - sowohl in den Fällen freiwilliger elektronischer Ü-
bermittlung als auch in den Fällen verpflichtender elektronischer Übermittlung - bestimmt, 
dass bei der Datenübermittlung - anstelle der qualifizierten elektronischen Signatur - ein 
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anderes sicheres Verfahren zu verwenden ist, das den Datenübermittler authentifiziert 
und die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes gewähr-
leistet. Das von der Finanzverwaltung bereits in der Vergangenheit eingesetzte Verfahren 
(ELSTER-Authentifizierungsverfahren) hat sich als sicher und zuverlässig erwiesen (siehe 
Begründung zu § 87a Absatz 6 AO). Damit wird die Möglichkeit beibehalten, dass auch im 
Anwendungsbereich dieser Regelungen die Steuerpflichtigen auf die kostenpflichtige Ein-
schaltung von Zertifizierungsstellen und auf die Anschaffung von Kartenlesern verzichten 
können, was bei der Forderung nach einer qualifizierten elektronischen Signatur ansons-
ten unerlässlich wäre. Auch für die Finanzverwaltung wäre die Verwendung der qualifizier-
ten elektronischen Signatur bei der Annahme von Steuererklärungen technisch nur mit 
erheblichem Aufwand leistbar, ohne dass dies im Vergleich mit den zusätzlichen Kosten 
mit einem nennenswerten Gewinn an Sicherheit verbunden wäre. Zugunsten der Steuer-
pflichtigen gilt wegen des gesetzlich angeordneten Verzichts auf die Verwendung einer 
qualifizierten elektronischen Signatur die Beweiskraftregelung des § 87a Absatz 5 Satz 2 
AO nicht. 

Durch die Neufassung der beiden Absätze wird die Vorschrift im Interesse der Rechts-
klarheit verschlankt. 

Zu Nummer 6: 

§ 233a Absatz 2 Satz 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des § 149 Absatz 2 Satz 2 AO.  

Zu Nummer 7: 

§ 270 

Die Änderungen sind redaktionelle Folgeänderungen der Einführung einer Einzelveranla-
gung von Ehegatten anstelle der getrennten Veranlagung (§ 26a - neu - EStG; vgl. 
Artikel 1 Nummer 16). 

Zu Artikel 4 (Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung): 

Zu Nummer 1: 

Zu Buchstabe a: 

Artikel 97 § 10a Absatz 1 

Die Vorschrift enthält die Anwendungsregelung zur Änderung des § 150 Absatz 7 AO. 

Zu Buchstabe b: 

Artikel 97 § 10a Absatz 3 

Die Vorschrift enthält die Anwendungsregelung zur Änderung des § 149 Absatz 2 Satz 2 
AO. Die Verlängerung der Steuererklärungsfrist soll erstmals für Steuererklärungen und 
Zinsfestsetzungen gelten, die den Veranlagungszeitraum 2011 betreffen. 

Zu Nummer 2: 

Artikel 97 § 15 Absatz 11 - neu - 

Die Vorschrift enthält die Anwendungsregelungen zur Änderung des § 233a Absatz 2 
Satz 2 AO. Die Verlängerung der Karenzzeit zur Verzinsung nach § 233a AO soll erstmals 
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für Steuererklärungen und Zinsfestsetzungen gelten, die den Veranlagungszeitraum 2011 
betreffen. 

Zu Nummer 3: 

Artikel 97 § 17e - neu - 

Die Vorschrift enthält die erforderliche Anwendungsregelung zur Änderung des § 270 AO. 
Die Änderung ist danach - ebenso wie der nach Artikel 1 Nummer 16 neu gefasste § 26a 
EStG - erstmals für den Veranlagungszeitraum 2013 anzuwenden. 

Zu Nummer 4: 

Artikel 97 § 24 - neu - 

Die Änderung der Gebührenregelung für die Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft erfolgt nur mit Wirkung für die Zukunft. Wer eine verbindliche Aus-
kunft vor Inkrafttreten der Neuregelung beantragt hat, hat dies in Kenntnis der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Gebührenpflicht getan. 

Zu Artikel 5 (Änderung des Umsatzsteuergesetzes): 

Zu Nummer 1: 

§ 14 

Die bisherige Regelung des § 14 Absatz 3 UStG sieht für auf elektronischem Weg über-
mittelte Rechnungen hohe technische Anforderungen vor. 

Durch die Neufassung des § 14 Absatz 1 und 3 UStG werden diese Anforderungen an 
eine elektronische Rechnung für die Belange der Umsatzsteuer deutlich reduziert und ein 
wichtiger Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet. Bereits der Koalitionsvertrag vom 
26. Oktober 2009 enthält die Vorgabe, dass die elektronische Rechnungsstellung auf 
möglichst unbürokratische Weise ermöglicht werden soll. Die Änderungen nutzen vorhan-
dene Spielräume des derzeit geltenden Unionsrechts aus, um die Anforderung an die e-
lektronische Rechnung zu reduzieren. Im Übrigen entsprechen die Änderungen auch den 
aktuellen Bestrebungen auf unionsrechtlicher Ebene. Am 13. Juli 2010 wurde die Richtli-
nie 2010/45/EU des Rates zu den Rechnungsstellungsvorschriften verabschiedet, die 
zum 1. Januar 2013 in nationales Recht umzusetzen ist. Hiernach sind ab dem 1. Januar 
2013 zwingend Papier- und elektronische Rechnungen gleich zu behandeln. 

Zu Buchstabe a: 

§ 14 Absatz 1 

Die Neufassung des § 14 Absatz 1 UStG dient der umsatzsteuerlichen Gleichstellung von 
Papier- und elektronischen Rechnungen. § 14 Absatz 1 Satz 6 UStG definiert eine elekt-
ronische Rechnung als eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt 
und empfangen wird. Hierunter fallen Rechnungen, die per E-Mail, im EDI-Verfahren, als 
PDF- oder Textdatei, per Computer-Telefax oder Fax-Server (nicht aber Standard-
Telefax) oder im Wege des Datenträgeraustauschs übermittelt werden.  

Die Gleichstellung führt zu keiner Erhöhung der Anforderungen an Papierrechnungen. Bei 
Papierrechnungen sind bereits nach den bestehenden Grundsätzen der ordnungsmäßi-
gen Buchführung die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit zu gewährleisten. Die Regelungen in § 14 Absatz 1 Satz 2 bis 4 UStG haben in-
soweit lediglich deklaratorischen Charakter.  
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Sowohl der Rechnungsaussteller als auch der Rechnungsempfänger müssen während 
der jeweils für sie geltenden Dauer der Aufbewahrungsfrist nach § 14b UStG die Echtheit 
der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit gewähr-
leisten. Unter Echtheit der Herkunft ist die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstel-
lers (leistender Unternehmer oder Leistungsempfänger in dem Fall der Gutschrift oder 
Dritter, sofern sich der leistende Unternehmer oder der Leistungsempfänger in dem Fall 
der Gutschrift eines Dritten zur Rechnungsstellung bedient) zu verstehen. Unversehrtheit 
des Inhalts liegt vor, wenn die nach dem Umsatzsteuergesetz erforderlichen Angaben 
nicht geändert wurden. 

Den unionsrechtlichen Vorgaben in Artikel 233 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a und b und 
Absatz 2 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. EU 2006 Nr. L 347, S. 1) - Mehrwertsteuer-
Systemrichtlinie - entsprechend sah bisher § 14 Absatz 3 UStG für auf elektronischem 
Weg übermittelte Rechnungen vor, dass die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit 
des Inhalts durch eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektroni-
sche Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signaturgesetz (bisher § 14 Absatz 3 
Nummer 1 UStG) oder durch elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der 
Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen As-
pekte des elektronischen Datenaustausches (bisher § 14 Absatz 3 Nummer 2 UStG) ge-
währleistet sein mussten.  

Artikel 233 Absatz 1 Satz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie räumt den Mitgliedstaaten 
jedoch ebenfalls die Möglichkeit ein, auch andere elektronische Rechnungen anzuerken-
nen. Von dieser Option wird nunmehr Gebrauch gemacht.  

Das Erfordernis der Echtheit der Herkunft und der Unversehrtheit des Inhalts bleiben als 
abstrakte Voraussetzungen für die umsatzsteuerliche Anerkennung von elektronischen 
Rechnungen bestehen; jedoch werden die sonstigen Vorgaben für elektronische Rech-
nungen aufgegeben. Somit sind keine technischen Verfahren mehr vorgegeben, die die 
Unternehmen verwenden müssen. Die Regelung ist technologieneutral ausgestaltet. Dies 
entspricht bereits Artikel 233 Absatz 1 Unterabsatz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie in 
der Fassung der Richtlinie 2010/45/EU des Rates zu den Rechnungsstellungsvorschriften 
vom 13. Juli 2010. Hiernach ist der Unternehmer bei Papier- und elektronischen Rech-
nungen frei darin, innerbetriebliche (Kontroll-)Verfahren festzulegen, die einen verlässli-
chen Prüfpfad zwischen der Rechnung und der dieser zugrunde liegenden Leistung 
schaffen und somit die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Les-
barkeit der Rechnung gewährleisten. Es kann insbesondere auf die Verfahren zurückge-
griffen werden, die der Unternehmer aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen zum Ab-
gleich der Rechnung mit der Zahlung einsetzt. 

Bei Eingang einer elektronischen Rechnung hat der Leistungsempfänger sich in der glei-
chen Weise wie bei einer Papierrechnung von der Echtheit der Herkunft und der Unver-
sehrtheit des Inhalts der Rechnung zu überzeugen. Er hat die in der Rechnung enthalte-
nen Angaben auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Für die Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für den Vorsteuerabzug (z. B. ordnungsgemäße Rechnung, 
Leistungsbezug für sein Unternehmen, Höhe der gesetzlich geschuldeten Steuer) trägt 
der Unternehmer die Feststellungslast.  

Auch bei elektronischen Rechnungen sind § 147 AO, die Grundsätze ordnungsmäßiger 
DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) und die Grundsätze zum Datenzugriff und 
zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) zu beachten. Danach hat die Speicherung 
der Inhalts- und Formatierungsdaten der elektronischen Rechnung auf einem Datenträger 
zu erfolgen, der Änderungen nicht mehr zulässt. Der Originalzustand der übermittelten 
Daten muss erkennbar sein. Dies entspricht der derzeitigen Verwaltungsanweisung zur 
elektronischen Archivierung von Rechnungen nach § 14b UStG und steht im Einklang mit 
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Unionsrecht, da Artikel 247 Absatz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie den Mitgliedstaaten 
das Recht einräumt vorzuschreiben, dass Rechnungen in Originalform aufzuwahren sind. 

Zu Buchstabe b: 

§ 14 Absatz 3 

Nach den bisherigen Regelungen in § 14 Absatz 3 Nummer 1 und 2 UStG wurden auf 
elektronischem Weg übermittelte Rechnungen für umsatzsteuerliche Zwecke nur aner-
kannt, wenn die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts durch eine quali-
fizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische Signatur mit Anbieter-
Akkreditierung nach dem Signaturgesetz oder durch elektronischen Datenaustausch (EDI) 
nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über 
die rechtlichen Aspekte des elektronischen Datenaustausches gewährleistet wurden. 

Diese bisher sehr hohen Anforderungen werden durch die Neufassung des § 14 Absatz 1 
und 3 UStG aufgehoben. Elektronische Rechnungen im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 6 
UStG sind unter den in § 14 Absatz 1 Satz 2 bis 4 UStG genannten Voraussetzungen 
anzuerkennen. 

Die Neufassung des § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 UStG nennt als Beispiele von 
Technologien, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts bei einer 
elektronischen Rechnung gewährleisten, zum einen die qualifizierte elektronische Signa-
tur oder die qualifizierte elektronische Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Sig-
naturgesetz und zum anderen den elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 
der Empfehlung 94/820/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen 
Aspekte des elektronischen Datenaustauschs (ABl. EG Nr. L 338, S. 98), wenn in der Ver-
einbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die die 
Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten. Dies entspricht 
bereits Artikel 233 Absatz 2 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie in der Fassung der Richtlinie 
2010/45/EU des Rates zu den Rechnungsstellungsvorschriften vom 13. Juli 2010. Hierbei 
handelt es sich um ein Angebot an Unternehmer, die an den bisher gebräuchlichen Ver-
fahren festhalten wollen. Sie können weiterhin die ihnen bekannten Verfahren anwenden. 
Die Regelung stellt darüber hinaus sicher, dass elektronische Rechnungen, die auf diesen 
Verfahren basieren, unionsweit für Zwecke des Vorsteuerabzugs grundsätzlich anzuer-
kennen sind. Die Gewährleistung der Unversehrtheit des Inhalts setzt natürlich voraus, 
dass die nach dem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert wurden. Neben den in 
§ 14 Absatz 3 Nummer 1 und 2 UStG genannten Verfahren kommen aber auch andere 
Verfahren zur Sicherstellung der Echtheit der Herkunft und der Unversehrtheit des Inhalts 
elektronischer Rechnungen in Betracht. 

Zu Nummer 2: 

§ 27 Absatz 17 - neu - 

Die Änderungen in § 14 Absatz 1 und 3 UStG sind erstmals auf Rechnungen anzuwen-
den, die nach dem 30. Juni 2011 ausgestellt werden, sofern die zugrunde liegenden Um-
sätze nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt werden. 

Zu Nummer 3: 

§ 27b Absatz 2 Satz 2 und 3 - neu - 

Die Reduzierung der Anforderungen an eine elektronische Rechnung und der damit ein-
hergehende Bürokratieabbau für die Unternehmen kann nicht einseitig zu Lasten einer 
effektiven Steuerbetrugsbekämpfung gehen und zu Risiken für die Haushalte von Bund 
und Ländern führen.  
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Die Herabsetzung der Anforderungen an elektronische Rechnungen durch die Neufas-
sung des § 14 Absatz 1 und 3 UStG bedarf daher zwangsläufig einer Ergänzung des 
§ 27b UStG, um auch weiterhin eine effektive Umsatzsteuerkontrolle sicherzustellen. Da-
her wird geregelt, dass im Rahmen einer Umsatzsteuer-Nachschau auch elektronisch 
gespeicherte Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, andere Urkunden und elektro-
nische Rechnungen im Sinne des § 14 Absatz 1 Satz 6 UStG auf Verlangen durch den 
die Umsatzsteuer-Nachschau durchführenden Amtsträger eingesehen werden können. 
Soweit dies für die Feststellung von Sachverhalten, die für die Besteuerung erheblich sein 
können, erforderlich ist, hat der die Umsatzsteuer-Nachschau durchführende Amtsträger 
das Recht, die eingesetzten Datenverarbeitungssysteme zu nutzen. 

Zu Artikel 6 (Änderung der Steuerdaten-Übermittlungsverordnung): 

§ 6 Absatz 1 

Abweichend vom Grundprinzip des § 87a Absatz 3 Satz 2 AO bestimmen § 150 Absatz 6 
und 7 AO, dass bei der Datenübermittlung - anstelle der qualifizierten elektronischen Sig-
natur - ein anderes sicheres Verfahren zu verwenden ist, das den Datenübermittler au-
thentifiziert und die Vertraulichkeit und Integrität des elektronisch übermittelten Datensat-
zes gewährleistet. Das von der Finanzverwaltung bereits in der Vergangenheit eingesetz-
te Verfahren (ELSTER-Authentifizierungsverfahren) hat sich als sicher und zuverlässig 
erwiesen (siehe Begründung zu § 87a Absatz 6 AO). Es wird klargestellt, dass das siche-
re Verfahren den Datenübermittler zu authentifizieren hat. Zur Gewährleistung der Ver-
traulichkeit und Integrität der zu übermittelnden steuerlichen Daten werden diese mit den 
Authentisierungsdaten verknüpft und verschlüsselt an die Steuerverwaltung übermittelt 
(siehe Begründung zu § 150 Absatz 6 und 7 AO). § 6 Absatz 1 StDÜV ist auf Grund der 
Änderung des § 150 Absatz 6 und 7 AO redaktionell anzupassen. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Bewertungsgesetzes): 

Zu Nummer 1: 

§ 151 Absatz 3 Satz 1 

Die Änderung erweitert den Anwendungsbereich der Basiswertregelung. Bisher gilt diese 
nur für Feststellungen nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BewG. Aber auch in 
den Fällen des § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BewG, in denen Werte von anderen als 
in den Nummern 1 bis 3 genannten Vermögensgegenständen und von Schulden, die 
mehreren Personen zustehen, festzustellen sind, ist die Basiswertregelung sinnvoll. Ins-
besondere bei vermögensverwaltenden Gesellschaften mit einer Vielzahl von Beteiligten 
(z. B. ein nichtgewerblicher Fonds) führt die Anwendung der Basiswertregelungen zur 
Vereinfachung des Verfahrens für den Steuerpflichtigen und die Verwaltung. 

Zu Nummer 2: 

§ 153 Absatz 2 Satz 3 - neu - 

Im Rahmen der Bewertung des Erbbaugrundstücks besteht bei der Ermittlung des Ge-
bäudewertanteils das Problem, dass auf Unterlagen zurückgegriffen werden muss, die in 
der Regel nur dem Eigentümer des Erbbaurechts, nicht aber dem Erbbaurechtsverpflich-
teten zur Verfügung stehen (z. B. Nutzungsentgelte, Bruttogrundfläche, Nutzung und Aus-
stattung des Gebäudes). Insoweit bestehen für den Erbbaurechtsverpflichteten erhebliche 
Schwierigkeiten, in seiner Feststellungserklärung die zur Bewertung erforderlichen Anga-
ben zu machen, wenn der Erbbauberechtigte ihm mit Auskünften nicht behilflich ist. Die 
Änderung stellt klar, dass der Erbbauberechtigte im Besteuerungsverfahren des Erbbau-
rechtsverpflichteten erklärungspflichtig und damit auch Beteiligter nach § 154 BewG ist. 
Dasselbe gilt, wenn im Rahmen der Bewertung des Erbbaurechts vom Erbbauverpflichte-
ten Angaben benötigt werden. 
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Zu Nummer 3: 

§ 154 Absatz 1 Nummer 3 - neu - 

Die bisherige Regelung ist nicht eindeutig, da nicht hinreichend klar erkennbar ist, ob der 
Begriff des Beteiligten im Sinne des Bewertungsgesetzes identisch ist mit dem Begriff des 
Beteiligten im Sinne des § 78 AO. Danach sind unter Beteiligten in der Regel die Steuer-
pflichtigen (§ 33 Absatz 1 AO) zu verstehen. Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetz bestimmt in § 20 ErbStG und das Grunderwerbsteuergesetz in § 13 GrEStG, wer 
Steuerschuldner (§ 43 AO) und damit Steuerpflichtiger (§ 33 Absatz 1 AO) ist.  

Beteiligter am Feststellungsverfahren im Sinne des § 154 Absatz 1 BewG soll auch der 
Steuerschuldner der Erbschaft-/Schenkungsteuer nach dem ErbStG bzw. der Grunder-
werbsteuer nach dem GrEStG sein. Dies stellt sicher, dass der Steuerpflichti-
ge/Steuerschuldner der Erbschaft-/Schenkungsteuer bzw. Grunderwerbsteuer immer am 
Verfahren der Feststellung der Besteuerungsgrundlagen beteiligt wird, die unmittelbar 
oder mittelbar im Rahmen seiner Steuerfestsetzung berücksichtigt werden. Da die Fest-
stellung nach § 151 Absatz 1, Absatz 5 Satz 1 BewG nur bei Fällen von Bedeutung vor-
genommen wird, muss der Steuerpflichtige / Steuerschuldner der Erbschaft-/ Schen-
kungsteuer bzw. Grunderwerbsteuer aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit hierüber auch 
Kenntnis erlangen und die Möglichkeiten der außergerichtlichen und/oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfsverfahren dürfen ihm nicht genommen werden. 

Zu Nummer 4: 

§ 205 Absatz 1 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt der Änderungen der §§ 151, 153 und 
154 BewG. Danach sind die Änderungen erstmals auf Bewertungsstichtage nach dem 
Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes anzuwenden. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes): 

Zu Nummer 1: 

§ 13a Absatz 1 Satz 5 und 6 - neu - 

Die Angaben zur Ausgangslohnsumme und zur Anzahl der Beschäftigten sind notwendig, 
um prüfen zu können, ob die Lohnsummenbedingung im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 
bis 5 ErbStG erfüllt ist. Bislang teilt das Betriebsstättenfinanzamt die Ausgangslohnsum-
me und die Anzahl der Beschäftigten nur nachrichtlich dem anfordernden Finanzamt mit 
(vgl. Abschnitt 7 der gleich lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 
vom 30. März 2009, BStBl I 2009, S. 713) und stellt sie nicht förmlich fest. Bei mehrstufi-
gen Beteiligungsstrukturen muss diese Prüfung auf jeder einzelnen Beteiligungsstufe er-
folgen. Erst nach Ablauf der Behaltensfristen von fünf bzw. sieben Jahren kann die er-
reichte Mindestlohnsumme mit der Ausgangslohnsumme verglichen werden. Weil ihr Wert 
bislang nicht förmlich festgestellt werden kann, besteht für den Steuerpflichtigen und die 
Finanzverwaltung insoweit keine Rechtssicherheit. Wird die Ausgangslohnsumme im 
Rahmen einer notwendigen Nachversteuerung bedeutsam, ist ihre zutreffende Höhe nur 
durch eine Rückschau zu beurteilen, die je nach Arbeitsablauf Angaben zu Wirtschaftsjah-
ren einschließt, die bis zu 12 Jahre zurückliegen. In tatsächlicher Hinsicht treten zusätzli-
che Schwierigkeiten auf, wenn die Ausgangslohnsumme über mehrere Beteiligungsstufen 
(Mehrstufenverfahren) ermittelt werden muss. 

Die Ausgangslohnsumme und die Anzahl der Beschäftigten sollen nach den allgemeinen 
Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 179 ff. AO) und unter Beachtung der bestehenden 
Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes (§§ 151 bis 156 BewG) gesondert fest-
gestellt werden, wenn der gemeine Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils am 
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Betriebsvermögen oder von Anteilen an Kapitalgesellschaften nach § 151 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 3 BewG gesondert festgestellt wird. Die Feststellung des Werts der Aus-
gangslohnsumme und der Anzahl der Beschäftigten stellen jeweils einen Verwaltungsakt 
im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des Feststellungsbescheids ist das 
jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit zuständige Betriebsfinanzamt. Durch 
die Feststellung dieser Werte kann deren zutreffende Höhe zeitnah zum Besteuerungs-
zeitpunkt ermittelt und überprüft werden. Das gesamte Verfahren wird sowohl für den 
Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher und einfacher zu 
handhaben. 

Zu Nummer 2: 

Zu Buchstabe a: 

§ 13b Absatz 2 Satz 3 

Für das Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 bis 5 
ErbStG, welches dem Betrieb im Besteuerungszeitpunkt weniger als zwei Jahre zuzu-
rechnen war, soll der in der Praxis bereits gebräuchliche Begriff „junges Verwaltungsver-
mögen“ gesetzlich definiert werden. 

Zu Buchstabe b: 

§ 13b Absatz 2 Satz 8 und 9 - neu - 

Die Angaben zum Verwaltungsvermögen und zum jungen Verwaltungsvermögen sind 
notwendig, um prüfen zu können, ob die Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG gewährt 
werden kann. Bislang teilt das Betriebsfinanzamt die Summe der gemeinen Werte des 
Verwaltungsvermögens und die Summe der gemeinen Werte des jungen Verwaltungs-
vermögen nachrichtlich dem anfordernden Finanzamt mit (vgl. Abschnitt 7 der gleich lau-
tenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder vom 30. März 2009 (BStBl I 
2009, S. 713) und stellt sie nicht förmlich fest. Bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen 
muss diese Prüfung auf jeder einzelnen Beteiligungsstufe erfolgen. Die Entscheidung, ob 
Beteiligungen an einem Betriebsvermögen oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft bei 
dem Betrieb, zu dem sie gehören, Verwaltungsvermögen darstellen, hängt davon ab, wie 
hoch die Quote des Verwaltungsvermögens bei der Beteiligungsgesellschaft ist. Eine 
steuerliche Auswirkung tritt jedoch letztlich erst im Rahmen der Erbschaft- oder Schen-
kungsteuerfestsetzung ein, in welcher alle zuvor nur nachrichtlich ermittelten Angaben mit 
einfließen.  

Das Verwaltungsvermögen und das junge Verwaltungsvermögen sollen nach den allge-
meinen Vorschriften der Abgabenordnung (§§ 179 ff AO) und unter Beachtung der beste-
henden Verfahrensvorschriften des Bewertungsgesetzes (§§ 151 bis 156 BewG) geson-
dert festgestellt werden, wenn der gemeine Wert des Betriebsvermögens oder des Anteils 
am Betriebsvermögen oder von Anteilen an Kapitalgesellschaften nach § 151 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2 und 3 BewG gesondert festgestellt wird. Die Feststellung des Werts des 
Verwaltungsvermögens und des jungem Verwaltungsvermögens stellen jeweils einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 118 AO dar. Zuständig für den Erlass des Feststellungs-
bescheids ist das jeweils für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit zuständige Be-
triebsfinanzamt. Durch die Feststellung dieser Werte kann deren zutreffende Höhe zeit-
nah zum Besteuerungszeitpunkt ermittelt und überprüft werden. Das gesamte Verfahren 
wird sowohl für den Steuerpflichtigen als auch für die Finanzverwaltung übersichtlicher 
und einfacher zu handhaben. 

Zu Nummer 3: 

§ 37 Absatz 6 - neu - 
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Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt der Änderungen der §§ 13a und 13b 
BewG. Danach sind die Änderungen erstmals auf Erwerbe anzuwenden, für die die Steu-
er nach dem Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes anzuwenden. 

Zu Artikel 9 (Änderung der Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung): 

Zu Nummer 1: 

§ 1 Absatz 4 Nummer 2 

Vermögensverwahrer und -verwalter können bis zu einer Bagatellgrenze von 5 000 Euro 
auf eine Anzeige der von ihnen für den Erblasser verwahrten bzw. verwalteten Vermö-
gensgegenstände verzichten. Zur weiteren Reduzierung bürokratischen Aufwands wird 
die Grenze auf 10 000 Euro verdoppelt, sodass dann in vielen Fällen mit geringeren 
Guthabenständen eine Anzeige bei der Finanzverwaltung unterbleiben kann. 

Zu Nummer 2: 

§ 12 

Durch die Neufassung des § 12 ErbStDV wird bestimmt, dass die Änderungen der Erb-
schaftsteuer-Durchführungsverordnung erstmals auf Erwerbe anzuwenden sind, für die 
die Steuer nach dem Tag der Verkündung des vorliegenden Änderungsgesetzes entsteht. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes): 

§ 18 Absatz 1 Satz 3 - aufgehoben -, Abschnitt 8 - neu -, § 22a - neu -, Abschnitt 9 - neu - 

Nach § 18 GrEStG obliegen den Gerichten, Behörden und Notaren Anzeigepflichten im 
Zusammenhang mit der Beurkundung von Rechtsvorgängen, die einen Rechtsträger-
wechsel an einem inländischen Grundstück betreffen. Der Anzeige ist eine beglaubigte 
Abschrift der Urkunde über den Rechtsvorgang, den Antrag, den Beschluss oder die Ent-
scheidung beizufügen. Eine elektronische Übermittlung der Anzeige ist nach § 18 Ab-
satz 1 Satz 3 GrEStG bisher ausgeschlossen. 

Mit der Streichung des Satzes 3 in § 18 Absatz 1 GrEStG und der Aufnahme einer Er-
mächtigungsgrundlage zur Regelung eines Verfahrens zur elektronischen Übermittlung 
der Anzeigen und Abschriften der Urkunden in § 22a Absatz 1 GrEStG soll - in Abhängig-
keit der technischen Machbarkeit - die Möglichkeit zur elektronischen Übermittlung der 
Anzeigen eröffnet werden. Hiermit wird sowohl der Zielsetzung des Koalitionsvertrages 
nach weiterem Bürokratieabbau als auch den Initiativen der Bundesnotarkammer und der 
Länder zur elektronischen Übermittlung der Anzeigen Rechnung getragen. 

Die elektronische Übermittlung der Anzeigen an die Finanzverwaltung kann dazu beitra-
gen, ressortübergreifend Bürokratie abzubauen, Medienbrüche zu beseitigen, Arbeitsab-
läufe zu beschleunigen und zu vereinfachen, die Kommunikation innerhalb der Steuer-
verwaltung zu verbessern, Informationen für ein IT-gestütztes Risikomanagement effizient 
und zeitgerecht verfügbar zu machen und damit insgesamt eine Verbesserung des Steu-
ervollzugs zu erreichen. 

Die in § 22a Absatz 2 GrEStG aufgenommene Ermächtigung zur Bekanntmachung des 
Gesetzes und der Rechtsverordnungen erfolgt aus Gründen der Vereinfachung.  

Zu Artikel 11 (Änderung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes): 

Nach geltender Rechtslage können nur Betriebe mit Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft im Sinne des § 13 EStG die Regelung beanspruchen.  
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Die Regelungen für Forstbetriebe sollen unabhängig von der steuerrechtlichen Einord-
nung der Einkünfte gewährt werden. 

Die Steuervereinfachung wird für die Steuerpflichtigen dadurch greifbar, dass durch die 
rechtsformneutrale Ausgestaltung der Vorschriften überflüssige Abgrenzungsregelungen 
entfallen und der Gesetzeszweck zielgenauer erfüllt wird. 

Zu Nummer 1: 

§ 4 Absatz 1 

Die Änderung berücksichtigt, dass Forstbetriebe nach ertragsteuerrechtlichen Grundsät-
zen nicht nur Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, sondern auch Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb erzielen. Deshalb soll die Vergünstigung für Forstbetriebe unabhängig von 
der steuerrechtlichen Einordnung gegebenenfalls auch für einzelne Einkunftsteile inner-
halb einer Einkunftsart gewährt werden. Hierfür ist jedoch erforderlich, dass sich die Be-
triebseinnahmen und Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft nach 
den Grundsätzen des Bundesfinanzhofs vom 25. August 1960 (BStBl III S. 486) abgren-
zen lassen. 

Die Regelung in Absatz 1 ist eine eigenständige Vorschrift, die nicht Buch führenden ei-
nen Ausgleich dafür gewähren soll, dass sie keine Rücklage nach § 3 FSchAusglG bilden 
können. Systematisch lehnt sich die Vorschrift an den Regelungen des § 51 EStDV an. 

Zu Nummer 2: 

§ 4a 

Die Änderung berücksichtigt, dass Forstbetriebe nach ertragsteuerrechtlichen Grundsät-
zen nicht nur Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, sondern auch Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb erzielen. Deshalb soll die Vergünstigung für Forstbetriebe unabhängig von 
der steuerrechtlichen Einordnung gewährt werden. 

Die Nichtaktivierung von Kalamitätsholz widerspricht allgemeinen Bilanzierungsgrundsät-
zen. Sie erleichtert jedoch dem Forstwirt die Lagerung von eingeschlagenem Kalamitäts-
holz und trägt damit im Schadensfalle zu einer Entlastung des Holzmarktes bei. Aus die-
sem Grunde ist die Nichtaktivierung bzw. nur teilweise Aktivierung von Kalamitätsholz als 
Liquiditätshilfe gerechtfertigt. Es ist deshalb sachlich geboten, diese weitgehende steuerli-
che Maßnahme mit der Einschlagsbeschränkung nach § 1 FSchAusglG zu verknüpfen. 

Zu Nummer 3: 

§ 5 Absatz 1 

Es handelt sich um eine Anpassung des Gesetzesfolgenverweises. 

Zu Artikel 12 (Änderung des Zerlegungsgesetzes): 

Zu Nummer 1: 

§ 6 Absatz 7 

Internet und elektronische Datenverarbeitung bieten neue Möglichkeiten, die Verwaltung 
bürgerfreundlicher zu machen und Bürokratielasten zu vermeiden. Unter anderem die 
Verpflichtung zur elektronischen Abgabe der Körperschaftsteuererklärung ab dem Veran-
lagungszeitraum 2011 stellt bereits einen wichtigen Baustein des Gesamtkonzepts zur 
Modernisierung des Besteuerungsverfahrens dar. 
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Die Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer (Zerlegungserklärung) ist eine Jah-
reserklärung, die bisher nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben und eigen-
händig vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben ist. Im neuen Absatz 7 wird eine 
Verpflichtung zur elektronischen Abgabe der Zerlegungserklärung geschaffen. Dies stellt 
einen weiteren Baustein in Richtung modernerer und effizienterer Verwaltung dar. 

Zur Vermeidung unbilliger Härten kann die Finanzbehörde gestatten, die Zerlegungserklä-
rung weiterhin nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck beim Finanzamt einzureichen. 
Eine unbillige Härte kann insbesondere dann vorliegen, wenn dem Steuerpflichtigen nicht 
zuzumuten ist, die technischen Voraussetzungen für eine elektronische Übermittlung 
schaffen. 

Zu Nummer 2: 

§ 12 Absatz 2 Satz 4 - neu - 

Der neue § 12 Absatz 2 ZerlG regelt die erstmalige Anwendung der Verpflichtung zur e-
lektronischen Abgabe der Erklärung zur Zerlegung der Körperschaftsteuer. Diese ist da-
nach erstmals für den Veranlagungszeitraum 2014 elektronisch abzugeben. 

Nach der von der FMK für das Vorhaben KONSENS abgestimmten Vorhabensplanung für 
2011 und die folgenden Jahre wird die Entwicklung der vereinheitlichten KSt-
Festsetzungsprogramme zum 31. Dezember 2013 abgeschlossen sein. Danach erfolgt 
der Einsatz in allen Bundesländern. 

Deshalb ist diese Neuregelung erst ab dem Veranlagungszeitraum 2014 anzuwenden. 

Zu Artikel 13 (Änderung des Bundeskindergeldgesetzes): 

§ 2 Absatz 2 Satz 2 und 3 (bisherige Sätze 2 bis 10) 

Die Änderungen in § 32 Absatz 4 EStG werden inhaltsgleich für das BKGG übernommen. 

Zu Artikel 14 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes): 

§ 1 Satz 5 

Die Änderung der Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern dient insbesonde-
re der vollständigen Kompensation der Länder und Gemeinden von den mit dem Gesetz 
verbundenen Steuermindereinnahmen. Finanzverfassungsrechtlich kann der Bund hier 
unmittelbar nur eine Entlastung der Länder vornehmen. Zudem werden die Länder von 
den einmaligen Kosten, die der Finanzverwaltung im Zuge der im Jahressteuergesetz 
2010 geregelten Einführung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) 
durch die schriftliche Übermittlung der erstmals gebildeten Lohnsteuerabzugsmerkmale 
entstehen, entlastet. 

Zu Artikel 15 (Aufhebung bundesrechtlicher Rechtsvorschriften): 

Aufhebung des Gesetzes über Bergmannsprämien und der Verordnung zur Durchführung 
des Gesetzes über Bergmannsprämien 

Die Aufhebung des Gesetzes über Bergmannsprämien dient der Rechtsbereinigung. 

Mit dem Steueränderungsgesetz 2007 wurde die stufenweise Abschaffung der Berg-
mannsprämie beschlossen und bestimmt, dass das Bergmannsprämiengesetz letztmals 
für verfahrene volle Schichten vor dem 1. Januar 2008 anzuwenden ist. Insoweit wird auf 
die Begründung zum Entwurf des Steueränderungsgesetzes 2007 Bezug genommen (vgl. 
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BT- Drs. 16/1545). Die Aufhebung der Durchführungsverordnung ist eine Folgeänderung 
im Zusammenhang mit der Aufhebung des Gesetzes. 

Zu Artikel 16 (Inkrafttreten): 

Zu Absatz 1: 

Artikel 16 Absatz 1 bestimmt, dass die in diesem vorliegenden Änderungsgesetz vorge-
sehenen Änderungen grundsätzlich am 1. Januar 2012 in Kraft treten. 

Zu Absatz 2: 

Artikel 16 Absatz 2 legt fest, dass davon abweichend die Änderungen in Artikel 1 Num-
mer 3, 11, 26 Buchstabe a, Nummer 28, 29, 30, 32, 33 Buchstabe a, e und f 
und Nummer 34, Artikel 2 Nummer 2 sowie Artikel 3 Nummer 1 bis 6, Artikel 4 Num-
mer 1, 2 und 4, sowie die Artikel 6 bis 10, sowie die Artikel 6 bis 10 am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft treten. 

Zu Absatz 3: 

Die Änderungen des Umsatzsteuergesetzes (Artikel 5) treten davon abweichend nach 
Artikel 16 Absatz 3 am 1. Juli 2011 in Kraft. 


